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I. Teil 

Organisationsrecht 

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Unterabschnitt 

Grundsätze, Aufgaben und Geltungsbereich 

Ziele 

§ 1. (1) ...  § 1. Die Universitäten sind berufen, der wissenschaftlichen Forschung und 
Lehre, der Entwicklung und der Erschließung der Künste sowie der Lehre der 
Kunst zu dienen und hiedurch auch verantwortlich zur Lösung der Probleme des 
Menschen sowie zur gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft und der 
natürlichen Umwelt beizutragen. Universitäten sind Bildungseinrichtungen des 
öffentlichen Rechts, die in Forschung und in forschungsgeleiteter akademischer 
Lehre auf die Hervorbringung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie auf die 
Erschließung neuer Zugänge zu den Künsten ausgerichtet sind. Im gemeinsamen 
Wirken von Lehrenden und Studierenden wird in einer aufgeklärten 
Wissensgesellschaft das Streben nach Bildung und Autonomie des Individuums 
durch Wissenschaft vollzogen. Die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses geht mit der Erarbeitung von Fähigkeiten und Qualifikationen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sowohl im Bereich der wissenschaftlichen und künstlerischen Inhalte als auch im 
Bereich der methodischen Fertigkeiten mit dem Ziel einher, zur Bewältigung der 
gesellschaftlichen Herausforderungen in einer sich wandelnden humanen und 
geschlechtergerechten Gesellschaft beizutragen. Um den sich ständig wandelnden 
Erfordernissen organisatorisch, studien- und personalrechtlich Rechnung zu 
tragen, konstituieren sich die Universitäten und ihre Organe in größtmöglicher 
Autonomie und Selbstverwaltung. 

(2) Soweit dieses Bundesgesetz keine abweichenden Bestimmungen enthält, 
sind der 1. und 2. Abschnitt des Forschungsorganisationsgesetzes (FOG), BGBl. 
Nr. 341/1981, auch im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes anzuwenden. 

 

Leitende Grundsätze Leitende Grundsätze 

§ 2. Die leitenden Grundsätze für die Universitäten bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben sind: 

 1. bis 8 ... 

§ 2. Die leitenden Grundsätze für die Universitäten bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben sind: 

 1. bis 8 ... 

 9. Gleichstellung von Frauen und Männern;  9. Gleichstellung der Geschlechter; 

 10. bis 14. ...  10. bis 14. ... 

Aufgaben Aufgaben 

§ 3. Die Universitäten erfüllen im Rahmen ihres Wirkungsbereichs folgende 
Aufgaben: 

 1. bis 8 ... 

§ 3. Die Universitäten erfüllen im Rahmen ihres Wirkungsbereichs folgende 
Aufgaben: 

 1. bis 8 ... 

 9. Gleichstellung von Frauen und Männern und Frauenförderung;  9. Gleichstellung der Geschlechter sowie Frauenförderung; 

 10. bis 11. ...  10. bis 11. ... 

Geltungsbereich Geltungsbereich 

§ 6. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für folgende Universitäten: 

 1. bis 21. ... 

§ 6. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für folgende Universitäten: 

 1. bis 21. ... 

 22. Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems).  22. Universität für Weiterbildung Krems. 

(2) bis (6) ...  (2) bis (6) ... 

 (7) Soweit dieses Bundesgesetz keine abweichenden Bestimmungen enthält, 
sind der 1. und 2. Abschnitt des Forschungsorganisationsgesetzes (FOG), BGBl. 
Nr. 341/1981, auch im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes anzuwenden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

2. Unterabschnitt 

Finanzierung, Leistungsvereinbarung und Qualitätssicherung 

Universitätsfinanzierung aus Bundesmitteln 

2. Unterabschnitt 

Finanzierung, Leistungsvereinbarung und Qualitätssicherung 

Universitätsfinanzierung aus Bundesmitteln 

§ 12. (1) bis (7) ... § 12. (1) bis (7) ... 

(8) Der Gesamtbetrag gemäß Abs. 2 erhöht sich um die in den einzelnen 
Jahren der jeweiligen Leistungsvereinbarungsperiode anfallenden Aufwendungen 
der Universitäten aus den allgemeinen Bezugserhöhungen für das am Tag vor dem 
vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an den Universitäten vorhandene 
Bundespersonal, soweit es in diesem Zeitraum in einem Arbeitsverhältnis zur 
Universität oder in einem Bundesdienstverhältnis, in einem besonderen öffentlich-
rechtlichen Rechtsverhältnis als wissenschaftliche (künstlerische) Mitarbeiterin 
oder als wissenschaftlicher (künstlerischer) Mitarbeiter (in Ausbildung) (§ 132) 
steht und der Universität zugewiesen ist. Die Erhöhung darf jenen Hundertsatz 
nicht überschreiten, um den die veranschlagten Personalausgaben des Bundes 
gegenüber dem Bundesvoranschlag für das vorhergehende Kalenderjahr gestiegen 
sind. 

(8) Der Gesamtbetrag gemäß Abs. 2 erhöht sich um die in den einzelnen 
Jahren der jeweiligen Leistungsvereinbarungsperiode anfallenden Aufwendungen 
der Universitäten aus den allgemeinen Bezugserhöhungen für das am Tag vor dem 
vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an den Universitäten vorhandene 
Bundespersonal, soweit es in diesem Zeitraum in einem Arbeitsverhältnis zur 
Universität oder in einem Bundesdienstverhältnis, in einem besonderen öffentlich-
rechtlichen Rechtsverhältnis als wissenschaftliche (künstlerische) Mitarbeiterin 
oder als wissenschaftlicher (künstlerischer) Mitarbeiter (in Ausbildung) (§ 132) 
steht und der Universität zugewiesen ist. Die Erhöhung wird von der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen für jede 
Leistungsvereinbarungsperiode gemeinsam mit dem Gesamtbetrag gemäß Abs. 2 
festgelegt. 

(9) bis (13) …  (9) bis (13) … 

Schlichtungskommission Schlichtungskommission 

§ 13a. (1) bis (3) ... § 13a. (1) bis (3) ... 

(4) Die Schlichtungskommission hat auf das Verfahren das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 anzuwenden, sofern dieses Bundesgesetz nicht 
anderes anordnet. Der Schlichtungskommission sind von den Parteien alle 
sachdienlichen Informationen (personenbezogene Daten gemäß Art. 4 Nr. 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG [Datenschutz-Grundverordnung], ABl. Nr. L 119 vom 
04.05.2016 S. 1, [im Folgenden: DSGVO] und sonstige Informationen) zugänglich 
zu machen. Sie kann ferner bei Bedarf geeignete Personen als Sachverständige 
heranziehen. Im Übrigen ist die Geschäftsordnung der Schlichtungskommission 
von der Bundesministerin oder vom Bundesminister nach Anhörung der oder des 
Vorsitzenden durch Verordnung zu regeln. Vor der Erlassung eines Bescheides hat 

(4) Die Schlichtungskommission hat auf das Verfahren das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, anzuwenden, 
sofern dieses Bundesgesetz nicht anderes anordnet. Der Schlichtungskommission 
sind von den Parteien alle sachdienlichen Informationen (personenbezogene Daten 
gemäß Art. 4 Nr. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG [Datenschutz-Grundverordnung], 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, [im Folgenden: DSGVO] und sonstige 
Informationen) zugänglich zu machen. Sie kann ferner bei Bedarf geeignete 
Personen als Sachverständige heranziehen. Im Übrigen ist die Geschäftsordnung 
der Schlichtungskommission von der Bundesministerin oder vom Bundesminister 
nach Anhörung der oder des Vorsitzenden durch Verordnung zu regeln. Vor der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Schlichtungskommission auf den Abschluss oder die einvernehmliche 
Abänderung einer Leistungsvereinbarung innerhalb einer vierwöchigen Frist ab 
Antragstellung hinzuwirken. 

Erlassung eines Bescheides hat die Schlichtungskommission auf den Abschluss 
oder die einvernehmliche Abänderung einer Leistungsvereinbarung innerhalb einer 
vierwöchigen Frist ab Antragstellung hinzuwirken. 

(5) bis (7) ...   

Evaluierung und Qualitätssicherung Evaluierung und Qualitätssicherung 

§ 14. (1) bis (2) ... § 14. (1) bis (2) ... 

 (2a) Im Rahmen der Evaluierung der Lehre ist insbesondere die angemessene 
Verteilung der ECTS-Anrechnungspunkte in den Curricula und für die jeweiligen 
Lehrveranstaltungen zu berücksichtigen. 

(3) bis (9) ...  (3) bis (9) ... 

3. Unterabschnitt 

Gebarung und Rechnungswesen 

Gebarung 

3. Unterabschnitt 

Gebarung und Rechnungswesen 

Gebarung 

§ 15. (1) bis (6) ... § 15. (1) bis (6) ... 

(7) Die Universitäten unterliegen dem Beteiligungs- und Finanzcontrolling 
gemäß § 15b des Bundeshaushaltsgesetzes – BHG, BGBl. Nr. 213/1986. 

(7) Die Universitäten unterliegen dem Beteiligungs- und Finanzcontrolling 
gemäß § 67 BHG 2013. 

Rechnungswesen und Berichte Rechnungswesen und Berichte 

§ 16. (1) An jeder Universität ist unter der Verantwortung und Leitung des 
Rektorats ein Rechnungswesen, einschließlich einer Kosten- und 
Leistungsrechnung, sowie ein Berichtswesen einzurichten, die den Aufgaben der 
Universität entsprechen. Für das Rechnungswesen ist der erste Abschnitt des 
dritten Buches des Handelsgesetzbuches sinngemäß anzuwenden. 

§ 16. (1) An jeder Universität ist unter der Verantwortung und Leitung des 
Rektorats ein Rechnungswesen, einschließlich einer Kosten- und 
Leistungsrechnung, sowie ein Berichtswesen einzurichten, die den Aufgaben der 
Universität entsprechen. Für das Rechnungswesen ist der erste Abschnitt des 
dritten Buches des Unternehmensgesetzbuches – UGB, dRGBl. S 219/1897, 
sinngemäß anzuwenden. 

(2) Jede Universität kann darüber hinaus weitere Abschnitte des dritten 
Buches des Bundesgesetzes über besondere zivilrechtliche Vorschriften für 
Unternehmen (Unternehmensgesetzbuch – UGB), dRGBl. S 219/1897, zuletzt 
geändert durch das Rechnungslegungs-Änderungsgesetz 2014 – RÄG 2014, 
BGBl. I Nr. 22/2015, anwenden, um damit ihrer Verpflichtung zur 
Rechnungslegung bei Wahrung der Vergleichbarkeit mit den anderen 
Universitäten nachzukommen. Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat 
im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen 

(2) Jede Universität kann darüber hinaus weitere Abschnitte des dritten 
Buches des UGB anwenden, um damit ihrer Verpflichtung zur Rechnungslegung 
bei Wahrung der Vergleichbarkeit mit den anderen Universitäten nachzukommen. 
Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung die 
erforderlichen Regelungen, Anpassungen und Ergänzungen für die Gliederung des 
Rechnungsabschlusses, bestehend aus Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung, 
für die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden, für die Anwendung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
durch Verordnung die erforderlichen Regelungen, Anpassungen und Ergänzungen 
für die Gliederung des Rechnungsabschlusses, bestehend aus Bilanz sowie 
Gewinn- und Verlustrechnung, für die Bewertung der Vermögensgegenstände und 
Schulden, für die Anwendung von Bewertungsvereinfachungsverfahren, für die 
Prüfung des Rechnungsabschlusses, für die Aufnahme entsprechender 
Erläuterungen und für eine einheitliche Anwendung dieser Grundsätze festzulegen. 

von Bewertungsvereinfachungsverfahren, für die Prüfung des 
Rechnungsabschlusses, für die Aufnahme entsprechender Erläuterungen und für 
eine einheitliche Anwendung dieser Grundsätze festzulegen. 

 

(3) bis (6) ... (3) bis (6) ... 

Leitung und innere Organisation Leitung und innere Organisation 

§ 20. (1) bis (3)… § 20. (1) bis (3)… 

 (3a) Die Nutzung von digitalen Technologien für Sitzungen von 
Kollegialorganen ist zulässig. Über den Einsatz dieser Technologien entscheidet 
die oder der Vorsitzende des Kollegialorgans. Personen, die mittels digitaler 
Technologie an der Sitzung des Kollegialorgans teilnehmen, gelten als persönlich 
anwesend. Näheres ist in der Geschäftsordnung des Kollegialorgans zu regeln. 

(4) bis (5) ... (4) bis (5) ... 

(5a) Die Leiterin oder der Leiter einer Organisationseinheit mit Forschungs- 
und Lehraufgaben oder Aufgaben der Entwicklung und Erschließung der Künste 
und der Lehre der Kunst kann vom Rektorat wegen einer schweren 
Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung, wegen mangelnder 
gesundheitlicher Eignung oder wegen eines begründeten Vertrauensverlustes von 
ihrer oder seiner Funktion abberufen werden. 

(5a) Die Leiterin oder der Leiter einer Organisationseinheit mit Forschungs- 
und Lehraufgaben oder Aufgaben der Entwicklung und Erschließung der Künste 
und der Lehre der Kunst kann vom Rektorat wegen einer schweren 
Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung, wegen mangelnder 
gesundheitlicher Eignung oder wegen eines begründeten Vertrauensverlustes von 
ihrer oder seiner Funktion durch Bescheid abberufen werden. 

(6) bis (7) ... (6) bis (7) ... 

Frauenförderungsplan und Gleichstellungsplan Frauenförderungsplan und Gleichstellungsplan 

§ 20b. (1) … § 20b. … 

(2) Der Frauenförderungsplan und der Gleichstellungsplan dienen der 
Umsetzung der verfassungsrechtlichen Vorgaben zur tatsächlichen Gleichstellung 
gemäß Art. 7 Abs. 2 und 3 B-VG sowie des Bundesgesetzes über die 
Gleichbehandlung im Bereich des Bundes (B-GlBG), im Hinblick auf die 
Universitäten und die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zur Gleichstellung 
und Gleichbehandlung von Frauen und Männern. Zusätzlich zum 
Frauenförderungsplan gemäß § 11a B-GlBG sind in einem eigenen 
Gleichstellungsplan insbesondere die Bereiche Vereinbarkeit (§ 2 Z 13) sowie 
Antidiskriminierung (2. Hauptstück des I. Teils B-GlBG) zu regeln. 

(2) Der Frauenförderungsplan und der Gleichstellungsplan dienen der 
Umsetzung der verfassungsrechtlichen Vorgaben zur tatsächlichen Gleichstellung 
gemäß Art. 7 Abs. 2 und 3 B-VG sowie des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes – 
B-GlBG, BGBl. Nr. 100/1993, im Hinblick auf die Universitäten und die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zur Gleichstellung und Gleichbehandlung 
von Frauen und Männern. Zusätzlich zum Frauenförderungsplan gemäß § 11a B-
GlBG sind in einem eigenen Gleichstellungsplan insbesondere die Bereiche 
Vereinbarkeit (§ 2 Z 13) sowie Antidiskriminierung (2. Hauptstück des I. Teils B-
GlBG) zu regeln. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Interuniversitäre Organisationseinheiten  

 § 20c. (1) Zur Durchführung von Kooperationen in der Lehre, in der 
Forschung bzw. Entwicklung und Erschließung der Künste oder in der Verwaltung 
können durch übereinstimmende Regelungen in den Organisationsplänen zweier 
oder mehrerer Universitäten interuniversitäre Organisationseinheiten eingerichtet 
und deren Aufgabenbereiche geregelt werden. Änderungen und Erweiterungen des 
Wirkungsbereiches der jeweiligen Universität setzen eine entsprechende 
Festlegung in der Leistungsvereinbarung voraus (§ 7 Abs. 3). 

(2) Die Zuteilung des Personals an die interuniversitäre Organisationseinheit 
erfolgt durch das Rektorat jener Universität, mit der die Arbeitnehmerin oder der 
Arbeitnehmer in einem aufrechten Arbeitsverhältnis steht. Die Arbeitnehmerin 
oder der Arbeitnehmer bleibt Angehörige oder Angehöriger dieser Universität. Bei 
Personen mit einem aufrechten Dienstverhältnis zum Bund, die einer der 
beteiligten Universitäten zur Dienstleistung zugewiesen sind, erfolgt die Zuteilung 
durch das Amt der Universität. 

(3) Zur Leiterin oder zum Leiter der interuniversitären Organisationseinheit 
mit Forschungs- und Lehraufgaben oder Aufgaben der Entwicklung und 
Erschließung der Künste und der Lehre der Kunst ist für eine Dauer von vier Jahren 
durch übereinstimmenden Beschluss der Rektorate der beteiligten Universitäten 
auf Vorschlag der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren der 
interuniversitären Organisationseinheit eine entsprechend qualifizierte Person mit 
einem aufrechten Dienstverhältnis zum Bund, die einer der beteiligten 
Universitäten zur Dienstleistung zugewiesen ist, oder mit einem aufrechten 
Arbeitsverhältnis zu einer der beteiligten Universitäten zu bestellen.  

(4) Zur Leiterin oder zum Leiter der interuniversitären Organisationseinheit 
mit Verwaltungsaufgaben ist durch übereinstimmenden Beschluss der Rektorate 
der beteiligten Universitäten eine entsprechend qualifizierte Person zu bestellen.  

(5) Die Leiterin oder der Leiter der interuniversitären Organisationseinheit 
kann durch übereinstimmenden Beschluss der Rektorate der beteiligten 
Universitäten wegen einer schweren Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen 
Verurteilung, wegen mangelnder gesundheitlicher Eignung oder wegen eines 
begründeten Vertrauensverlustes von ihrer oder seiner Funktion durch Bescheid 
abberufen werden.  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(6) Die Leiterin oder der Leiter der interuniversitären Organisationseinheit mit 
Forschungs- und Lehraufgaben oder Aufgaben der Entwicklung und Erschließung 
der Künste und der Lehre der Kunst hat mit den Rektoraten der beteiligten 
Universitäten eine Zielvereinbarung über die Leistungen in Forschung oder 
Entwicklung und Erschließung der Künste sowie in der Lehre abzuschließen, die 
von der interuniversitären Organisationseinheit zu erbringen sind. 

(7) Die Leiterin oder der Leiter der interuniversitären Organisationseinheit mit 
Forschungs- und Lehraufgaben oder Aufgaben der Entwicklung und Erschließung 
der Künste und der Lehre der Kunst hat mit dem dieser Organisationseinheit 
zugeordneten wissenschaftlichen und künstlerischen Personal Zielvereinbarungen 
über die Leistungen in Forschung oder Entwicklung und Erschließung der Künste 
sowie in der Lehre abzuschließen, die von diesen Personen zu erbringen sind. 
Dabei ist auf die Freiheit der Wissenschaft und der Künste und auf einen 
entsprechenden inhaltlichen Freiraum der einzelnen Wissenschafterinnen und 
Wissenschafter sowie Künstlerinnen und Künstler in der Forschung oder bei der 
Entwicklung und Erschließung der Künste sowie in der Lehre Bedacht zu nehmen.  

(8) Die Zuständigkeiten für die Bestellung und Abberufung der Leiterin oder 
des Leiters der interuniversitären Organisationseinheit sowie für den Abschluss der 
Zielvereinbarung können abweichend von den Abs. 3 bis 6 durch 
übereinstimmende Organisationspläne festgelegt werden. 

(9) Die bestehende Infrastruktur verbleibt im Eigentum der betreffenden 
Universität. Über die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur haben die Rektorate 
der beteiligten Universitäten eine entsprechende Vereinbarung zu treffen. Diese 
Vereinbarung hat auch zu regeln, welche der beteiligten Universitäten die 
Anschaffung neuer Sachmittel vornimmt und welche Universität Eigentümerin 
dieser Sachmittel wird.  

(10) § 26 ist – sofern keine Vereinbarung gemäß Abs. 11 getroffen wird - mit 
folgenden Maßgaben anzuwenden: 

 1. Die Durchführung von Vorhaben gemäß § 26 Abs. 1 zählt zur 
Universitätsforschung bzw. zur universitären Entwicklung und 
Erschließung der Künste jener Universität, mit der die Arbeitnehmerin 
oder der Arbeitnehmer in einem Arbeitsverhältnis steht.  

 2. Die Durchführung eines Vorhabens gemäß § 26 Abs. 1 darf die Erfüllung 
der Aufgaben der interuniversitären Organisationseinheit in der Forschung 
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oder in der Entwicklung und Erschließung der Künste sowie im 
Lehrbetrieb nicht beeinträchtigen. 

 3. Für die Inanspruchnahme von Personal der Universität zur Durchführung 
von Forschungsaufträgen oder künstlerischen Arbeiten im Auftrag Dritter 
ist voller Kostenersatz an jene Universität zu leisten, mit der die 
Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in einem Arbeitsverhältnis steht. 
Über die Verwendung dieses Kostenersatzes entscheidet das Rektorat 
dieser Universität. 

 4. Für die Inanspruchnahme von Sachmitteln einer der beteiligten 
Universitäten zur Durchführung von Forschungsaufträgen oder 
künstlerischen Arbeiten im Auftrag Dritter ist voller Kostenersatz an jene 
Universität zu leisten, in deren Eigentum die Sachmittel stehen. Über die 
Verwendung dieses Kostenersatzes entscheidet das Rektorat dieser 
Universität. 

 5. Ein Vorhaben gemäß § 26 Abs. 1 ist vor Unterzeichnung dem Rektorat 
jener Universität zu melden, mit der die Projektleiterin oder der 
Projektleiter in einem Arbeitsverhältnis steht, und vom Rektorat dieser 
Universität nur dann zu untersagen, wenn die Voraussetzungen des § 26 
Abs. 2 nicht erfüllt sind. 

 6. Die Mittel für Vorhaben gemäß § 26 Abs. 1 sind von jener Universität, mit 
der die Projektleiterin oder der Projektleiter in einem Arbeitsverhältnis 
steht, zu verwalten. 

 7. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Vorhaben gemäß § 26 Abs. 1 
sind nach Anhörung der Projektleiterin oder des Projektleiters, gegen 
Ersatz der Personalkosten in ein zeitlich befristetes Arbeitsverhältnis zur 
jener Universität aufzunehmen, mit der die Projektleiterin oder der 
Projektleiter in einem Arbeitsverhältnis steht. 

Z 1, 3, 5 und 7 sind für Personen mit einem aufrechten Dienstverhältnis zum Bund, 
die einer der beteiligten Universitäten zur Dienstleistung zugewiesen sind, 
sinngemäß anzuwenden. 

 (11) Die Rektorate der beteiligten Universitäten können für die Durchführung 
von Vorhaben gemäß § 26 Abs. 1 von Abs. 10 abweichende Regelungen 
vereinbaren. 

(12) § 27 ist – sofern keine Vereinbarung gemäß Abs. 13 getroffen wird - mit 
folgenden Maßgaben anzuwenden: 
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 1. Der Abschluss von Rechtsgeschäften gemäß § 27 Abs. 2 durch die Leiterin 
oder den Leiter der interuniversitären Organisationseinheit mit 
Forschungs- und Lehraufgaben oder Aufgaben der Entwicklung und 
Erschließung der Künste und der Lehre der Kunst erfolgt im Namen der 
beteiligten Universitäten. Die Rektorate aller beteiligten Universitäten 
sind vor der Unterzeichnung von einem Abschluss solcher 
Rechtsgeschäfte zu informieren. Bei Missbrauch kann diese Berechtigung 
von den Rektoraten der beteiligten Universitäten entzogen werden. 

 2. Die Bevollmächtigungen der mit der Erfüllung von Verträgen gemäß § 27 
Abs. 1 Z 3 verantwortlich betrauten Projektleiterinnen oder Projektleiter 
sind in den Mitteilungsblättern der beteiligten Universitäten zu 
verlautbaren.  

 3. Für die Inanspruchnahme von Sachmitteln einer der beteiligten 
Universitäten ist voller Kostenersatz an jene Universität zu leisten, in 
deren Eigentum die Sachmittel stehen. Über die Verwendung dieses 
Kostenersatzes entscheidet das Rektorat dieser Universität. 

 4. Für die Inanspruchnahme von Personal einer der beteiligten Universitäten 
ist voller Kostenersatz an jene Universität zu leisten, mit der die Person in 
einem Arbeitsverhältnis steht. Über die Verwendung dieses 
Kostenersatzes entscheidet das Rektorat dieser Universität. 

 5. Die Aufteilung der auf Grund von Tätigkeiten gemäß § 27 Abs. 1 
zufließenden Drittmittel auf die beteiligten Universitäten ist durch 
übereinstimmende Beschlüsse der Rektorate der beteiligten Universitäten 
festzulegen. Sofern keine Zweckwidmung vorliegt, sind die Drittmittel für 
Zwecke der interuniversitären Organisationseinheit zu verwenden. Zur 
Erfüllung von Verpflichtungen auf Grund von Rechtsgeschäften gemäß § 
27 Abs. 1 sind zunächst die Mittel heranzuziehen, die für die 
interuniversitäre Organisationseinheit zweckgewidmet sind. 

 6. Der Bericht über die Durchführung der abgeschlossenen Rechtsgeschäfte 
hat durch die gemäß § 27 Abs. 1 berechtigten oder gemäß § 27 Abs. 2 
bevollmächtigten Personen an die Rektorate der beteiligten Universitäten 
zu erfolgen. 

Z 4 ist für Personen mit einem aufrechten Dienstverhältnis zum Bund, die einer der 
beteiligten Universitäten zur Dienstleistung zugewiesen sind, sinngemäß 
anzuwenden. 
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(13) Die Rektorate der beteiligten Universitäten können für die Durchführung 
von Rechtsgeschäften gemäß § 27 Abs. 1 von Abs. 12 abweichende Regelungen 
vereinbaren. 

Universitätsrat Universitätsrat 

§ 21. (1) Der Universitätsrat hat in seiner Funktion als begleitend und 
vorausschauend tätiges Aufsichtsorgan folgende Aufgaben: 

 1. bis 12. ... 

§ 21. (1) Der Universitätsrat hat in seiner Funktion als begleitend und 
vorausschauend tätiges Aufsichtsorgan folgende Aufgaben: 

 1. bis 12. ... 

 13. Jährliche Berichtspflicht sowie unverzügliche Berichtspflicht bei 
schwerwiegenden Rechtsverstößen von Universitätsorganen sowie bei 
Gefahr eines schweren wirtschaftlichen Schadens an die Bundesministerin 
oder den Bundesminister; der jährliche Bericht hat einen Bericht über die 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der geschlechtergerechten 
Zusammensetzung der universitären Kollegialorgane gemäß § 20a, 
gegebenenfalls eine Begründung über das Nichteinhalten dieser 
Bestimmung sowie einen Bericht darüber zu enthalten, welche 
Maßnahmen die Universität zur Umsetzung dieser Bestimmung plant; der 
jährliche Bericht ist auch dem Senat zur Kenntnis zu bringen; 

 13. Unverzügliche Berichtspflicht an die Bundesministerin oder den 
Bundesminister bei schwerwiegenden Rechtsverstößen von 
Universitätsorganen, Gefahr eines schweren wirtschaftlichen Schadens, 
Vorliegen von für die strategische Ausrichtung der jeweiligen Universität 
wesentlichen Entwicklungen sowie Vorliegen von Umständen, welche die 
Universitätsleitung gravierend beeinträchtigen; 

 14. bis 16. ...  14. bis 16. ... 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

(4) Dem Universitätsrat dürfen Mitglieder der Bundesregierung, 
Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, Mitglieder einer Landesregierung, 
Mitglieder des Nationalrats, des Bundesrats oder eines sonstigen allgemeinen 
Vertretungskörpers und Funktionäre einer politischen Partei sowie Personen nicht 
angehören, die eine dieser Funktionen in den letzten vier Jahren ausgeübt haben 
oder die an der betreffenden Universität in den letzten vier Jahren Mitglied des 
Rektorats waren. 

(4) Dem Universitätsrat dürfen Mitglieder der Bundesregierung, 
Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, Mitglieder einer Landesregierung, 
Mitglieder des Nationalrats, des Bundesrats oder eines sonstigen allgemeinen 
Vertretungskörpers und Funktionärinnen und Funktionäre einer politischen Partei 
auf Bundes- oder Landesebene sowie Personen nicht angehören, die eine dieser 
Funktionen in den letzten vier Jahren ausgeübt haben oder die an der betreffenden 
Universität in den letzten vier Jahren Mitglied des Rektorats waren. 

(5) … (5) … 

(6) Dem Universitätsrat gehören nach Maßgabe des Abs. 3 folgende fünf, 
sieben oder neun Mitglieder an: 

 1. zwei, drei oder vier Mitglieder, die vom Senat gewählt werden; 

 2. zwei, drei oder vier Mitglieder, die von der Bundesregierung auf 
Vorschlag der Bundesministerin oder des Bundesministers bestellt 
werden; 

(6) Dem Universitätsrat gehören nach Maßgabe des Abs. 3 folgende fünf, 
sieben oder neun Mitglieder an: 

 1. zwei, drei oder vier Mitglieder, die vom Senat gewählt werden; 

 2. zwei, drei oder vier Mitglieder, die von der Bundesregierung auf 
Vorschlag der Bundesministerin oder des Bundesministers bestellt 
werden; 
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 3. ein weiteres Mitglied, das von den unter Z 1 und 2 genannten Mitgliedern 
einvernehmlich bestellt wird. 

Der Senat und die Bundesregierung haben gleich viele Mitglieder zu bestellen, die 
Bestellung der Mitglieder gemäß Z 2 hat nach der Wahl der Mitglieder gemäß Z 1 
zu erfolgen. 

 3. ein weiteres Mitglied, das von den unter Z 1 und 2 genannten Mitgliedern 
einvernehmlich bestellt wird. 

Der Senat und die Bundesregierung haben gleich viele Mitglieder zu bestellen, die 
Bestellung der Mitglieder gemäß Z 2 hat nach der Wahl der Mitglieder gemäß Z 1 
zu erfolgen. Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat ihre oder seine 
Vorschläge für die von der Bundesregierung zu bestellenden Mitglieder zu 
begründen. Vorschläge für die durch den Senat zu wählenden Mitglieder an den 
Senat sind ebenfalls zu begründen. 

(7) bis (16) … (7) bis (16) … 

Rektorat Rektorat 

§ 22. (1) Das Rektorat leitet die Universität und vertritt diese nach außen. Es 
hat alle Aufgaben wahrzunehmen, die durch dieses Bundesgesetz nicht einem 
anderen Organ zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere: 

 1. bis 11. ...  

§ 22. (1) Das Rektorat leitet die Universität und vertritt diese nach außen. Es 
hat alle Aufgaben wahrzunehmen, die durch dieses Bundesgesetz nicht einem 
anderen Organ zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere: 

 1. bis 11. ...  

 

  

  

 12. Initiierung der Erlassung und Änderung von Curricula; das zuständige 
vom Senat eingesetzte Kollegialorgan für Studienangelegenheiten gemäß 
§ 25 Abs. 1 Z 10 hat die Änderungen innerhalb von sechs Monaten zu 
behandeln; 

  12a. Erlassung von Richtlinien zur strukturellen Gestaltung von Curricula 
aufgrund der Leistungsvereinbarung nach Stellungnahme des Senates; 

 12. Einrichtung und Auflassung von Studien, Stellungnahme zu den 
Curricula, Untersagung von Curricula oder deren Änderungen, wenn diese 
dem Entwicklungsplan widersprechen oder wenn diese nicht bedeckbar 
sind, oder, wenn ein vom Rektorat in Auftrag gegebenes nach international 
anerkannten wissenschaftlichen Kriterien erstelltes Gutachten zu dem 
Schluss kommt, dass der Inhalt des Curriculums in Hinblick auf die 
wissenschaftliche und künstlerische Berufsvorbildung und die 
Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten, welche die Anwendung 
wissenschaftlicher und künstlerischer Erkenntnisse und Methoden 
erfordern, nicht ausreichend ist; bei der Auflassung eines Studiums oder 
Untersagung eines Curriculums oder dessen Änderung sowie der 
Beauftragung eines Gutachtens ist nach Möglichkeit das Einvernehmen 
mit dem Senat herzustellen; 

 12b. Einrichtung und Auflassung von Studien, Stellungnahme zu den 
Curricula, Untersagung von Curricula oder deren Änderungen, wenn diese 
dem Entwicklungsplan oder den Richtlinien gemäß Z 12a widersprechen 
oder wenn diese nicht bedeckbar sind, oder, wenn ein vom Rektorat in 
Auftrag gegebenes nach international anerkannten wissenschaftlichen 
Kriterien erstelltes Gutachten zu dem Schluss kommt, dass der Inhalt des 
Curriculums in Hinblick auf die wissenschaftliche und künstlerische 
Berufsvorbildung und die Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten, 
welche die Anwendung wissenschaftlicher und künstlerischer 
Erkenntnisse und Methoden erfordern, nicht ausreichend ist; bei der 
Auflassung eines Studiums oder Untersagung eines Curriculums oder 
dessen Änderung sowie der Beauftragung eines Gutachtens ist nach 
Möglichkeit das Einvernehmen mit dem Senat herzustellen; 

 13. bis 17. ...  13. bis 17. ... 
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(2) bis (7) … (2) bis (7) … 

Rektorin oder Rektor Rektorin oder Rektor 

§ 23. (1) ... § 23. (1) ... 

(2) Die Funktion der Rektorin oder des Rektors ist vom Universitätsrat nach 
Zustimmung des Senats, spätestens acht Monate vor dem voraussichtlichen 
Freiwerden der Funktion bzw. innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der 
Abberufung oder des Rücktritts, öffentlich auszuschreiben. Zur Rektorin oder zum 
Rektor kann nur eine Person mit internationaler Erfahrung und der Fähigkeit zur 
organisatorischen und wirtschaftlichen Leitung einer Universität gewählt werden. 

(2) Die Funktion der Rektorin oder des Rektors ist vom Universitätsrat nach 
Zustimmung des Senats, spätestens zehn Monate vor dem voraussichtlichen 
Freiwerden der Funktion bzw. innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der 
Abberufung oder des Rücktritts, öffentlich auszuschreiben. Zur Rektorin oder zum 
Rektor kann nur eine Person mit internationaler Erfahrung, Kenntnissen des 
österreichischen Universitätssystems und der Fähigkeit zur organisatorischen und 
wirtschaftlichen Leitung einer Universität gewählt werden. 

(3) Die Rektorin oder der Rektor ist vom Universitätsrat aus einem 
Dreiervorschlag des Senats für eine Funktionsperiode von vier Jahren zu wählen. 
Die Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Die Rektorin oder der Rektor ist vom Universitätsrat aus einem 
Dreiervorschlag des Senats für eine Funktionsperiode von vier Jahren zu wählen. 
Die Funktionsperiode einer Rektorin oder eines Rektors endet jedenfalls mit dem 
Ende des Studienjahres (30. September), in dem sie oder er das siebzigste 
Lebensjahr vollendet hat. Dies gilt auch für eine Wiederbestellung gemäß § 23b. 

(4) ... (4) ... 

(5) Die Rektorin oder der Rektor kann vom Universitätsrat wegen einer 
schweren Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung, wegen 
mangelnder gesundheitlicher Eignung oder wegen eines begründeten 
Vertrauensverlusts von der Funktion abberufen werden. Die Abberufung kann auf 
Antrag des Senats oder von Amts wegen durch den Universitätsrat erfolgen. Im 
ersten Fall ist in beiden Organen jeweils die einfache Mehrheit aller Mitglieder 
erforderlich; im zweiten Fall bedarf der Beschluss im Universitätsrat der 
Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder, der Senat ist anzuhören. Mit der Wirksamkeit 
der Abberufung endet das Arbeitsverhältnis der Rektorin oder des Rektors zur 
Universität. 

(5) Die Rektorin oder der Rektor kann vom Universitätsrat wegen einer 
schweren Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung, wegen 
mangelnder gesundheitlicher Eignung oder wegen eines begründeten 
Vertrauensverlusts durch Bescheid von der Funktion abberufen werden. Die 
Abberufung kann auf Antrag des Senats oder von Amts wegen durch den 
Universitätsrat erfolgen. Im ersten Fall ist in beiden Organen jeweils die einfache 
Mehrheit aller Mitglieder erforderlich; im zweiten Fall bedarf der Beschluss im 
Universitätsrat der Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder, der Senat ist anzuhören. 
Mit der Wirksamkeit der Abberufung endet das Arbeitsverhältnis der Rektorin oder 
des Rektors zur Universität. 

Findungskommission Findungskommission 

§ 23a. (1) Zur Wahl der Rektorin oder des Rektors ist spätestens vier Wochen 
nach der Ausschreibung eine Findungskommission einzurichten. Der 
Findungskommission gehören die oder der Vorsitzende des Universitätsrats und 
die oder der Vorsitzende des Senates an. 

§ 23a. (1) Zur Wahl der Rektorin oder des Rektors ist spätestens vier Wochen 
nach der Ausschreibung eine Findungskommission einzurichten. Der 
Findungskommission gehören folgende fünf Mitglieder an: 

 1. die oder der Vorsitzende des Universitätsrats sowie ein weiteres vom 
Universitätsrat zu bestellendes Mitglied des Universitätsrats,  
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 2. die oder der Vorsitzende des Senats sowie ein weiteres vom Senat zu 
bestellendes Mitglied des Senats, 

 3. ein weiteres Mitglied, das von den Mitgliedern gemäß Z 1 und 2 
einvernehmlich bestellt wird. 

§ 20a Abs. 1 und 2 ist anzuwenden. 

(2) bis (3) ... (2) bis (3) ... 

(4) Bei der Erstellung des Vorschlages gemäß Abs. 2 Z 3 ist das 
Diskriminierungsverbot gemäß dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz zu 
beachten. 

(4) Bei der Erstellung des Vorschlages gemäß Abs. 2 Z 3 ist das 
Diskriminierungsverbot gemäß dem B-GlBG zu beachten. 

(5) bis (6) ... (5) bis (6) ... 

Wiederbestellung der Rektorin oder des Rektors Wiederbestellung der Rektorin oder des Rektors 

§ 23b. (1) Gibt die amtierende Rektorin oder der amtierende Rektor vor der 
Ausschreibung der Funktion ihr oder sein Interesse bekannt, die Funktion für eine 
weitere Funktionsperiode auszuüben, kann eine Bestellung ohne Ausschreibung 
erfolgen, wenn der Senat und der Universitätsrat mit jeweils Zweidrittelmehrheit 
zustimmen. Wiederholte Wiederbestellungen sind zulässig. 

§ 23b. (1) Gibt die amtierende Rektorin oder der amtierende Rektor vor der 
Ausschreibung der Funktion rechtzeitig ihr oder sein Interesse bekannt, diese 
Funktion für eine zweite Funktionsperiode auszuüben, kann eine Wiederbestellung 
ohne Ausschreibung erfolgen, sofern der Universitätsrat dies mit 
Zweidrittelmehrheit sowie nach Anhörung des Senats beschließt. 

(2) Bewirbt sich die amtierende Rektorin oder der amtierende Rektor um die 
ausgeschriebene Funktion, so ist sie oder er jedenfalls in den Vorschlag der 
Findungskommission aufzunehmen. 

(2) Gibt die amtierende Rektorin oder der amtierende Rektor vor der 
Ausschreibung der Funktion rechtzeitig ihr oder sein Interesse bekannt, diese 
Funktion für eine dritte Funktionsperiode auszuüben, kann eine Wiederbestellung 
ohne Ausschreibung erfolgen, wenn der Senat und der Universitätsrat jeweils mit 
Zweidrittelmehrheit zustimmen, wobei der Senat zuerst abzustimmen hat. 

Senat Senat 

§ 25. (1) Der Senat hat folgende Aufgaben: 

 1. bis 5. ... 

§ 25. (1) Der Senat hat folgende Aufgaben: 

 1. bis 5. ... 

 5a. Erstellung eines Dreiervorschlages an den Universitätsrat für die Wahl der 
Rektorin oder des Rektors unter Berücksichtigung des Vorschlages der 
Findungskommission innerhalb von längstens vier Wochen ab Vorlage 
des Vorschlages. Weicht der Senat vom Vorschlag der 
Findungskommission ab, hat er dem Dreiervorschlag an den 
Universitätsrat eine schriftliche Begründung für seine Entscheidung 
anzuschließen. Bei der Erstellung des Dreiervorschlages ist das 
Diskriminierungsverbot gemäß dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz zu 
beachten; 

 5a. Erstellung eines Dreiervorschlages an den Universitätsrat für die Wahl der 
Rektorin oder des Rektors unter Berücksichtigung des Vorschlages der 
Findungskommission innerhalb von längstens vier Wochen ab Vorlage 
des Vorschlages. Weicht der Senat vom Vorschlag der 
Findungskommission ab, hat er dem Dreiervorschlag an den 
Universitätsrat eine schriftliche Begründung für seine Entscheidung 
anzuschließen. Bei der Erstellung des Dreiervorschlages ist das 
Diskriminierungsverbot gemäß dem B-GlBG zu beachten; 
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 6. bis 9. ...  6. bis 9. ... 

  10. Stellungnahme an das Rektorat zu den Richtlinien zur strukturellen 
Gestaltung von Curricula aufgrund der Leistungsvereinbarung; 

 10a. Erlassung und Änderung der Curricula für Studien (§ 58) nach Maßgabe 
der §§ 22 Abs. 1 Z 12 und 54d Abs. 2; 

 

 11. bis 19. ...  11. bis 19. ... 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

(4) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Senats sind folgendermaßen zu 
bestellen: 

(4) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Senats sind folgendermaßen zu 
bestellen: 

 1. ...  1. ... 

 2. Die Vertreterinnen und Vertreter der in den § 94 Abs. 2 Z 2 und 3 
genannten Gruppen sind von allen Universitätsdozentinnen und 
Universitätsdozenten (§ 122 Abs. 3) sowie den wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Forschungs-, Kunst- 
und Lehrbetrieb (§ 100) sowie den Ärztinnen und Ärzten in 
Facharztausbildung (§ 96) zu wählen. An den Universitäten gemäß § 6 
Abs. 1 Z 1 bis 15 muss den Gewählten zumindest eine Person mit 
Lehrbefugnis (venia docendi) angehören. 

 2. Die Vertreterinnen und Vertreter der in den § 94 Abs. 2 Z 2 und 3 
genannten Gruppen sind von allen Universitätsdozentinnen und 
Universitätsdozenten (§ 122 Abs. 3) sowie den wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Forschungs-, Kunst- 
und Lehrbetrieb (§ 100) sowie den Ärztinnen und Ärzten in 
Facharztausbildung (§ 96) zu wählen. An den Universitäten gemäß § 6 
Abs. 1 Z 1 bis 15 und 22 muss den Gewählten zumindest eine Person mit 
Lehrbefugnis (venia docendi) angehören. 

 3. und 4. ...  3. und 4. ... 

 Die Wahlen gemäß Z 1, 2 und 3 können als Distanzwahl durchgeführt werden. 
Näheres ist in der Wahlordnung (§ 19 Abs. 2 Z 1) festzulegen. 

(5) bis (10) ... (5) bis (10) ... 

3. Unterabschnitt 

Sonderbestimmungen für die Klinischen Bereiche der Medizinischen 
Universitäten bzw. der Universitäten, an denen eine Medizinische 

Fakultät eingerichtet ist 

3. Unterabschnitt 

Sonderbestimmungen für die Klinischen Bereiche der Medizinischen 
Universitäten bzw. der Universitäten, an denen eine Medizinische 

Fakultät eingerichtet ist 

Organisation Organisation 

§ 29. (1) bis (3) ... § 29. (1) bis (3) ... 

(4) Die Medizinische Universität bzw. die Universität, an der eine 
Medizinische Fakultät eingerichtet ist, hat folgende Verpflichtungen: 

(4) Die Medizinische Universität bzw. die Universität, an der eine 
Medizinische Fakultät eingerichtet ist, hat folgende Verpflichtungen: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. ...  1. ... 

 2. Sie hat die notwendigen personenbezogenen Daten (Art. 4 Nr. 1 DSGVO) 
und sonstigen Informationen aller Organisationseinheiten über die 
Erfordernisse von Forschung und Lehre zur Ermittlung und Abwicklung 
des Klinischen Mehraufwandes nach betriebswirtschaftlichen Kriterien zu 
erheben, zu dokumentieren und zu bewerten. Die Medizinische Universität 
bzw. die Universität, an der eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist, 
hat ab 1. Jänner 2007 das Ergebnis ihrer Ermittlung der Leistung des 
Kostenersatzes gemäß § 55 des Bundesgesetzes über Krankenanstalten 
und Kuranstalten (KAKuG), BGBl. Nr. 1/1957, zu Grunde zu legen, 
sofern nicht in einer Verordnung gemäß § 56 KAKuG oder in einer 
Vereinbarung gemäß Abs. 5 eine andere Regelung getroffen wird. 

 2. Sie hat die notwendigen personenbezogenen Daten (Art. 4 Nr. 1 DSGVO) 
und sonstigen Informationen aller Organisationseinheiten über die 
Erfordernisse von Forschung und Lehre zur Ermittlung und Abwicklung 
des Klinischen Mehraufwandes nach betriebswirtschaftlichen Kriterien zu 
erheben, zu dokumentieren und zu bewerten. Die Medizinische Universität 
bzw. die Universität, an der eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist, 
hat ab 1. Jänner 2007 das Ergebnis ihrer Ermittlung der Leistung des 
Kostenersatzes gemäß § 55 KAKuG zu Grunde zu legen, sofern nicht in 
einer Verordnung gemäß § 56 KAKuG oder in einer Vereinbarung gemäß 
Abs. 5 eine andere Regelung getroffen wird. 

 3. ...  3. ... 

(5) bis (9)... (5) bis (9)... 

Leitungsfunktionen im Klinischen Bereich Leitungsfunktionen im Klinischen Bereich 

§ 32. (1) Zur Leiterin oder zum Leiter einer Organisationseinheit oder einer 
Klinischen Abteilung einer Medizinischen Universität bzw. einer Medizinischen 
Fakultät, die gleichzeitig die Funktion einer Krankenabteilung oder einer 
gleichzuwertenden Einrichtung einer öffentlichen Krankenanstalt (§ 7 Abs. 4, § 7a 
Abs. 1 sowie § 7b Abs. 1 und 2 KAKuG) hat, ist vom Rektorat auf Vorschlag der 
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren der betreffenden 
Organisationseinheit eine entsprechend qualifizierte Person mit einem aufrechten 
Dienstverhältnis zum Bund, die der Universität zur Dienstleistung zugewiesen ist, 
oder einem aufrechten Arbeitsverhältnis zur Universität mit einschlägiger 
Facharzt- oder Zahnarztbefugnis zu bestellen. Zur Stellvertreterin oder zum 
Stellvertreter der Leiterin oder des Leiters darf nur eine Universitätsangehörige 
oder ein Universitätsangehöriger mit entsprechender Qualifikation als Fachärztin 
oder Facharzt oder als Zahnärztin oder Zahnarzt bestellt werden. Vor der 
Bestellung ist dem Rechtsträger der Krankenanstalt Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

§ 32. (1) Die Leiterin oder der Leiter einer Organisationseinheit oder einer 
Klinischen Abteilung einer Medizinischen Universität bzw. einer Medizinischen 
Fakultät, die gleichzeitig die Funktion einer Krankenabteilung oder einer 
gleichzuwertenden Einrichtung einer öffentlichen Krankenanstalt (§ 7 Abs. 4, § 7a 
Abs. 1 sowie § 7b Abs. 1 und 2 KAKuG) hat, ist vom Rektorat zu bestellen. Zur 
Leiterin oder zum Leiter ist eine entsprechend qualifizierte Person mit einem 
aufrechten Dienstverhältnis zum Bund, die der Universität zur Dienstleistung 
zugewiesen ist, oder mit einem aufrechten Arbeitsverhältnis zur Universität oder 
eine entsprechend qualifizierte Person mit einschlägiger Facharzt- oder 
Zahnarztbefugnis, die in ein Arbeitsverhältnis zur Universität aufgenommen 
werden soll, zu bestellen. Die Bestellung hat nach Anhörung der 
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren der betreffenden 
Organisationseinheit zu erfolgen. Zur Stellvertreterin oder zum Stellvertreter der 
Leiterin oder des Leiters darf nur eine Universitätsangehörige oder ein 
Universitätsangehöriger mit entsprechender Qualifikation als Fachärztin oder 
Facharzt oder als Zahnärztin oder Zahnarzt bestellt werden. Vor der Bestellung ist 
dem Rechtsträger der Krankenanstalt Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(1a) bis (3) … (1a) bis (3) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

6. Unterabschnitt 

Sonderbestimmungen für die Akademie der bildenden Künste Wien 

6. Unterabschnitt 

Sonderbestimmungen für die Akademie der bildenden Künste Wien 

Gemäldegalerie und Kupferstichkabinett Gemäldegalerie und Kupferstichkabinett 

§ 39. (1) bis (3) … § 39. (1) bis (3) … 

(4) Zu Leiterinnen oder zu Leitern der Gemäldegalerie und des 
Kupferstichkabinetts dürfen nur Personen mit einschlägiger Ausbildung und 
entsprechend hoher fachlicher Qualifikation bestellt werden. Die Leiterin oder der 
Leiter der Gemäldegalerie trägt die Funktionsbezeichnung „Direktorin“ oder 
„Direktor“. 

(4) Zur gemeinsamen Leiterin oder zum gemeinsamen Leiter der 
Gemäldegalerie und des Kupferstichkabinetts darf nur eine Person mit 
einschlägiger Ausbildung und entsprechend hoher fachlicher Qualifikation bestellt 
werden. Die Leiterin oder der Leiter der Gemäldegalerie und des 
Kupferstichkabinetts trägt die Funktionsbezeichnung „Direktorin“ oder 
„Direktor“. 

(5) … (5) … 

7. Unterabschnitt 

Universitäts-Sportinstitute 

7. Unterabschnitt 

Universitäts-Sportinstitute 

§ 40. (1) An den Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 1, 2, 3, 7, 10, 14 und 15 
sind Universitäts-Sportinstitute eingerichtet, die den Studierenden bis zwei 
Semester nach Studienabschluss und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Universitäten, der Pädagogischen Hochschulen, der Fachhochschulen und der 
Privatuniversitäten des Universitätsstandortes für sportliche Tätigkeiten und 
Wettkämpfe zur Verfügung stehen. 

§ 40. (1) An den Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 1, 2, 3, 7, 10, 14, 15 und 
22 sind Universitäts-Sportinstitute eingerichtet, die den Studierenden bis zwei 
Semester nach Studienabschluss und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Universitäten, der Pädagogischen Hochschulen, der Fachhochschulen und der 
Privatuniversitäten des Universitätsstandortes für sportliche Tätigkeiten und 
Wettkämpfe zur Verfügung stehen. 

(2) bis (5) ... (2) bis (5) ... 

 

9. Unterabschnitt 

Sonderbestimmungen für die Universität für Weiterbildung Krems 

  

 Geltungsbereich 

§ 40b. (1) Die Universität für Weiterbildung Krems gemäß § 6 Abs. 1 Z 22 ist 
Gesamtrechtsnachfolgerin der Universität gemäß § 2 des Bundesgesetzes über die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Universität für Weiterbildung Krems (UWK-Gesetz – UWKG), BGBl. I Nr. 
22/2004, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 31/2018. 

(2) Der Wirkungsbereich der Universität für Weiterbildung Krems ergibt sich 
aus den am 31. Dezember 2021 an dieser Universität eingerichteten Studien und 
Forschungseinrichtungen. 

(3) Änderungen des Wirkungsbereiches sind nur im Wege der 
Leistungsvereinbarung gemäß § 13 oder durch Verordnung der Bundesregierung 
gemäß § 8 zulässig und haben unter Berücksichtigung der Vereinbarung gemäß 
Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Niederösterreich über die 
Errichtung und den Betrieb des Universitätszentrums für Weiterbildung (Donau-
Universität Krems), BGBl. Nr. 501/1994, Abschnitt V, der Vereinbarung gemäß 
Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Niederösterreich über den 
Ausbau des Universitätszentrums für Weiterbildung (Donau-Universität Krems) 
samt Anlage, BGBl. I Nr. 81/2004 sowie der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG 
zwischen dem Bund und dem Land Niederösterreich über die weitere Entwicklung 
der Universität für Weiterbildung Krems, BGBl. I Nr. 9/2019, zu erfolgen. 

Aufgaben 

§ 40c. (1) Die Universität für Weiterbildung Krems ist berufen, der im 
Zusammenhang mit Weiterbildung stehenden wissenschaftlichen Lehre und 
Forschung zu dienen. 

(2) Die Universität für Weiterbildung Krems erfüllt im Rahmen dieses 
Wirkungsbereiches insbesondere folgende Aufgaben: 

 1. Entwicklung und Durchführung von Universitätslehrgängen; 

 2. Wissenschaftliche Forschung zur Unterstützung der Lehre in den 
Universitätslehrgängen; 

 3. Entwicklung zu einem Kompetenzzentrum für Weiterbildung; 

 4. Berücksichtigung neuer Lehr- und Lernformen, insbesondere auch der 
Fernlehre; 

 5. Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems zur Qualitäts- und 
Leistungssicherung; 

 6. Heranbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
insbesondere durch Doktoratsstudien gemäß § 40d Abs. 1 und 2. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Studien und Organisation 

§ 40d. (1) Die Universität für Weiterbildung Krems ist berechtigt, 
Universitätslehrgänge und Doktoratsstudien gemäß Abs. 2 anzubieten. 

(2) Die Einrichtung eines Doktoratsstudiums bedarf einer 
Studiengangsakkreditierung gemäß den §§ 18 ff und 24 ff des Hochschul-
Qualitätssicherungsgesetzes (HS-QSG), BGBl. I Nr. 74/2011. 

(3) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über die Bestellung der 
Mitglieder des Universitätsrates durch die Bundesregierung gelten mit der 
Maßgabe, dass die Bundesministerin oder der Bundesminister ein Mitglied auf 
Vorschlag der Niederösterreichischen Landesregierung der Bundesregierung zur 
Bestellung vorzuschlagen hat. 

Finanzierung 

§ 40e. (1) Die Finanzierung der Universität für Weiterbildung Krems erfolgt 
gemäß der Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Niederösterreich über 
die Errichtung und den Betrieb des Universitätszentrums für Weiterbildung 
(Donau-Universität Krems) samt Anlage, BGBl. Nr. 501/1994, der Vereinbarung 
gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Niederösterreich über 
den Ausbau des Universitätszentrums für Weiterbildung (Donau-Universität 
Krems) samt Anlage, BGBl. I Nr. 81/2004 sowie der Vereinbarung gemäß Art. 15a 
B-VG zwischen dem Bund und dem Land Niederösterreich über die weitere 
Entwicklung der Universität für Weiterbildung Krems, BGBl. I Nr. 9/2019. 

(2) Die §§ 12 und 12a sind auf die Finanzierung der Universität für 
Weiterbildung Krems gemäß Abs. 1 nicht anzuwenden. 

(3) § 13 ist unter Berücksichtigung der besonderen Aufgabenstellung der 
Universität für Weiterbildung Krems sinngemäß anzuwenden. § 13 Abs. 2 Z 2 ist 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Gliederung in Teilbeträge gemäß § 12a 
Abs. 2 Z 1 bis 3 nicht zu erfolgen hat. 

(4) Abweichend von § 56 Abs. 3 ist der Lehrgangsbeitrag für die an der 
Universität für Weiterbildung Krems angebotenen Universitätslehrgänge 
kostendeckend festzulegen, wobei die Kostendeckung in der Gesamtheit der 
angebotenen Universitätslehrgänge an der Universität für Weiterbildung Krems zu 
erreichen ist. Als Kosten in diesem Sinn gelten die angebotsabhängigen variablen 
Lehrgangskosten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

3. Abschnitt 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

3. Abschnitt 

Gleichstellung der Geschlechter und Frauenförderung 

Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 

§ 42. (1) .... § 42. (1) .... 

(2) Die Anzahl der Mitglieder des Arbeitskreises für 
Gleichbehandlungsfragen sowie deren Funktionsdauer ist in der Satzung 
festzulegen. Die im Senat vertretenen Gruppen von Universitätsangehörigen sind 
berechtigt, Mitglieder in einem in der Satzung festgelegten Verhältnis in den 
Arbeitskreis zu entsenden. Aus dem Kreis der Mitglieder des Arbeitskreises ist eine 
Vorsitzende oder ein Vorsitzender zu wählen. 

(2) Dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen haben mindestens fünf 
Mitglieder und ebenso viele Ersatzmitglieder anzugehören, wobei das Verhältnis 
der Gruppen von Universitätsangehörigen gemäß § 25 Abs. 3 in der Satzung 
festzulegen ist. Die in der Satzung für jede Gruppe von Universitätsangehörigen 
festgelegte Anzahl der Mitglieder des Arbeitskreises sowie deren Ersatzmitglieder 
ist von der jeweiligen Gruppe von Universitätsangehörigen zu wählen. Die 
gleichzeitige Mitgliedschaft im Senat und im Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen ist unzulässig. § 25 Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden. 
Die Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden sind zu entsenden (§ 32 Abs. 1 
HSG 2014). Aus dem Kreis der Mitglieder des Arbeitskreises ist eine Vorsitzende 
oder ein Vorsitzender sowie deren Stellvertreterin oder Stellvertreter zu wählen. 
Die Funktionsperiode beträgt drei Jahre und beginnt mit dem 1. Oktober des 
betreffenden Jahres. 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 

(6) Dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen sind insbesondere 
unverzüglich zur Kenntnis zu bringen: 

 1. ...  

(6) Dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen sind insbesondere 
unverzüglich zur Kenntnis zu bringen: 

 1. ...  

 2. die Liste der eingelangten Bewerbungen;  2. die Liste der eingelangten Bewerbungen einschließlich der 
Bewerbungsunterlagen; 

 3. ...  3. ... 

(7) ... (7) ... 

(8) Hat der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Grund zur Annahme, 
dass die Entscheidung eines Universitätsorgans eine Diskriminierung von Personen 
auf Grund ihres Geschlechts oder auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der 
Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung 
darstellt, ist er berechtigt, innerhalb von drei Wochen die Schiedskommission 
anzurufen. 

(8) Hat der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Grund zur Annahme, 
dass die Entscheidung eines Universitätsorgans eine Diskriminierung von Personen 
auf Grund ihres Geschlechts oder auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der 
Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung oder 
einen Verstoß gegen das Frauenförderungsgebot oder gegen den 
Frauenförderungs- und Gleichstellungsplan der Universität darstellt, ist er 
berechtigt, innerhalb von drei Wochen die Schiedskommission anzurufen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(8a) bis (8e) ... (8a) bis (8e) ... 

(8f) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat in geeigneter Form auf 
der Homepage des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
eine auf Grund der Berichte der Universitätsräte erstellte Darstellung der 
Umsetzung der geschlechtergerechten Zusammensetzung von Kollegialorganen 
gemäß § 20a an allen Universitäten zu veröffentlichen. 

(8f) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat in geeigneter Form auf 
der Homepage des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
eine auf Grund der Wissensbilanzen der Universitäten gemäß der Wissensbilanz-
Verordnung 2016 – WBV 2016), BGBl. II Nr. 97/2016 in der Fassung der 
Verordnung BGBl. II Nr. 307/2019 erstellte Darstellung der Umsetzung der 
geschlechtergerechten Zusammensetzung von Kollegialorganen gemäß § 20a an 
allen Universitäten zu veröffentlichen. 

(9) bis (11) ... (9) bis (11) ... 

  

4. Abschnitt 

Verfahren 

Aufsicht 

4. Abschnitt 

Verfahren 

Aufsicht 

§ 45. (1) bis (4) ... § 45. (1) bis (4) ... 

(5) Ab der formellen Einleitung eines aufsichtsbehördlichen Verfahrens durch 
die Bundesministerin oder den Bundesminister ist die Durchführung der diesem 
Verfahren zu Grunde liegenden Beschlüsse bis zum Abschluss des Verfahrens 
unzulässig. Ein in diesem Zeitraum oder nach der aufsichtsbehördlichen 
Aufhebung des betreffenden Beschlusses dennoch ergangener Bescheid leidet an 
einem gemäß § 68 Abs. 4 Z 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – 
AVG, BGBl. Nr. 51/1991, mit Nichtigkeit bedrohten Fehler. Hebt die 
Bundesministerin oder der Bundesminister eine Entscheidung eines 
Universitätsorganes mit Bescheid auf, so enden Arbeitsverhältnisse, die auf der 
aufgehobenen Entscheidung beruhen, mit Eintritt der Rechtskraft des Bescheides. 

(5) Ab der formellen Einleitung eines aufsichtsbehördlichen Verfahrens durch 
die Bundesministerin oder den Bundesminister ist die Durchführung der diesem 
Verfahren zu Grunde liegenden Beschlüsse bis zum Abschluss des Verfahrens 
unzulässig. Ein in diesem Zeitraum oder nach der aufsichtsbehördlichen 
Aufhebung des betreffenden Beschlusses dennoch ergangener Bescheid leidet an 
einem gemäß § 68 Abs. 4 Z 4 AVG mit Nichtigkeit bedrohten Fehler. Hebt die 
Bundesministerin oder der Bundesminister eine Entscheidung eines 
Universitätsorganes mit Bescheid auf, so enden Arbeitsverhältnisse, die auf der 
aufgehobenen Entscheidung beruhen, mit Eintritt der Rechtskraft des Bescheides. 

(6) und (7) ... (6) und (7) ... 

Säumnis von Organen Säumnis von Organen 

§ 47. (1) Kommt ein nicht zu den Leitungsorganen zählendes Organ einer 
Universität einer ihm nach diesem Bundesgesetz obliegenden Aufgabe nicht 
innerhalb angemessener Zeit nach, hat das Rektorat auf Antrag einer oder eines 
davon betroffenen Angehörigen der Universität oder von Amts wegen eine Frist 
von vier Wochen zu setzen, innerhalb der das säumige Organ die zu erfüllende 

§ 47. (1) Kommt ein nicht zu den Leitungsorganen zählendes Organ einer 
Universität einer ihm nach diesem Bundesgesetz obliegenden Aufgabe nicht 
innerhalb angemessener Zeit nach, hat das Rektorat auf Antrag einer oder eines 
davon betroffenen Angehörigen der Universität oder von Amts wegen eine Frist 
von vier Wochen zu setzen, innerhalb der das säumige Organ die zu erfüllende 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Aufgabe nachzuholen hat. Lässt dieses die Frist verstreichen, ist die zu erfüllende 
Aufgabe vom Rektorat durchzuführen (Ersatzvornahme). Dies gilt nicht im 
Anwendungsbereich des § 73 des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991. 

Aufgabe nachzuholen hat. Lässt dieses die Frist verstreichen, ist die zu erfüllende 
Aufgabe vom Rektorat durchzuführen (Ersatzvornahme). Dies gilt nicht im 
Anwendungsbereich des § 73 AVG. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

II. Teil 

Studienrecht 

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

 

II. Teil 

Studienrecht 

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 51. (1) ... § 51. (1) ... 

(2) Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

 1. ... 

(2) Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

 1. ... 

 2. Ordentliche Studien sind die Diplomstudien, die Bachelorstudien, die 
Masterstudien, die Doktoratsstudien sowie die Erweiterungsstudien. 

 2. Ordentliche Studien sind die Diplomstudien, die Bachelorstudien, die 
Masterstudien, die Doktoratsstudien, die kombinierten Master- und 
Doktoratsstudien sowie die Erweiterungsstudien. 

 3. bis 5d. ...  3. bis 5d. ... 

  5e. Pädagogisch-praktische Studien bestehen aus Praktika sowie den 
jeweiligen Begleitlehrveranstaltungen und umfassen inhaltlich eine 
betreute Vorbereitung und Planung von Unterricht, begleitete Praktika 
vornehmlich an Schulen und eine systematische Reflexion auf der Basis 
einer forschenden Grundhaltung mit dem Ziel, Studierende auf ihrem Weg 
zur reflektierenden Praktikerin bzw. zum reflektierenden Praktiker zu 
begleiten. Pädagogisch-praktische Studien haben konzertierte 
Verknüpfungen der Fachwissenschaft, Fachdidaktik sowie der 
bildungswissenschaftlichen Grundlagen zu initiieren und diese für die 
Praxis nutzbar zu machen. 

 6. bis 11. ...  6. bis 11. ... 
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 12. Doktoratsstudien sind die ordentlichen Studien, die der 
Weiterentwicklung der Befähigung zu selbstständiger wissenschaftlicher 
Arbeit sowie der Heranbildung und Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses auf der Grundlage von Diplom- und Masterstudien dienen. 
Sie sind nicht in Studienabschnitte gegliedert. 

  

 12. Doktoratsstudien (einschließlich der Doctor of Philosophy-
Doktoratsstudien) sind die ordentlichen Studien, die der 
Weiterentwicklung der Befähigung zu selbstständiger wissenschaftlicher 
Arbeit sowie der Heranbildung und Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses auf der Grundlage von Diplom- und Masterstudien dienen. 
Sie sind nicht in Studienabschnitte gegliedert. 

 12a. …  12a. … 

  12b. Kombinierte Master- und Doktoratsstudien sind ordentliche Studien, die 
sowohl der Vertiefung und Ergänzung der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Berufsvorbildung oder der Berufsausbildung auf der 
Grundlage von Bachelorstudien als auch der Weiterentwicklung der 
Befähigung zu selbstständiger wissenschaftlicher oder künstlerischen 
Arbeit mit einem spezifischen wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Forschungsschwerpunkt sowie der Heranbildung und Förderung des 
wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses dienen. 

 13. …  13. … 

 14. Doktorgrade sind die akademischen Grade, die nach dem Abschluss der 
Doktoratsstudien verliehen werden. Sie lauten „Doktorin“ oder „Doktor“, 
abgekürzt „Dr.“, mit einem im Curriculum festzulegenden Zusatz, oder 
„Doctor of Philosophy“, abgekürzt „PhD“. 

 14. Doktorgrade sind die akademischen Grade, die nach dem Abschluss der 
Doktoratsstudien verliehen werden. Sie lauten „Doktorin“ oder „Doktor“, 
abgekürzt „Dr.“, mit einem im Curriculum festzulegenden Zusatz, oder 
nach Abschluss eines Doctor of Philosophy-Doktoratsstudiums „Doctor of 
Philosophy“, abgekürzt „PhD“. 

 15. bis 25. ...  15. bis 25. ... 

 26. Gemeinsame Studienprogramme sind Studien, die auf Grund von 
Vereinbarungen zwischen einer oder mehreren Universitäten, 
Pädagogischen Hochschulen, Erhaltern von Fachhochschul-
Studiengängen, Privatuniversitäten oder ausländischen anerkannten 
postsekundären Bildungseinrichtungen in der Form eines joint, double 
oder multiple degree programs durchgeführt werden. 

 26. Gemeinsame Studienprogramme (joint programmes) sind Studien, die auf 
Grund von Vereinbarungen zwischen zwei oder mehreren Universitäten, 
Pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen,  Privatuniversitäten oder 
ausländischen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen 
durchgeführt und abgeschlossen werden. Ein gemeinsames 
Studienprogramm kann zu einem joint degree führen, wobei eine 
gemeinsame Urkunde über die Verleihung des gemeinsamen 
akademischen Grades auszustellen ist. Ein gemeinsames 
Studienprogramm kann zu einem double degree führen, wobei zwei 
Urkunden über die Verleihung der akademischen Grade auszustellen sind. 
Ein gemeinsames Studienprogramm kann zu einem multiple degree 
führen, wobei mehrere Urkunden über die Verleihung der akademischen 
Grade auszustellen sind. 
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 27. bis 31. ...  27. bis 31. ... 

 32. Vortäuschen von wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen liegt 
jedenfalls dann vor, wenn jemand unerlaubte Hilfsmittel benutzt oder sich 
bei der Verfassung einer schriftlichen Arbeit oder Ablegung einer Prüfung 
oder bei der Erstellung einer künstlerischen Arbeit unerlaubter Weise einer 
anderen Person bedient oder wenn Daten und Ergebnisse erfunden oder 
gefälscht werden. 

 32. Vortäuschen von wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen liegt 
jedenfalls dann vor, wenn jemand unerlaubte Hilfsmittel benutzt oder sich 
bei der Verfassung einer schriftlichen Arbeit oder Ablegung einer Prüfung 
oder bei der Erstellung einer künstlerischen Arbeit unerlaubter Weise einer 
anderen Person bedient (Inanspruchnahme einer von einer dritten Person 
erstellten Auftragsarbeit) oder wenn Daten und Ergebnisse erfunden oder 
gefälscht werden. 

  33. Kernfächer sind diejenigen Prüfungsfächer, die ein Studium wesentlich 
kennzeichnen und im Hinblick auf die Lernergebnisse den 
charakterisierenden Inhalt dieses Studiums darstellen. 

 34. Lernergebnisse sind diejenigen Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Kompetenzen, die in einer Aus-, Fort- oder Weiterbildung, im 
Arbeitsprozess oder in einem nicht geregelten Lernprozess erworben 
werden und im Hinblick auf eine berufliche Tätigkeit oder eine weitere 
Ausbildung eingesetzt werden können.  

 35. Fachgleiche Studien sind solche ordentliche Studien, in welchen die 
gleichen Lernergebnisse vermittelt werden, und die durch gleiche 
Kernfächer charakterisiert sind; fachgleiche Prüfungen sind dem gleichen 
Fach(bereich) zugehörig und stellen die gleichen Lernergebnisse fest. 

 36. Fachverwandte Studien sind solche ordentliche Studien, in welchen nicht 
die gleichen Lernergebnisse vermittelt werden, aber in mehreren Fächern 
übereinstimmen; fachverwandte Prüfungen sind dem gleichen 
Fach(bereich) zugehörig und stellen nicht die gleichen Lernergebnisse 
fest. 

 37. Bildungsniveau ist die Gesamtheit aller Bildungsqualifikationen, die nach 
Ausbildungen erworben wurden, welche auf Grund gesetzlicher 
Bestimmungen dasselbe Zugangsniveau haben und akademische bzw. 
berufliche Berechtigungen auf derselben Stufe vermitteln. 

 38. Validierung ist ein Verfahren, welches jedenfalls die Verfahrensschritte 
Identifizierung, Dokumentation und Bewertung von bereits erworbenen 
Lernergebnissen zum Zweck der Anerkennung als Prüfungen oder andere 
Studienleistungen umfasst. 
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Einteilung des Studienjahres  

§ 52. (1) Das Studienjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September 
des Folgejahres. Es besteht aus dem Wintersemester und dem Sommersemester, 
jeweils einschließlich der lehrveranstaltungsfreien Zeit. Der Senat hat nähere 
Bestimmungen über Beginn und Ende der Semester und der 
lehrveranstaltungsfreien Zeit zu erlassen. 

§ 52. (1) Das Studienjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September 
des Folgejahres. Es besteht aus dem Wintersemester, das am 1. Oktober beginnt 
und am 28. bzw. 29. Februar endet, und dem Sommersemester, das am 1. März 
beginnt und am 30. September endet, jeweils einschließlich der 
lehrveranstaltungsfreien Zeit. Der Senat hat nähere Bestimmungen über Beginn 
und Ende der lehrveranstaltungsfreien Zeit zu erlassen. 

 (2) und (3) … (2) und (3) … 

Aufbewahrung von universitätsspezifischen Daten Aufbewahrung von universitätsspezifischen Daten 

§ 53. Folgende Prüfungsdaten gemäß § 3 Abs. 3 Z 9 des 
Bildungsdokumentationsgesetzes müssen mindestens 80 Jahre in geeigneter Form 
aufbewahrt werden: 

 1. die Bezeichnung von Prüfungen oder das Thema der wissenschaftlichen 
oder künstlerischen Arbeiten, 

 2. die vergebenen ECTS-Anrechnungspunkte, 

 3. die Beurteilung, 

 4. die Namen der Prüferinnen und Prüfer oder der Beurteilerinnen und 
Beurteiler, 

 5. das Datum der Prüfung oder der Beurteilung sowie 

 6. der Name und die Matrikelnummer der oder des Studierenden. 

§ 53. Folgende Prüfungsdaten gemäß § 3 Abs. 3 Z 9 des 
Bildungsdokumentationsgesetzes, BGBl. I Nr. 12/2002, müssen mindestens 80 
Jahre in geeigneter Form aufbewahrt werden: 

 1. die Bezeichnung von Prüfungen oder das Thema der wissenschaftlichen 
oder künstlerischen Arbeiten, 

 2. die vergebenen ECTS-Anrechnungspunkte, 

 3. die Beurteilung, 

 4. die Namen der Prüferinnen und Prüfer oder der Beurteilerinnen und 
Beurteiler, 

 5. das Datum der Prüfung oder der Beurteilung sowie 

 6. der Name und die Matrikelnummer der oder des Studierenden. 

2. Abschnitt 

Studien 

 

2. Abschnitt 

Studien 

Ordentliche Studien Ordentliche Studien 

§ 54. (1) Die Universitäten sind berechtigt, Diplom-, Bachelor-, Master-, 
Erweiterungs- und Doktoratsstudien einzurichten. Dabei sind die Studien einer der 
folgenden Gruppen zuzuordnen: 

  

§ 54. (1) Die Universitäten sind berechtigt, Diplom-, Bachelor-, Master-, 
Erweiterungs-  und Doktoratsstudien sowie kombinierte Master- und 
Doktoratsstudien einzurichten. 

 1. bis 11. ...  1. bis 11. ... 

(2) bis (3) ... (2) bis (3) ... 
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(4) Die Dauer von Doktoratsstudien beträgt mindestens drei Jahre. Das 
Studium darf als „Doctor of Philosophy“-Doktoratsstudium bezeichnet und der 
akademische Grad „Doctor of Philosophy“, abgekürzt „PhD“, verliehen werden. 

(4) Die Dauer von Doktoratsstudien (einschließlich der Doctor of Philosophy-
Doktoratsstudien) beträgt mindestens drei Jahre. 

 (4a) Die Dauer von kombinierten Master- und Doktoratsstudien beträgt 
mindestens fünf Jahre. Der Arbeitsaufwand für jenen Teil dieses Studiums, der das 
Masterstudium betrifft, hat mindestens 120 ECTS-Anrechnungspunkte zu 
betragen. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 

(8) Wenn die beteiligten Bildungseinrichtungen beschließen, ein 
gemeinsames Studienprogramm oder ein gemeinsam eingerichtetes Studium nicht 
mehr durchzuführen, ist von den beteiligten Bildungseinrichtungen Vorsorge zu 
treffen, dass Studierenden der Abschluss des Studiums innerhalb einer 
angemessenen Frist, die jedenfalls die Studiendauer zuzüglich von zwei Semestern 
zu umfassen hat, möglich ist. 

 

(9) Angebote von Bachelor- und Masterstudien zur Erlangung eines 
Lehramtes für Volksschulen, Sonderschulen, Polytechnische Schulen, 
Hauptschulen, Neue Mittelschulen oder für den Bereich der Berufsbildung können 
nur in Form eines mit einer (oder mehreren) Pädagogischen Hochschulen 
gemeinsam eingerichteten Studiums angeboten und geführt werden. 

(8) Angebote von Bachelor- und Masterstudien zur Erlangung eines 
Lehramtes für Volksschulen, Sonderschulen, Polytechnische Schulen, 
Hauptschulen, Neue Mittelschulen oder für den Bereich der Berufsbildung können 
nur in Form eines mit einer (oder mehreren) Pädagogischen Hochschulen 
gemeinsam eingerichteten Studiums angeboten und geführt werden. 

Erweiterungsstudien Erweiterungsstudien 

§ 54a. (1) Die Zulassung zu einem und die Meldung der Fortsetzung eines 
Erweiterungsstudiums setzt die Zulassung zu einem oder den bereits erfolgten 
Abschluss eines ordentlichen Studiums, dessen Erweiterung es dient, voraus. 
Erlischt die Zulassung zu dem ordentlichen Studium, dessen Erweiterung es dient, 
aufgrund des § 68 Abs. 1 Z 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 oder Abs. 2, erlischt auch gleichzeitig 
die Zulassung zum Erweiterungsstudium. Der Abschluss des 
Erweiterungsstudiums setzt den Abschluss des ordentlichen Studiums, dessen 
Erweiterung es dient, voraus. Näheres ist im Curriculum zu regeln. 

§ 54a. (1) Die Zulassung zu einem und die Meldung der Fortsetzung eines 
Erweiterungsstudiums setzt die Zulassung zu einem oder den bereits erfolgten 
Abschluss eines ordentlichen Studiums, dessen Erweiterung es dient, voraus. 
Erlischt die Zulassung zu dem ordentlichen Studium, dessen Erweiterung es dient, 
aufgrund des § 68 Abs. 1 Z 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, Abs. 2 oder 2a erlischt auch 
gleichzeitig die Zulassung zum Erweiterungsstudium. Der Abschluss des 
Erweiterungsstudiums setzt den Abschluss des ordentlichen Studiums, dessen 
Erweiterung es dient, voraus. Näheres ist im Curriculum zu regeln. 

(2) ... (2) ... 

(3) Die Einrichtung von Erweiterungsstudien zur Erweiterung eines 
Doktoratsstudiums ist nicht zulässig. 

(3) Die Einrichtung von Erweiterungsstudien zur Erweiterung eines 
Doktoratsstudiums sowie eines kombinierten Master- und Doktoratsstudiums ist 
nicht zulässig. 
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Gemeinsame Studienprogramme Gemeinsame Studienprogramme 

§ 54d. (1) Bei gemeinsamen Studienprogrammen haben die beteiligten 
Bildungseinrichtungen Vereinbarungen über die Durchführung, insbesondere über 
die Festlegung der Leistungen die die betreffenden Studierenden an den beteiligten 
Bildungseinrichtungen zu erbringen haben, zu schließen. 

§ 54d. (1) Bei gemeinsamen Studienprogrammen haben die beteiligten 
Bildungseinrichtungen Vereinbarungen über die Durchführung, die Finanzierung 
sowie insbesondere über die Festlegung der Leistungen, die die betreffenden 
Studierenden an den beteiligten Bildungseinrichtungen zu erbringen haben, zu 
schließen. Dabei können bei Bedarf, unter Beachtung der §§ 2 (leitende 
Grundsätze) und 59 (Rechte und Pflichten der Studierenden) sowie allenfalls 
Regelungen der Satzung, von diesem Gesetz abweichende Regelungen getroffen 
werden, sofern das gemeinsame Studienprogramm nicht nur von Universitäten 
gemäß § 6 Abs. 1 und Pädagogischen Hochschulen gemäß § 1 Abs. 1 und 2 des 
Hochschulgesetzes 2005 – HG, BGBl. I Nr. 30/2006, durchgeführt wird.  

(2) … (2) …  

 (3) Wenn die beteiligten Bildungseinrichtungen beschließen, die 
Durchführung eines gemeinsamen Studienprogrammes zu beenden, haben sie 
Vorsorge zu treffen, dass Studierenden der Abschluss des Studiums innerhalb einer 
angemessenen Frist, die jedenfalls die Studiendauer zuzüglich zweier Semester zu 
umfassen hat, möglich ist. 

Gemeinsam eingerichtete Studien Gemeinsam eingerichtete Studien 

§ 54e. (1) und (2) ... § 54e. (1) und (2) ... 

(3) In den von den Rektoraten der beteiligten Universitäten und öffentlichen 
Pädagogischen Hochschulen zu erlassenden Verordnungen bzw. von den 
zuständigen Organen von anerkannten privaten Pädagogischen Hochschulen, 
Einrichtungen zur Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen und 
Privatuniversitäten zu veröffentlichenden gleichlautenden Vereinbarungen sind 
Regelungen betreffend die Zuständigkeiten zur Vollziehung der studienrechtlichen 
Bestimmungen festzulegen. Weiters ist festzulegen, welche studienrechtlichen 
Satzungsbestimmungen welcher beteiligten Bildungseinrichtungen jeweils zur 
Anwendung kommen. 

(3) In den von den Rektoraten der beteiligten Universitäten und öffentlichen 
Pädagogischen Hochschulen gleichlautend zu erlassenden Verordnungen bzw. von 
den zuständigen Organen von anerkannten privaten Pädagogischen Hochschulen, 
Einrichtungen zur Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen und 
Privatuniversitäten zu veröffentlichenden gleichlautenden Vereinbarungen sind 
Regelungen betreffend die Zuständigkeiten zur Vollziehung der studienrechtlichen 
Bestimmungen festzulegen. Weiters ist festzulegen, welche studienrechtlichen 
Satzungsbestimmungen welcher beteiligten Bildungseinrichtungen jeweils zur 
Anwendung kommen. 

(4) bis (8) ... (4) bis (8) ... 

 (9) Wenn die beteiligten Bildungseinrichtungen beschließen, die 
Durchführung eines gemeinsam eingerichteten Studiums zu beenden, haben sie 
Vorsorge zu treffen, dass Studierenden der Abschluss des Studiums innerhalb einer 
angemessenen Frist, die jedenfalls die Studiendauer zuzüglich zweier Semester zu 
umfassen hat, möglich ist. 
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 Studien im Ausland 

 § 54f. Die Universitäten sind berechtigt, Studien zur Gänze oder zum Teil im 
Ausland durchzuführen, sofern der Lehr- und Forschungsbetrieb der betreffenden 
Universität hierdurch nicht beeinträchtigt wird und dies in der 
Leistungsvereinbarung festgelegt wurde. 

Curricula Curricula 

§ 58. (1) bis 11) ... § 58. (1) bis 11) ... 

 (12) Curricula sind so zu gestalten, dass die Kernfächer gemäß § 51 Abs. 2 Z 
33 ausgewiesen werden müssen und die Verteilung der ECTS-Anrechnungspunkte 
dem tatsächlichen Arbeitsaufwand entspricht. 

3. Abschnitt 

Studierende 

3. Abschnitt 

Studierende 

Rechte und Pflichten der Studierenden Rechte und Pflichten der Studierenden 

§ 59. (1) Den Studierenden steht nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen Lernfreiheit zu. Sie umfasst insbesondere das Recht, 

 1. bis 4. ... 

§ 59. (1) Den Studierenden steht nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen Lernfreiheit zu. Sie umfasst insbesondere das Recht, 

 1. bis 4. ... 

 5. als ordentliche Studierende eines Diplom- oder Masterstudiums das 
Thema und die Betreuerin oder den Betreuer ihrer Diplom- oder 
Masterarbeit oder das Thema ihrer künstlerischen Diplom- oder 
Masterarbeit nach Maßgabe der universitären Regelungen vorzuschlagen 
oder aus einer Anzahl von Vorschlägen auszuwählen; 

 6. als ordentliche Studierende eines Doktoratsstudiums das Thema ihrer 
Dissertation nach Maßgabe der universitären Regelungen vorzuschlagen 
oder aus einer Anzahl von Vorschlägen auszuwählen; 

 5. als ordentliche Studierende eines Diplom- oder Masterstudiums das 
Thema und die Betreuerin oder den Betreuer ihrer Diplom- oder 
Masterarbeit oder das Thema ihrer künstlerischen Diplom- oder 
Masterarbeit, als ordentliche Studierende eines Doktoratsstudiums das 
Thema ihrer Dissertation oder als Studierende eines kombinierten Master- 
und Doktoratsstudiums das Thema und die Betreuerin oder den Betreuer 
ihrer Masterarbeit sowie ihrer Dissertation nach Maßgabe der 
universitären Regelungen sowie nach vorheriger Befassung der Betreuerin 
oder des Betreuers vorzuschlagen oder aus einer Anzahl von Vorschlägen 
auszuwählen; 

 7. bis 13. ...  7. bis 13. ... 

(2) Die Studierenden haben insbesondere (2) Studierende haben die Pflicht, ihren Studienfortschritt eigenverantwortlich 
im Sinne eines raschen Studienabschlusses zu gestalten. Sie haben darüber hinaus 
insbesondere 

 1. ...  1. ... 
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 2. die Fortsetzung des Studiums der Universität, an der die Zulassung zu 
einem Studium besteht, jedes Semester während der allgemeinen 
Zulassungsfrist oder der Nachfrist zu melden, 

 2. die Fortsetzung des Studiums der Universität, an der die Zulassung zu 
einem Studium besteht, gemäß § 62 Abs. 1 zu melden, 

 3. bis 5. ...   3. bis 5. ...  

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

(5) Das Recht, als Vertreterin oder als Vertreter der Studierenden in 
Kollegialorganen tätig zu werden, richtet sich nach den Bestimmungen des HSG 
2014. 

(5) Das Recht, als Vertreterin oder als Vertreter der Studierenden in 
Kollegialorganen tätig zu werden, richtet sich nach den Bestimmungen des HSG 
2014. Für Entsendungen in Kollegialorgane des Senates gemäß § 25 Abs. 8 Z 1 bis 
3 kann die Universität in der Satzung festlegen, dass facheinschlägige Kenntnisse 
im Ausmaß von bis zu 60 ECTS-Anrechnungspunkten nachgewiesen werden 
müssen. 

 Mindeststudienleistung 

 § 59a. (1) In Bachelor- und Diplomstudien sind die Studierenden verpflichtet, 
in jedem Studium, zu dem eine Zulassung besteht, in den ersten vier Semestern 
insgesamt eine Studienleistung im Umfang von mindestens 24 ECTS-
Anrechnungspunkten zu erbringen. Anerkennungen gemäß § 78 sind nur dann auf 
die Mindeststudienleistung anzurechnen, wenn die der Anerkennung 
zugrundeliegende Prüfung, andere Studienleistung, Tätigkeit oder Qualifikation 
während der betreffenden Semester erbracht wurde. 

(2) ECTS-Anrechnungspunkte für das Erreichen der Mindeststudienleistung 
nach vier Semestern können im Wintersemester bis zum 31. Oktober und im 
Sommersemester bis zum 31. März erworben werden. Für die Berechnung der Zahl 
der ECTS-Anrechnungspunkte ist der Zeitpunkt der Beurteilung der Leistung 
relevant. 

(3) Für Semester, für die eine Beurlaubung vorliegt, reduziert sich die 
Mindeststudienleistung gemäß Abs. 1 um jeweils 6 ECTS-Anrechnungspunkte. 

(4) Gemäß § 68 Abs. 1 Z 2a erlischt die Zulassung zum Studium mit 1. 
November bzw. mit 1. April, wenn die oder der Studierende die 
Mindeststudienleistung gemäß Abs. 1 nicht erbracht hat. 

(5) Diese Bestimmung gilt nicht für Studierende mit einer Behinderung im 
Sinne des § 8 Abs. 5 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 
376/1967. 

 Unterstützungsleistungen seitens der Universität 
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 § 59b. (1) Die Universität hat den Prüfungsbetrieb so zu gestalten, dass eine 
Beurteilung von Prüfungen des vierten Semesters, die im Sommersemester 
absolviert wurden, bis längstens 31. Oktober und die im Wintersemester absolviert 
wurden, bis längstens 31. März erfolgen muss. 

(2) Die Universität hat Studierende, die in den ersten beiden Semestern nicht 
mindestens 12 ECTS-Anrechnungspunkte absolviert haben, darüber zu 
informieren, dass die Zulassung zum Studium erlischt, wenn sie nach Beenden des 
vierten Semesters die Mindeststudienleistung gemäß § 59a Abs. 1 nicht erbracht 
haben. 

(3) Die Universität hat jedenfalls im Zusammenhang mit der Information über 
das Erlöschen der Zulassung auf die bestehenden Möglichkeiten einer 
Studienberatung sowie von Unterstützungsleistungen hinzuweisen. 

(4) Studierenden, die in einem Diplom- oder Bachelorstudium bereits 100 
ECTS-Anrechnungspunkte absolviert haben, kann die Universität bei 
Prüfungsinaktivität der Studierenden im vorangegangenen Studienjahr eine 
„Vereinbarung über die Studienleistung“ für dieses Studium anbieten. Die 
Vereinbarung ist zwischen der oder dem Studierenden und dem studienrechtlichen 
Organ abzuschließen und hat jedenfalls folgende Mindestinhalte zu umfassen: 

 1. Unterstützungsmaßnahmen für die Studierenden seitens der Universität 
(insbesondere durch Anspruch auf Absolvierung bestimmter 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, Aufnahme in Lehrveranstaltungen 
mit einer beschränkten Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
Rückerstattung des Studienbeitrages, etc.), 

 2. Verpflichtungen der Studierenden (insbesondere zur Absolvierung 
bestimmter Lehrveranstaltungen und Prüfungen, etc.), 

 3. Sanktionen bei Nichterfüllung der Vereinbarung (insbesondere keine 
Rückerstattung des Studienbeitrages, etc.). 

Zulassung zum Studium Zulassung zum Studium 

§ 60. (1) bis (5) ... § 60. (1) bis (5) ... 

(6) Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 bis 15 haben ausländischen 
Studienwerberinnen und Studienwerbern, die zur sichtvermerksfreien Einreise 
berechtigt sind oder über einen gültigen Aufenthaltstitel verfügen, den 
Zulassungsbescheid direkt zuzustellen. Langen an österreichischen 
Berufsvertretungsbehörden Anträge anderer ausländischer Studienwerberinnen 

(6) Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 bis 15 und 22 haben ausländischen 
Studienwerberinnen und Studienwerbern, die zur sichtvermerksfreien Einreise 
berechtigt sind oder über einen gültigen Aufenthaltstitel verfügen, den 
Zulassungsbescheid direkt zuzustellen. Langen an österreichischen 
Berufsvertretungsbehörden Anträge anderer ausländischer Studienwerberinnen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und Studienwerber auf Zulassung zum Studium zur Weiterleitung an die 
zuständige Universität ein, können die Berufsvertretungsbehörden auf die 
Vollständigkeit und Schlüssigkeit des Antrags sowie darauf hinwirken, dass die 
Zulassung zum Studium und der Erstaufenthaltstitel zeitgleich zugestellt werden 
können. Hierbei ist der Studienwerberin oder dem Studienwerber Gelegenheit zu 
geben, auf ihre oder seine Kosten Ergänzungen und Klarstellungen vorzunehmen. 
Die Vertretung ausländischer Studienwerberinnen und -werber durch Personen, die 
nicht zur berufsmäßigen Parteienvertretung in Österreich zugelassen oder nicht 
durch Gesetz zur Vertretung berechtigt sind, ist nicht zulässig. Anträge, die diesen 
Anforderungen nicht entsprechen, sind zurückzuweisen. 

und Studienwerber auf Zulassung zum Studium zur Weiterleitung an die 
zuständige Universität ein, können die Berufsvertretungsbehörden auf die 
Vollständigkeit und Schlüssigkeit des Antrags sowie darauf hinwirken, dass die 
Zulassung zum Studium und der Erstaufenthaltstitel zeitgleich zugestellt werden 
können. Hierbei ist der Studienwerberin oder dem Studienwerber Gelegenheit zu 
geben, auf ihre oder seine Kosten Ergänzungen und Klarstellungen vorzunehmen. 
Die Vertretung ausländischer Studienwerberinnen und -werber durch Personen, die 
nicht zur berufsmäßigen Parteienvertretung in Österreich zugelassen oder nicht 
durch Gesetz zur Vertretung berechtigt sind, ist nicht zulässig. Anträge, die diesen 
Anforderungen nicht entsprechen, sind zurückzuweisen. 

Zulassungsfristen Zulassungsfristen 

§ 61. (1) Das Rektorat hat nach Anhörung des Senates für jedes Semester die 
allgemeine Zulassungsfrist festzulegen. Dies ist der Zeitraum, in dem die in Abs. 3 
bezeichneten Personen ihre Anträge auf Zulassung einzubringen und Studierende 
weiters den Studienbeitrag zu entrichten haben. Die allgemeine Zulassungsfrist hat 
für das Wintersemester mindestens acht Wochen zu betragen und endet am 5. 
September, für das Sommersemester mindestens vier Wochen zu betragen und 
endet am 5. Februar. Die Zulassung zu Doktoratsstudien kann auch außerhalb der 
allgemeinen Zulassungsfrist und der Nachfrist erfolgen. Für Zulassungen zu 
Studien, für die besondere Zulassungs- oder Aufnahmeverfahren vorgesehen sind, 
können abweichende allgemeine Zulassungsfristen festgelegt werden. In der 
Satzung können abweichende Regelungen festgelegt werden, die die Zulassung zu 
Masterstudien auch außerhalb der allgemeinen Zulassungsfrist und der Nachfrist 
vorsehen, wenn die Zulassung aufgrund eines Bachelorstudiums erfolgt, das an der 
jeweiligen Universität oder bei gemeinsam eingerichteten Studien an einer der 
beteiligten Bildungseinrichtungen abgeschlossen wurde. 

§ 61. (1) Das Rektorat hat nach Anhörung des Senates für jedes Semester die 
allgemeine Zulassungsfrist festzulegen. Dies ist der Zeitraum, in dem die 
Studierenden ihre Anträge auf Zulassung zum Studium einzubringen und bei 
Bestehen einer Studienbeitragspflicht gemäß § 91 Abs. 2 und 3 den Studienbeitrag 
zu entrichten haben. Die allgemeine Zulassungsfrist hat für das Wintersemester 
mindestens acht Wochen und für das Sommersemester mindestens vier Wochen zu 
betragen. Für Zulassungen zu Bachelor- oder Diplomstudien endet die allgemeine 
Zulassungsfrist im Wintersemester am 5. September und im Sommersemester am 
5. Februar. 

(2) Mit Ablauf der allgemeinen Zulassungsfrist beginnt die Nachfrist, die im 
Wintersemester am 30. November, im Sommersemester am 30. April endet. 
Innerhalb der Nachfrist sind die Zulassung und die Meldung der Fortsetzung des 
Studiums zulässig, für Studierende gemäß § 91 Abs. 1 dann, wenn der erhöhte 
Studienbeitrag einbezahlt wird. Die Zulassung zu einem Diplom- oder 
Bachelorstudium darf innerhalb der Nachfrist nur in Ausnahmefällen erfolgen. 
Ausnahmefälle sind insbesondere: 

 1. Nichtbestehen eines Aufnahme- oder Zulassungsverfahrens oder der 
Studieneingangs- und Orientierungsphase in einem anderen Studium, 

(2) Die Zulassung zu einem Bachelor- oder Diplomstudium darf in den 
folgenden Ausnahmefällen im Wintersemester bis längstens 31. Oktober und im 
Sommersemester bis längstens 31. März erfolgen: 

 1. Nichtbestehen eines Aufnahme- oder Zulassungsverfahrens oder der 
Studieneingangs- und Orientierungsphase in einem anderen Studium, 
sofern das Ergebnis für das Wintersemester erst nach dem 31. August, für 
das Sommersemester erst nach dem 31. Jänner vorliegt; 

 2. Erlangung der allgemeinen Universitätsreife für das Wintersemester erst 
nach dem 31. August, für das Sommersemester erst nach dem 31. Jänner. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sofern das Ergebnis für das Wintersemester erst nach dem 31. August, für 
das Sommersemester erst nach dem 31. Jänner vorliegt; 

 2. Erlangung der allgemeinen Universitätsreife für das Wintersemester erst 
nach dem 31. August, für das Sommersemester erst nach dem 31. Jänner; 

 3. bei Zivildienern, Präsenzdienern und Ausbildungsdienst Leistenden und 
bei Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres, sofern zum 31. August 
oder 31. Jänner der Dienst geleistet wurde oder eine Einberufung bestand 
und der Dienst später nicht angetreten oder vor Ende der Nachfrist 
abgebrochen oder unterbrochen wurde; 

 4. Personen, die glaubhaft machen, dass sie innerhalb der gesamten 
allgemeinen Zulassungsfrist durch ein unvorhergesehenes oder 
unabwendbares Ereignis verhindert waren, die Frist einzuhalten, und die 
kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft; 

 5. Personen, die nachweislich auf Grund von Berufstätigkeit oder Praktika 
daran gehindert waren, innerhalb der gesamten allgemeinen 
Zulassungsfrist einen Antrag zu stellen; 

 6. Personen, die nachweislich auf Grund eines Auslandsaufenthaltes aus 
zwingenden Gründen daran gehindert waren, innerhalb der gesamten 
allgemeinen Zulassungsfrist einen Antrag zu stellen. 

Weitere Gründe können in der Satzung festgelegt werden. 

 3. nicht rechtzeitige Ausstellung einer Aufenthaltsberechtigung für 
Studierende gemäß § 64 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), 
BGBl. I Nr. 100/2005, sofern diese daran kein Verschulden trifft. 

Weitere Ausnahmefälle können in der Satzung festgelegt werden. 

(3) … (3) … 

(4) Für alle anderen ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen kann 
die Universität im Rahmen der Satzung eine abweichende besondere 
Zulassungsfrist festsetzen. 

(4) Für alle anderen ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen kann 
das Rektorat nach Anhörung des Senates eine abweichende besondere 
Zulassungsfrist festlegen. 

(5) …  

Meldung der Fortsetzung des Studiums Meldung der Fortsetzung des Studiums 

§ 62. (1) Die Studierenden sind verpflichtet, innerhalb der allgemeinen 
Zulassungsfrist oder der Nachfrist jedes Semesters der Universität, an der eine 
Zulassung zum Studium besteht, die Fortsetzung des Studiums zu melden. 

§ 62. (1) Das Rektorat hat nach Anhörung des Senates für jedes Semester die 
Frist für die Meldung der Fortsetzung des Studiums festzulegen. Dies ist der 
Zeitraum, in dem die Studierenden, mit Ausnahme des ersten Semesters, die 
Meldung der Fortsetzung ihres Studiums vornehmen und bei Bestehen einer 
Studienbeitragspflicht gemäß § 91 Abs. 1 bis 3 den Studienbeitrag zu entrichten 
haben. Die Frist zur Meldung der Fortsetzung hat für das Wintersemester 
mindestens acht Wochen und für das Sommersemester mindestens vier Wochen zu 
betragen. Die Studierenden sind verpflichtet, für das Wintersemester bis längstens 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
31. Oktober und für das Sommersemester bis längstens 31. März der Universität, 
an der eine Zulassung zum Studium besteht, die Fortsetzung des Studiums zu 
melden. 

(2) ... (2) ... 

(3) Die Wirkung der Meldung der Fortsetzung des Studiums für ein Semester 
erstreckt sich bis zum Ende der Nachfrist des unmittelbar darauf folgenden 
Semesters, sofern die Zulassung zum Studium noch nicht erloschen ist. 

(3) Die Wirkung der Meldung der Fortsetzung des Studiums für das 
Wintersemester erstreckt sich bis zum 31. März des unmittelbar darauffolgenden 
Sommersemesters, die Wirkung der Meldung der Fortsetzung des Studiums für das 
Sommersemester erstreckt sich bis zum 31. Oktober des unmittelbar 
darauffolgenden Wintersemesters, in beiden Fällen sofern die Zulassung zum 
Studium noch nicht erloschen ist. 

(4) und (5) ...  (4) und (5) ...  

Zulassung zu ordentlichen Studien Zulassung zu ordentlichen Studien 

§ 63. (1) bis (4) ... § 63. (1) bis (4) ... 

(5) Bei Nachweis der allgemeinen und der besonderen Universitätsreife sind 
ohne Berücksichtigung allfälliger Beschlüsse gemäß Abs. 4 befristet zuzulassen: 

 1. Personen, die an universitären Mobilitätsprogrammen, einschließlich 
gemeinsamer Studienprogramme, teilnehmen, für die Dauer der 
bewilligten Programmteilnahme; 

(5) Bei Nachweis der allgemeinen und der besonderen Universitätsreife sind 
ohne Berücksichtigung allfälliger Beschlüsse gemäß Abs. 4 befristet zuzulassen: 

 1. Personen für die Dauer der bewilligten Teilnahme an universitären 
Mobilitätsprogrammen einschließlich gemeinsamer Studienprogramme; 

 2. und 3. ...  2. und 3. ... 

(6) ... (6) ... 

(7) Nach dem Erlöschen der Zulassung wegen der negativen Beurteilung bei 
der letzten zulässigen Wiederholung einer Prüfung ist die neuerliche Zulassung an 
der Universität oder bei gemeinsam eingerichteten Studien an den beteiligten 
Bildungseinrichtungen für jene Studien, bei denen die Absolvierung derselben 
Prüfung verpflichtend vorgesehen ist, nicht zulässig. Beim Lehramtsstudium 
Sekundarstufe (Allgemeinbildung) ist davon abweichend eine neuerliche 
Zulassung zum Studium ausschließlich für jene Unterrichtsfächer oder 
Spezialisierungen zulässig, bei denen die Absolvierung derselben Prüfung nicht 
verpflichtend vorgesehen ist. Erlischt bei einem Lehramtsstudium die Zulassung 
aufgrund des § 68 Abs. 1 Z 7, ist eine neuerliche Zulassung zu einem 
Lehramtsstudium an der Universität oder bei gemeinsam eingerichteten Studien an 
den beteiligten Bildungseinrichtungen nicht zulässig. Erlischt bei einem Studium 
die Zulassung aufgrund des § 68 Abs. 1 Z 8, ist eine neuerliche Zulassung zu einem 
Studium an derselben Universität oder bei gemeinsam eingerichteten Studien an 

(7) Nach dem Erlöschen der Zulassung wegen der negativen Beurteilung bei 
der letzten zulässigen Wiederholung einer Prüfung ist die neuerliche Zulassung an 
der Universität oder bei gemeinsam eingerichteten Studien an den beteiligten 
Bildungseinrichtungen für jene Studien, bei denen die Absolvierung derselben 
Prüfung verpflichtend vorgesehen ist, nicht zulässig. Beim Lehramtsstudium 
Sekundarstufe (Allgemeinbildung) ist davon abweichend eine neuerliche 
Zulassung zum Studium ausschließlich für jene Unterrichtsfächer oder 
Spezialisierungen zulässig, bei denen die Absolvierung derselben Prüfung nicht 
verpflichtend vorgesehen ist. Erlischt bei einem Lehramtsstudium die Zulassung 
aufgrund des § 68 Abs. 1 Z 7, ist eine neuerliche Zulassung zu einem 
Lehramtsstudium nicht zulässig. Erlischt bei einem Studium die Zulassung 
aufgrund des § 68 Abs. 1 Z 8, ist eine neuerliche Zulassung zu einem Studium nur 
möglich, wenn eine Gefährdung nicht mehr festgestellt werden kann. Erlischt bei 
einem Studium die Zulassung aufgrund des § 68 Abs. 1 Z 2a, ist eine neuerliche 
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denselben beteiligten Bildungseinrichtungen frühestens im drittfolgenden 
Semester nach dem Erlöschen der Zulassung zulässig. 

Zulassung zu diesem Studium an derselben Universität oder bei gemeinsam 
eingerichteten Studien an denselben beteiligten Bildungseinrichtungen erst nach 
Ablauf von zehn Studienjahren zulässig. 

(8) Die gleichzeitige Zulassung für dasselbe Studium an mehr als einer 
Universität oder Pädagogischen Hochschule in Österreich ist unzulässig. Weitere 
Zulassungen für dasselbe Studium an anderen Universitäten oder Pädagogischen 
Hochschulen leiden im Sinne des § 68 Abs. 4 Z 4 AVG an einem mit Nichtigkeit 
bedrohten Fehler und sind vom Rektorat von Amts wegen für nichtig zu erklären. 
Beim Lehramtsstudium Sekundarstufe (Allgemeinbildung) liegt dasselbe Studium 
vor, wenn ein Unterrichtsfach oder eine Spezialisierung ident ist. 

(8) Die gleichzeitige Zulassung zu einem fachgleichen Studium an mehr als 
einer Universität und/oder Pädagogischen Hochschule in Österreich ist unzulässig. 
Weitere Zulassungen für ein fachgleiches Studium an einer anderen Universität 
und/oder Pädagogischen Hochschule leiden im Sinne des § 68 Abs. 4 Z 4 AVG an 
einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler und sind vom Rektorat von Amts wegen 
für nichtig zu erklären. Beim Lehramtsstudium Sekundarstufe (Allgemeinbildung) 
liegt ein fachgleiches Studium vor, wenn ein Unterrichtsfach oder eine 
Spezialisierung ident ist. 

(9) bis (11) ... (9) bis (11) ... 

Sonderbestimmung für die Zulassung zu Master- und Doktoratsstudien Sonderbestimmung für die Zulassung zu Master- und Doktoratsstudien 

§ 63a. (1) und (2) ... § 63a. (1) und (2) ... 

(3) Die Zulassung zu einem Masterstudium für das Lehramt Sekundarstufe 
(Allgemeinbildung) setzt abweichend von § 63 Abs. 1a den Abschluss eines 
Bachelorstudiums für das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) gemäß 
Punkt 2.1 der Anlage zum HS-QSG oder eines gleichwertigen ausländischen 
Studiums voraus. Bei einer Zulassung zu einem Masterstudium für das Lehramt 
Sekundarstufe (Allgemeinbildung) können auch Unterrichtsfächer oder 
Spezialisierungen gewählt werden, die in Form von Erweiterungsstudien 
ergänzend zum Bachelorstudium Lehramt absolviert worden sind. 

(3) Die Zulassung zu einem Masterstudium für das Lehramt Sekundarstufe 
(Allgemeinbildung) setzt zusätzlich zu § 63 Abs. 1a den Abschluss eines 
facheinschlägigen Bachelorstudiums für das Lehramt Sekundarstufe 
(Allgemeinbildung) gemäß Punkt 2.1 der Anlage zum HS-QSG oder eines 
fachgleichen ausländischen Studiums voraus. Bei einer Zulassung zu einem 
Masterstudium für das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) können auch 
Unterrichtsfächer oder Spezialisierungen gewählt werden, die in Form von 
Erweiterungsstudien ergänzend zum Bachelorstudium Lehramt absolviert worden 
sind. Zum Ausgleich wesentlicher fachlicher Unterschiede können 
Ergänzungsprüfungen vorgeschrieben werden, die während des Masterstudiums 
abzulegen sind. Das Rektorat kann festlegen, welche dieser Ergänzungsprüfungen 
Voraussetzung für die Ablegung von im Curriculum des Masterstudiums 
vorgesehenen Prüfungen sind. Bereits erbrachte Leistungen sind gemäß § 78 zu 
berücksichtigen. 

(4) bis (6) ... (4) bis (6) ... 

(7) Für die Zulassung zu einem Doktoratsstudium können im Curriculum 
qualitative Bedingungen vorgeschrieben werden. 

(7) Für die Zulassung zu einem Doktoratsstudium können im Curriculum 
qualitative Zulassungsbedingungen vorgeschrieben werden. 

 (7a) In den Curricula für kombinierte Master- und Doktoratsstudien sind 
qualitative Zulassungsbedingungen vorzuschreiben, die den spezifischen 
Forschungscharakter dieses Studiums berücksichtigen. 
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(8) bis (9) … (8) bis (9) … 

Allgemeine Universitätsreife Allgemeine Universitätsreife 

§ 64. (1) Die allgemeine Universitätsreife ist durch eine der folgenden 
Urkunden nachzuweisen: 

 1. ein österreichisches Reifeprüfungszeugnis (einschließlich eines 
Zeugnisses über die Berufsreifeprüfung) oder ein österreichisches Reife- 
und Diplomprüfungszeugnis oder ein nach schulrechtlichen Vorschriften 
nostrifiziertes Reifeprüfungszeugnis, 

 2. ein anderes österreichisches Zeugnis über die Zuerkennung der 
Studienberechtigung für eine bestimme Studienrichtungsgruppe an einer 
Universität, Pädagogischen Hochschule oder Fachhochschule; 

 3. ein ausländisches Zeugnis, das einem dieser österreichischen Zeugnisse 
auf Grund einer völkerrechtlichen Vereinbarung oder auf Grund der 
Entscheidung des Rektorats im Einzelfall gleichwertig ist; 

 4. eine Urkunde über den Abschluss eines mindestens dreijährigen Studiums 
an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung; 

 5. in den künstlerischen Studien die Bestätigung über die positiv beurteilte 
Zulassungsprüfung; 

 6. ein nach den Bestimmungen der „International Baccalaureate 
Organization“ erworbenes „IB Diploma“; 

 7. ein Europäisches Abiturzeugnis gemäß Art. 5 Abs. 2 der Vereinbarung 
über die Satzung der Europäischen Schulen, BGBl. III Nr. 173/2005. 

§ 64. (1) Die allgemeine Universitätsreife ist durch eine der folgenden 
Urkunden nachzuweisen: 

 1. ein österreichisches Reifeprüfungszeugnis einschließlich eines Zeugnisses 
über die Berufsreifeprüfung bzw. Reife- und Diplomprüfungszeugnis, 
sowie diesen durch völkerrechtliche Vereinbarung gleichwertige 
Zeugnisse, 

 2. ein österreichisches Zeugnis über die Zuerkennung der 
Studienberechtigung für eine bestimme Studienrichtungsgruppe an einer 
Universität, Pädagogischen Hochschule oder Fachhochschule, 

 3. eine Urkunde über den Abschluss eines mindestens dreijährigen Studiums 
(auf Vollzeitbasis oder 180 ECTS-Anrechnungspunkte) an einer 
anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung, 

 4. eine Bestätigung über die positiv beurteilte Zulassungsprüfung in den 
künstlerischen Studien, 

 5. ein „IB Diploma“ nach den Bestimmungen der „International 
Baccalaureate Organization“ oder 

 6. ein Europäisches Abiturzeugnis gemäß Art. 5 Abs. 2 der Vereinbarung 
über die Satzung der Europäischen Schulen, BGBl. III Nr. 173/2005. 

(2) Ist die Gleichwertigkeit ausländischer Zeugnisse im Hinblick auf die 
Inhalte und die Anforderungen einer österreichischen Reifeprüfung nicht gegeben, 
so sind vom Rektorat die Ergänzungsprüfungen vorzuschreiben, die für die 
Herstellung der Gleichwertigkeit mit einer inländischen Reifeprüfung erforderlich 
und vor der Zulassung abzulegen sind. 

(2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung hat durch Verordnung Personengruppen festzulegen, deren 
Reifezeugnis auf Grund deren besonderer persönlicher Nahebeziehungen zu 
Österreich oder deren Tätigkeit im Auftrag der Republik Österreich als in 
Österreich ausgestellt gilt (Personengruppenverordnung). 

 (3) Die allgemeine Universitätsreife kann darüber hinaus durch eine 
ausländische Qualifikation nachgewiesen werden, wenn inhaltlich kein 
wesentlicher Unterschied zur allgemeinen Universitätsreife gemäß Abs. 1 Z 1 
besteht. Ein wesentlicher Unterschied besteht nicht, wenn 

 1. die Qualifikation im Ausstellungsstaat Zugang zu allen Sektoren von 
Hochschulen vermittelt, 
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 2. die Dauer der Schulzeit mindestens zwölf Jahre beträgt und 

 3. allgemeinbildende Ausbildungsinhalte überwiegen, was durch die 
Absolvierung von sechs allgemeinbildenden Unterrichtsfächern (zwei 
Sprachen, Mathematik, ein naturwissenschaftliches, ein 
geisteswissenschaftliches sowie ein weiteres allgemeinbildendes 
Unterrichtsfach) in der Sekundarstufe II nachgewiesen wird. 

Fehlen Ausbildungsinhalte gemäß Z 2, kann das Rektorat bis zu vier 
Ergänzungsprüfungen vorschreiben, die vor der Zulassung abzulegen sind. 

(3) Die allgemeine Universitätsreife für die Zulassung zu Masterstudien ist 
durch den Abschluss eines fachlich in Frage kommenden Bachelorstudiums oder 
eines fachlich in Frage kommenden Fachhochschul-Bachelorstudienganges oder 
eines anderen gleichwertigen Studiums an einer anerkannten inländischen oder 
ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung nachzuweisen. Wenn die 
Gleichwertigkeit grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne Ergänzungen auf die 
volle Gleichwertigkeit fehlen, ist das Rektorat berechtigt, die Feststellung der 
Gleichwertigkeit mit der Auflage von Prüfungen zu verbinden, die während des 
jeweiligen Masterstudiums abzulegen sind. Das Rektorat kann festlegen, welche 
dieser Prüfungen Voraussetzung für die Ablegung von im Curriculum des 
Masterstudiums vorgesehenen Prüfungen sind. 

(4) Die allgemeine Universitätsreife für die Zulassung zu einem 
Masterstudium ist durch den Abschluss eines fachverwandten Bachelorstudiums, 
eines anderen fachverwandten Studiums mindestens desselben hochschulischen 
Bildungsniveaus an einer anerkannten inländischen oder ausländischen 
postsekundären Bildungseinrichtung oder ein im Curriculum des Masterstudiums 
definiertes Studium nachzuweisen. Zum Ausgleich wesentlicher fachlicher 
Unterschiede können Ergänzungsprüfungen vorgeschrieben werden, die während 
des Masterstudiums abzulegen sind. Das Rektorat kann festlegen, welche dieser 
Ergänzungsprüfungen Voraussetzung für die Ablegung von im Curriculum des 
Masterstudiums vorgesehenen Prüfungen sind. Bereits erbrachte Leistungen sind 
gemäß § 78 zu berücksichtigen. 

(4) Die allgemeine Universitätsreife für die Zulassung zu Doktoratsstudien ist 
mit Ausnahme von Abs. 5 durch den Abschluss eines fachlich in Frage kommenden 
Diplomstudiums oder Masterstudiums, eines fachlich in Frage kommenden 
Fachhochschul-Diplomstudienganges oder Fachhochschul-Masterstudienganges 
gemäß § 6 Abs. 4 des Fachhochschul-Studiengesetzes, oder eines anderen 
gleichwertigen Studiums an einer anerkannten inländischen oder ausländischen 
postsekundären Bildungseinrichtung nachzuweisen. Wenn die Gleichwertigkeit 
grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne Ergänzungen auf die volle 
Gleichwertigkeit fehlen, ist das Rektorat berechtigt, die Feststellung der 
Gleichwertigkeit mit der Auflage von Prüfungen zu verbinden, die während des 
jeweiligen Doktoratsstudiums abzulegen sind. Das Rektorat kann festlegen, welche 
dieser Prüfungen Voraussetzung für die Ablegung von im Curriculum des 
Doktoratsstudiums vorgesehenen Prüfungen sind. 

(5) Die allgemeine Universitätsreife für die Zulassung zu einem 
Doktoratsstudium ist mit Ausnahme von Abs. 6 durch den Abschluss eines 
mindestens fachverwandten Diplomstudiums oder Masterstudiums oder eines 
anderen fachverwandten Studiums mindestens desselben hochschulischen 
Bildungsniveaus an einer anerkannten inländischen oder ausländischen 
postsekundären Bildungseinrichtung nachzuweisen. Zum Ausgleich wesentlicher 
fachlicher Unterschiede können Ergänzungsprüfungen vorgeschrieben werden, die 
während des Doktoratsstudiums abzulegen sind. Das Rektorat kann festlegen, 
welche dieser Ergänzungsprüfungen Voraussetzung für die Ablegung von im 
Curriculum des Doktoratsstudiums vorgesehenen Prüfungen sind. Bereits 
erbrachte Leistungen sind gemäß § 78 zu berücksichtigen. 

(5) Die allgemeine Universitätsreife für die Zulassung zu einem 
Doktoratsstudium kann auch durch den Abschluss eines Bachelorstudiums 
nachgewiesen werden, wenn das Bachelorstudium innerhalb der vorgesehenen 

(6) Die allgemeine Universitätsreife für die Zulassung zu einem 
Doktoratsstudium kann auch durch den Abschluss eines mindestens 
fachverwandten Bachelorstudiums nachgewiesen werden, wenn das 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Studienzeit und mit besonderem Studienerfolg abgeschlossen wurde. Nähere 
Regelungen hat das Rektorat zu erlassen. 

Bachelorstudium innerhalb der vorgesehenen Studienzeit und mit besonderem 
Studienerfolg abgeschlossen wurde. Nähere Regelungen hat das Rektorat zu 
erlassen. 

 (7) Für die Zulassung zu kombinierten Master- und Doktoratsstudien ist Abs. 
4 anzuwenden. 

  

Besondere Universitätsreife Besondere Universitätsreife 

§ 65. (1) Zusätzlich zur allgemeinen Universitätsreife sind die in der 
Universitätsberechtigungsverordnung – UBVO 1998, BGBl. II Nr. 44/1998 in der 
jeweils geltenden Fassung, festgelegten Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung für die 
darin festgelegten Studien nachzuweisen oder als Ergänzungsprüfungen abzulegen 
(besondere Universitätsreife). 

§ 65. Zusätzlich zur allgemeinen Universitätsreife sind die in der 
Universitätsberechtigungsverordnung – UBVO 1998, BGBl. II Nr. 44/1998 
festgelegten Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung für die darin festgelegten Studien 
nachzuweisen oder als Ergänzungsprüfungen abzulegen (besondere 
Universitätsreife). 

(2) und (3) ...  

Eignung für Lehramtsstudien und Studien für Berufstätigkeiten an 
elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen 

Eignung für Lehramtsstudien und Studien für Berufstätigkeiten an 
elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen 

§ 65a. (1) und (2) ... § 65a. (1) und (2) ... 

(3) Es ist vom Nachweis jener Eignungskriterien Abstand zu nehmen, die bei 
Erfüllung der wesentlichen Anforderungen für den angestrebten Beruf aufgrund 
einer Behinderung im Sinne des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes, 
BGBl. I Nr. 82/2005, nicht erfüllt werden können. Bei Bedarf sind im Rahmen des 
Eignungsfeststellungsverfahrens geeignete Ausgleichsmaßnahmen insbesondere 
(Sprach-)Assistenz vorzusehen. 

(3) Es ist vom Nachweis jener Eignungskriterien Abstand zu nehmen, die bei 
Erfüllung der wesentlichen Anforderungen für den angestrebten Beruf aufgrund 
einer Behinderung im Sinne des BGStG nicht erfüllt werden können. Bei Bedarf 
sind im Rahmen des Eignungsfeststellungsverfahrens geeignete 
Ausgleichsmaßnahmen insbesondere (Sprach-)Assistenz vorzusehen. 

(4) und (5) ... (4) und (5) ... 

Rechtsschutz bei Aufnahmeverfahren Rechtsschutz bei Aufnahmeverfahren 

§ 65b. (1) Der Studienwerberin oder dem Studienwerber ist Einsicht in die 
Beurteilungsunterlagen und in die Auswertungsprotokolle von 
Aufnahmeverfahren zu gewähren, wenn sie oder er dies innerhalb von drei 
Monaten ab Bekanntgabe des Ergebnisses verlangt. Die Beurteilungsunterlagen 
umfassen auch die bei dem betreffenden Verfahren gestellten Fragen. Im Rahmen 
der Einsichtnahme ist sicherzustellen, dass auch eine individuelle Rückmeldung 
zur Beurteilung gegeben werden kann. Die oder der Studierende ist berechtigt, die 
Beurteilungsunterlagen zu vervielfältigen. Vom Recht auf Einsichtnahme und auf 
Vervielfältigung sind Fragen betreffend die persönliche Eignung ausgenommen. 

§ 65b. (1) Der Studienwerberin oder dem Studienwerber ist Einsicht in die 
Beurteilungsunterlagen und in die Auswertungsprotokolle von 
Aufnahmeverfahren zu gewähren, wenn sie oder er dies innerhalb von drei 
Monaten ab Bekanntgabe des Ergebnisses verlangt. Die Beurteilungsunterlagen 
umfassen auch die bei dem betreffenden Verfahren gestellten Fragen. Im Rahmen 
der Einsichtnahme ist sicherzustellen, dass auch eine individuelle Rückmeldung 
zur Beurteilung gegeben werden kann. Die Studienwerberin oder der 
Studienwerber ist berechtigt, die Beurteilungsunterlagen zu vervielfältigen. Vom 
Recht auf Einsichtnahme und auf Vervielfältigung sind Fragen betreffend die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vom Recht auf Vervielfältigung sind ebenso Multiple Choice-Fragen 
einschließlich der jeweiligen Antwortmöglichkeiten ausgenommen. 

persönliche Eignung ausgenommen. Vom Recht auf Vervielfältigung sind ebenso 
Multiple Choice-Fragen einschließlich der jeweiligen Antwortmöglichkeiten 
ausgenommen. 

(2) ... (2) ... 

Studieneingangs- und Orientierungsphase Studieneingangs- und Orientierungsphase 

§ 66. (1) bis (3) ... § 66. (1) bis (3) ... 

(4) Die Zulassung zum Studium erlischt, wenn die oder der Studierende bei 
einer für sie oder ihn im Rahmen der Studieneingangs- und Orientierungsphase 
vorgeschriebenen Prüfung auch bei der letzten Wiederholung negativ beurteilt 
wurde. Die neuerliche Zulassung zu diesem Studium kann in Abweichung von § 
63 Abs. 7 frühestens für das drittfolgende Semester nach dem Erlöschen der 
Zulassung beantragt werden. Die neuerliche Zulassung kann zweimal beantragt 
werden. Nach jeder neuerlichen Zulassung steht der oder dem Studierenden die 
gesamte Anzahl an Prüfungswiederholungen in der Studieneingangs- und 
Orientierungsphase gemäß § 77 zur Verfügung. 

(4) Die Zulassung zum Studium erlischt, wenn die oder der Studierende bei 
einer für sie oder ihn im Rahmen der Studieneingangs- und Orientierungsphase 
vorgeschriebenen Prüfung auch bei der letzten Wiederholung negativ beurteilt 
wurde. 

(5) ... (5) ... 

Beurlaubung Beurlaubung 

§ 67. (1) Studierende sind auf Antrag für ein oder mehrere Semester wegen 

 1. Leistung eines Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes oder 

 2. Erkrankung, die nachweislich am Studienfortschritt hindert oder 

 3. Schwangerschaft oder 

 4. Kinderbetreuungspflichten oder anderen gleichartigen 
Betreuungspflichten oder 

 5. der Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres 

 bescheidmäßig zu beurlauben. Weitere Gründe können in der Satzung 
festgelegt werden. 

§ 67. (1) Studierende sind auf Antrag für ein oder mehrere Semester wegen 

 1. Leistung eines Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes oder 

 2. Erkrankung, die nachweislich am Studienfortschritt hindert oder 

 3. Schwangerschaft oder 

 4. Kinderbetreuungspflichten oder anderen gleichartigen 
Betreuungspflichten oder 

 5. der Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres 

 bescheidmäßig zu beurlauben. 

(2) Die Beurlaubung ist bis längstens zum Beginn des jeweiligen Semesters 
zu beantragen. Bei unvorhergesehenem und unabwendbarem Eintritt eines 
gesetzlichen Beurlaubungsgrundes kann die Beurlaubung bis längstens zum Ende 
der Nachfrist des jeweiligen Semesters beantragt werden. 

(2) Bei Beurlaubungen gilt Folgendes: 

 1. Eine Beurlaubung für das erste Semester ist mit Ausnahme der Z 3 
unzulässig. 

 2. Eine Beurlaubung für das Wintersemester ist bis längstens 31. Oktober 
und für das Sommersemester bis längstens 31. März zu beantragen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 3. Bei unvorhergesehenem und unabwendbarem Eintritt eines 
Beurlaubungsgrundes gemäß Abs. 1 Z 2 bis 4 kann die Beurlaubung auch 
während des Semesters beantragt werden. Bis zum Zeitpunkt dieser 
Beurlaubung erbrachte Studienleistungen (insbesondere abgeschlossene 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen) bleiben gültig. 

(3) ... (3) ... 

Erlöschen der Zulassung zu ordentlichen Studien Erlöschen der Zulassung zu ordentlichen Studien 

§ 68. (1) Die Zulassung zu einem Studium erlischt, wenn die oder der 
Studierende 

 1. und 2. ... 

§ 68. (1) Die Zulassung zu einem Studium erlischt, wenn die oder der 
Studierende 

 1. und 2. ... 

  2a. die Mindeststudienleistung gemäß § 59a nicht erbringt oder 

 3. bei einer für ihr oder sein Studium vorgeschriebenen Prüfung auch bei der 
letzten zulässigen Wiederholung negativ beurteilt wurde, wobei sich die 
Zahl der zulässigen Wiederholungen nach den Prüfungsantritten an der 
jeweiligen Universität und bei gemeinsam eingerichteten Studien nach den 
Prüfungsantritten an den beteiligten Bildungseinrichtungen in allen 
Studien bemisst oder 

 3. bei einer für ihr oder sein Studium vorgeschriebenen Prüfung auch bei der 
letzten zulässigen Wiederholung negativ beurteilt wurde und diese 
Prüfung nicht gemäß § 79 Abs. 1 aufgehoben worden ist oder 

 4. das Recht auf unmittelbare Zulassung für dieses Studium oder auf 
Fortsetzung des Studiums im Ausstellungsstaat der Urkunde, mit der die 
allgemeine Universitätsreife nachgewiesen wurde, verloren hat, weil sie 
oder er eine hiefür erforderliche Prüfung nicht rechtzeitig abgelegt hat oder 

 

 5. und 6. ...  5. und 6. ... 

 7. bei einem Lehramtsstudium in den im Curriculum gekennzeichneten 
Praktika im Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien bei der letzten 
zulässigen Wiederholung negativ beurteilt wurde, wobei ein Verweis von 
der Praxisschule einer negativen Beurteilung gleichzuhalten ist, oder 

 7. bei einem Lehramtsstudium in den im Curriculum gekennzeichneten 
Praktika im Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien bei der letzten 
zulässigen Wiederholung negativ beurteilt wurde und ein allfälliger 
Antrag gemäß § 77 Abs. 4 zurück- oder abgewiesen wurde, wobei ein 
Verweis von der Praxisschule einer negativen Beurteilung gleichzuhalten 
ist, oder 

 8. ...  8. ... 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

Zulassung zu besonders stark nachgefragten Bachelor- und Diplomstudien Zulassung zu besonders stark nachgefragten Bachelor- und Diplomstudien 

§ 71b. (1) bis (6) ... § 71b. (1) bis (6) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(7) Das Aufnahme- oder Auswahlverfahren gemäß Abs. 4 und 5 ist durch die 
Universität so zu gestalten, dass insbesondere folgende Vorgaben maßgebend sind: 

1. bis 3. … 

(7) Das Aufnahme- oder Auswahlverfahren gemäß Abs. 4 und 5 ist durch die 
Universität so zu gestalten, dass insbesondere folgende Vorgaben maßgebend sind: 

 1. bis 3. … 

 4. eine mehrstufige Gestaltung der Aufnahme- oder Auswahlverfahren. 
Allfällige mündliche Komponenten können nur ein Teil der Aufnahme- 
oder Auswahlverfahren sein und dürfen nicht zu Beginn des Aufnahme- 
oder Auswahlverfahrens stattfinden. Weiters dürfen die mündlichen 
Komponenten nicht das alleinige Kriterium für das Bestehen des 
Aufnahme- oder Auswahlverfahrens sein. 

  

 4. eine mehrstufige Gestaltung der Aufnahme- oder Auswahlverfahren. 
Allfällige mündliche Komponenten können nur ein Teil der Aufnahme- 
oder Auswahlverfahren sein und dürfen nicht zu Beginn des Aufnahme- 
oder Auswahlverfahrens stattfinden. Weiters dürfen die mündlichen 
Komponenten nicht das alleinige Kriterium für das Bestehen des 
Aufnahme- oder Auswahlverfahrens sein; 

  5. Studienwerberinnen und –werber mit einer Behinderung gemäß § 3 des 
BGStG haben das Recht, eine abweichende Prüfungsmethode zu 
beantragen, wenn die Studienwerberin oder der Studienwerber eine 
Behinderung nachweist, die ihr oder ihm die Ablegung einer Prüfung im 
Rahmen des Aufnahme- oder Auswahlverfahrens in der vorgeschriebenen 
Methode unmöglich macht. Das Ausbildungsziel des gewählten Studiums 
muss jedoch erreichbar bleiben. 

Auf die Durchführung der Aufnahme- oder Auswahlverfahren ist § 41 B-GlBG 
anzuwenden. Sofern in den Auswahlverfahren Prüfungen vorgesehen sind, gelten 
für die Wiederholungen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. Auch die 
Wiederholung positiv beurteilter Prüfungen ist zulässig. Prüfungstermine sind 
grundsätzlich einmal im Semester anzubieten. § 58 Abs. 8 ist nicht anzuwenden. 

Auf die Durchführung der Aufnahme- oder Auswahlverfahren ist § 41 B-GlBG 
anzuwenden. Die Wiederholung von Prüfungen im Rahmen von Auswahlverfahren 
kann in der Verordnung des Rektorats gemäß Abs. 4 oder 5 geregelt werden. § 58 
Abs. 8 ist nicht anzuwenden. 

(8) und (9) ... (8) und (9) ... 

 Gesamtnote 

 § 72a. (1) Auf Antrag der Absolventin oder des Absolventen eines 
ordentlichen Studiums ist, sofern im Ausland eine Gesamtnote in Form eines 
Notendurchschnittes vorzuweisen ist, eine nach ECTS-Anrechnungspunkten 
gewichtete Gesamtnote zu berechnen und auf zwei Kommastellen gerundet 
darzustellen, wobei aufzurunden ist, wenn die Tausendstelstelle mindestens den 
Wert 5 hat. 

(2) Abweichend von Abs. 1 ist die Gesamtnote gemäß Z 13 des 
Notenwechsels zwischen der Regierung der Republik Österreich und der 
Italienischen Republik über die gegenseitige Anerkennung akademischer Grade 
und Titel samt Anlage, BGBl. III Nr. 45/2001, sowie gemäß Z 12 des Abkommens 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der 
Italienischen Republik über die gegenseitige Anerkennung akademischer Grade 
und Titel, BGBl. III Nr. 177/2008, zu ermitteln, indem 

 1. die Noten aller für das betreffende Studium vorgeschriebenen 
Prüfungsfächer und gegebenenfalls Bachelorarbeiten sowie die Note der 
Diplomarbeit bzw. der Masterarbeit addiert werden, 

 2. der gemäß Z 1 errechnete Wert durch die Anzahl der Prüfungsfächer, im 
Fall eines Diplom- oder Masterstudiums vermehrt um die Zahl 1, dividiert 
wird sowie 

 3. das Ergebnis der Division auf zwei Kommastellen gerundet wird, wobei 
aufzurunden ist, wenn die Tausendstelstelle mindestens den Wert 5 hat. 

Nichtigerklärung von Beurteilungen Nichtigerklärung von Beurteilungen 

§ 73. (1) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ 
hat die Beurteilung mit Bescheid für nichtig zu erklären, wenn 

 1. ... 

§ 73. (1) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ 
hat die Beurteilung mit Bescheid für nichtig zu erklären, wenn 

 1. ... 

 2. bei einer Prüfung oder einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit 
die Beurteilung, insbesondere durch die Verwendung unerlaubter 
Hilfsmittel, erschlichen wurde. 

 2. bei einer Prüfung oder einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit 
die Beurteilung, insbesondere durch ein Plagiat gemäß § 51 Abs. 2 Z 31 
oder durch Vortäuschen von wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Leistungen gemäß § 51 Abs. 2 Z 32, erschlichen wurde. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

Zeugnisse Zeugnisse 

§ 74. (1) bis (4) ... § 74. (1) bis (4) ... 

(5) Die Ausstellung von Zeugnissen mittels automationsunterstützter 
Datenverarbeitung ist zulässig. Wenn keine eigenhändige Fertigung erfolgt, ist eine 
Beglaubigung nur bei studienabschließenden Zeugnissen erforderlich. 

 

(6) und (7) ... (6) und (7) ... 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen Lehrveranstaltungen und Prüfungen 

§ 76. (1) Mindestens einmal im Studienjahr ist ein Verzeichnis der 
Lehrveranstaltungen zu veröffentlichen, welches Informationen über den Titel, die 
Art, die Zeit und den Ort der Abhaltung der Lehrveranstaltungen enthält. 

§ 76. (1) Vor Beginn jedes Semesters ist ein elektronisches Verzeichnis der 
Lehrveranstaltungen zu veröffentlichen, welches Informationen über den Titel, die 
Art, die Form (gegebenenfalls inklusive Angabe des Ortes der Abhaltung) und die 
Termine der Lehrveranstaltungen enthält. Dieses ist laufend zu aktualisieren. 
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(2) Die Leiterinnen und Leiter der Lehrveranstaltungen haben vor Beginn 
jedes Semesters die Studierenden in geeigneter Weise über die Ziele, die Inhalte 
und die Methoden ihrer Lehrveranstaltungen sowie über die Inhalte, die Methoden, 
die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der 
Lehrveranstaltungsprüfungen zu informieren. 

(2) Die Leiterinnen und Leiter der Lehrveranstaltungen haben vor Beginn 
jedes Semesters die Studierenden in geeigneter Weise über die Ziele, die Form, die 
Inhalte, die Termine und die Methoden ihrer Lehrveranstaltungen sowie über die 
Inhalte, die Form, die Methoden, die Termine, die Beurteilungskriterien und die 
Beurteilungsmaßstäbe der Prüfungen zu informieren. 

(3) Lehrveranstaltungen können unter Einbeziehung von 
Fernstudienelementen und elektronischen Lernumgebungen angeboten werden. 
Dabei sind geeignete Lernmaterialien bereitzustellen. Die Studierenden sind vor 
Beginn der Lehrveranstaltung über das Konzept der Lehrveranstaltung, sowie über 
die Inhalte, die Methoden und die Beurteilungskriterien und die 
Beurteilungsmaßstäbe der Lehrveranstaltungsprüfungen zu informieren. 

(3) Für Prüfungen, die in Form eines einzigen Prüfungsvorganges 
durchgeführt werden, sind Prüfungstermine jedenfalls zwei Mal in jedem Semester 
anzusetzen, wobei die Studierenden vor Beginn jedes Semesters über die Inhalte, 
die Form, die Methoden, die Termine, die Beurteilungskriterien und die 
Beurteilungsmaßstäbe der Prüfungen zu informieren sind. 

(4) Für Prüfungen, die in Form eines einzigen Prüfungsvorganges 
durchgeführt werden, sind Prüfungstermine jedenfalls für den Anfang, für die Mitte 
und für das Ende jeden Semesters anzusetzen. 

(4) Sollte sich die gemäß Abs. 2 und 3 bekannt gegebene Form der 
Lehrveranstaltung oder der Prüfung während des Semesters aus zwingenden 
Gründen, welche vom Rektorat festzustellen sind, ändern, kann sich die oder der 
Studierende von der betreffenden Lehrveranstaltung oder Prüfung abmelden, ohne 
dass eine Anrechnung auf die Gesamtzahl der zulässigen Prüfungsantritte erfolgt. 

 (5) In den pädagogisch-praktischen Studien ist ein aufbauender 
Kompetenzerwerb vorzusehen, bei dem die Eigenverantwortlichkeit sowie die 
Selbständigkeit durch Studierende im Unterricht in der unterrichtenden Tätigkeit 
steigernd erhöht wird und schließlich ein gänzlich eigenverantwortlicher Unterricht 
durch Studierende zu erfolgen hat. Die Praktika der pädagogisch-praktischen 
Studien sind zum überwiegenden Teil im Rahmen des Unterrichts an Schulen 
durchzuführen, wobei nach Verfügbarkeit und Schwerpunkt die Absolvierung an 
verschiedenen Schularten desselben Altersbereichs zu ermöglichen ist. 

 Sondervorschrift für die Durchführung von Prüfungen auf elektronischem 
Weg 

 § 76a. Bei Prüfungen auf elektronischem Weg ist eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Prüfung zu gewährleisten, wobei folgende Mindesterfordernisse 
einzuhalten sind: 

 1. Vor Beginn der Prüfung hat eine Überprüfung der Identität der oder des 
Studierenden stattzufinden. 

 2. Zur Gewährleistung der eigenständigen Erbringung der Prüfungsleistung 
durch die Studierende oder den Studierenden sind technische oder 
organisatorische Maßnahmen vorzusehen. 
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 3. Über die Prüfung ist ein Prüfungsprotokoll zu führen, in das auf Verlangen 
der oder des Studierenden auf elektronischem Weg Einsicht zu gewähren 
ist. Davon ausgenommen sind Multiple Choice-Fragen einschließlich der 
jeweiligen Antwortmöglichkeiten. 

 4. Bei der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel ist die Prüfung abzubrechen 
und diese ist auf die zulässige Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen. 

 5. Bei technischen Problemen, die ohne Verschulden der oder des 
Studierenden auftreten, ist die Prüfung abzubrechen und diese ist nicht auf 
die zulässige Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen. 

Wiederholung von Prüfungen Wiederholung von Prüfungen 

§ 77. (1) ... § 77. (1) ... 

(2) Die Studierenden sind berechtigt, negativ beurteilte Prüfungen dreimal zu 
wiederholen. Auf die Zahl der zulässigen Prüfungsantritte sind alle Antritte für 
dieselbe Prüfung an derselben Universität und bei gemeinsam eingerichteten 
Studien an allen beteiligten Bildungseinrichtungen anzurechnen. In der Satzung ist 
festzulegen, ob und wie viele weitere Prüfungswiederholungen zulässig sind. 

(2) Die Studierenden sind berechtigt, negativ beurteilte Prüfungen dreimal zu 
wiederholen. Auf die Zahl der zulässigen Prüfungsantritte sind alle Antritte für 
dieselbe Prüfung an derselben Universität und bei gemeinsam eingerichteten 
Studien an allen beteiligten Bildungseinrichtungen anzurechnen. In der Satzung ist 
festzulegen, ob und wie viele weitere Prüfungswiederholungen zulässig sind. Bei 
negativer Beurteilung der letzten Prüfungswiederholung der letzten Prüfung des 
Studiums sind die Studierenden berechtigt, diese ein weiteres Mal zu wiederholen. 

(3) Die dritte Wiederholung einer Prüfung ist kommissionell abzuhalten, 
wenn die Prüfung in Form eines einzigen Prüfungsvorganges durchgeführt wird. 
Auf Antrag der oder des Studierenden gilt dies auch für die zweite Wiederholung. 

(3) Ab der dritten Wiederholung einer Prüfung ist diese kommissionell 
abzuhalten, wenn die Prüfung in Form eines einzigen Prüfungsvorganges 
durchgeführt wird. Auf Antrag der oder des Studierenden gilt dies auch ab der 
zweiten Wiederholung. 

(4) Die Studierenden sind berechtigt, im Curriculum gekennzeichnete 
Praktika im Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien bei negativer 
Beurteilung einmal zu wiederholen. Bei wiederholter negativer Beurteilung kann 
zur Vermeidung von besonderen Härtefällen eine zweite Wiederholung vorgesehen 
werden, wenn die negative Beurteilung der Wiederholung auf besondere, nicht 
durch die Studierende oder den Studierenden verschuldete Umstände 
zurückzuführen ist. 

(4) Die Studierenden sind berechtigt, im Curriculum gekennzeichnete 
Praktika im Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien bei negativer 
Beurteilung einmal zu wiederholen. Die oder der Studierende ist berechtigt, im 
Curriculum gekennzeichnete Praktika im Rahmen der pädagogisch-praktischen 
Studien ein weiteres Mal zu wiederholen, wenn die negative Beurteilung der 
Wiederholung darauf zurückzuführen ist, dass die oder der Studierende ohne 
eigenes Verschulden dieses oder Teile davon versäumt hat. Es ist dahingehend 
beim für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ binnen zwei 
Wochen ab Beurteilung ein Antrag zu stellen und es sind die erforderlichen 
Nachweise beizubringen. 

(5) ... (5) ... 
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Anerkennung von Prüfungen Anerkennung von Prüfungen, anderen Studienleistungen, Tätigkeiten und 
Qualifikationen 

§ 78. (1) Auf Antrag der oder des ordentlichen Studierenden sind positiv 
beurteilte Prüfungen, soweit sie den im Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen 
gleichwertig sind, vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen 
Organ bescheidmäßig anzuerkennen, wenn sie 

 1. an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung, 

 2. in Studien an einer anerkannten inländischen Bildungseinrichtung, deren 
Zugang die allgemeine Universitätsreife erfordert, 

 3. an einer berufsbildenden höheren Schule in den für die künftige 
Berufstätigkeit erforderlichen Fächern, 

 4. an einer Höheren Anstalt für Lehrer- und Erzieherbildung in den für die 
künftige Berufstätigkeit erforderlichen Fächern, 

 5. an allgemein bildenden höheren Schulen unter besonderer 
Berücksichtigung der musischen oder der sportlichen Ausbildung in 
künstlerischen und künstlerisch-wissenschaftlichen sowie in sportlichen 
und sportlich-wissenschaftlichen Fächern, oder 

 6. an österreichischen Konservatorien mit Öffentlichkeitsrecht 

abgelegt wurden. Die an einer inländischen postsekundären Bildungseinrichtung 
oder an einer anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung eines EU- oder 
EWR-Staates für ein Fach abgelegten Prüfungen sind für das gleiche Fach im 
weiteren Studium desselben Studiums an einer anderen inländischen Universität 
jedenfalls anzuerkennen, wenn die ECTS-Anrechnungspunkte gleich sind oder nur 
geringfügig abweichen. Solche Anerkennungen können im Curriculum generell 
festgelegt werden. 

§ 78. (1) Positiv beurteilte Prüfungen und andere Studienleistungen sind bis 
zu dem in Abs. 5 Z 6 festgelegten Höchstausmaß anzuerkennen, wenn 

 1. keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der erworbenen 
Kompetenzen (Lernergebnisse) bestehen und sie 

 2. sie an einer der folgenden Bildungseinrichtungen abgelegt wurden: 

 a. anerkannte postsekundäre Bildungseinrichtung gemäß § 51 Abs. 2 Z 1; 

 b. berufsbildende höhere Schule in den für die künftige Berufstätigkeit 
erforderlichen berufsqualifizierenden Fächern; 

 c. allgemeinbildende höhere Schule unter besonderer Berücksichtigung 
der musischen oder der sportlichen Ausbildung in künstlerischen und 
künstlerisch-wissenschaftlichen sowie in sportlichen und sportlich-
wissenschaftlichen Fächern. 

(2) Die Anerkennung von Prüfungen, die entgegen der Bestimmungen des § 
63 Abs. 8 und 9 an einer anderen Universität oder Pädagogischen Hochschule 
abgelegt wurden, ist ausgeschlossen. 

(2) Ein wesentlicher Unterschied gemäß Abs. 1 Z 1 besteht nicht, wenn es sich 

 1. um Prüfungen aus den Kernfächern dieses Studiums oder 

 2. um Prüfungen aus anderen Fächern handelt, die im betreffenden 
Curriculum jener Universität vorgesehen sind, an der die Anerkennung 
erfolgt.  

(3) Die wissenschaftliche Tätigkeit in Betrieben oder 
Forschungseinrichtungen außerhalb der Universität und bei gemeinsam 
eingerichteten Studien außerhalb der beteiligten Bildungseinrichtungen, die eine 

 (3) Folgende wissenschaftliche, künstlerische und berufliche Tätigkeiten sind 
anzuerkennen, wenn keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der 
erworbenen Kompetenzen (Lernergebnisse) bestehen: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wissenschaftliche Berufsvorbildung vermitteln können, ist entsprechend der Art 
der Forschungstätigkeit und der Forschungsprojekte der betreffenden Einrichtung 
sowie nach Art und Umfang der Mitwirkung oder Tätigkeit der oder des 
Studierenden nach Maßgabe der Gleichwertigkeit auf Antrag der oder des 
ordentlichen Studierenden bescheidmäßig als Prüfung anzuerkennen. 

(4) Die künstlerische Tätigkeit an Institutionen außerhalb der Universität und 
bei gemeinsam eingerichteten Studien außerhalb der beteiligten 
Bildungseinrichtungen, die eine künstlerische Berufsvorbildung vermitteln 
können, ist entsprechend der Art der künstlerischen Tätigkeit sowie nach Art und 
Umfang der Mitwirkung oder Tätigkeit der oder des Studierenden nach Maßgabe 
der Gleichwertigkeit auf Antrag der oder des ordentlichen Studierenden 
bescheidmäßig als Prüfung anzuerkennen. 

(5) Bei Lehramtsstudien sowie instrumental(gesangs-), religions- und 
wirtschaftspädagogischen Studien sind einschlägige berufliche Tätigkeiten mit 
pädagogischen Anteilen nach Maßgabe der Gleichwertigkeit auf Antrag der oder 
des ordentlichen Studierenden auf entsprechende praxisorientierte 
Lehrveranstaltungen bescheidmäßig als Prüfung anzuerkennen. 

 1. wissenschaftliche Tätigkeiten oder wissenschafts- oder 
ausbildungsbezogene Praktika in Betrieben oder Forschungseinrichtungen 
außerhalb der Universität und bei gemeinsam eingerichteten Studien 
außerhalb der beteiligten Bildungseinrichtungen, die eine 
wissenschaftliche Berufsvorbildung vermitteln können; 

 2. künstlerische Tätigkeiten und kunstbezogene Praktika in Organisationen 
und Unternehmen außerhalb der Universität und bei gemeinsam 
eingerichteten Studien außerhalb der beteiligten Bildungseinrichtungen, 
die eine künstlerische Berufsvorbildung vermitteln können; 

 3. einschlägige berufliche Tätigkeiten mit pädagogischen Anteilen für 
Lehramtsstudien sowie instrumental(gesangs-), religions- und 
wirtschaftspädagogischen Studien. 

 (4) Andere berufliche oder außerberufliche Qualifikationen können nach 
Durchführung einer Validierung der Lernergebnisse bis zu dem in Abs. 5 Z 6 
festgelegten Höchstausmaß anerkannt werden. In diesem Fall sind Regelungen 
zum Verfahren zur Validierung der Lernergebnisse gemäß den in den 
studienrechtlichen Bestimmungen der Satzung festgelegten Standards 
aufzunehmen. 

(6) Auf Antrag ordentlicher Studierender, die Teile ihres Studiums im 
Ausland durchführen wollen, ist bescheidmäßig festzustellen, welche der geplanten 
Prüfungen den im Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen gleichwertig sind. Die 
für die Beurteilung notwendigen Unterlagen sind von der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller vorzulegen. 

(7) Die Anerkennung einer Prüfung gilt als Prüfungsantritt und positive 
Beurteilung der entsprechenden im Curriculum vorgeschriebenen Prüfung in dem 
Studium, für welches die Prüfung anerkannt wird. 

(10) Über Anerkennungsanträge ist abweichend von § 73 AVG spätestens 
zwei Monate nach Einlangen des Antrages bescheidmäßig zu entscheiden. 

(5) Bei Anerkennungen von Prüfungen, anderen Studienleistungen, 
Tätigkeiten und Qualifikationen gilt Folgendes: 

 1. Die Anerkennung erfolgt auf Antrag der oder des Studierenden für ein 
ordentliches oder außerordentliches Studium. 

 2. Die Anerkennung für bereits vor dem Antrag auf Zulassung absolvierte 
Prüfungen, andere Studienleistungen, Tätigkeiten und Qualifikationen 
gemäß Abs. 1, 3 und 4 ist bis spätestens Ende des ersten Semesters zu 
beantragen. 

 3. Die für die Beurteilung notwendigen Unterlagen sind von der 
Antragstellerin oder dem Antragsteller dem Antrag anzuschließen. 

 4. Die Anerkennung erfolgt durch Bescheid des für die studienrechtlichen 
Angelegenheiten zuständigen Organs für ein ordentliches oder 
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außerordentliches Studium. Über Anerkennungsanträge ist abweichend 
von § 73 AVG spätestens zwei Monate nach Einlangen des Antrages zu 
entscheiden. Für Beschwerden gegen den Bescheid gilt § 46 Abs. 2. § 60 
Abs. 3a ist sinngemäß anzuwenden.  

 5. Die Anerkennung von Prüfungen, die entgegen der Bestimmung des § 63 
Abs. 8 und 9 an einer anderen Universität oder Pädagogischen Hochschule 
abgelegt wurden, ist ausgeschlossen. 

 6. Die Universität darf absolvierte Prüfungen gemäß Abs. 1 Z 2 lit. b und c 
bis zu einem Höchstausmaß von 60 ECTS-Anrechnungspunkten sowie 
berufliche oder außerberufliche Qualifikationen bis zu einem 
Höchstausmaß von 60 ECTS-Anrechnungspunkten anerkennen. 
Anerkennungen sind bis zu einem Höchstausmaß von insgesamt 90 ECTS-
Anrechnungspunkten zulässig. Anerkennungen gemäß Abs. 1 Z 2 lit. a 
sind unbegrenzt möglich. 

 7. Die Anerkennung als Prüfung gilt als Prüfungsantritt und positive 
Beurteilung der entsprechenden im Curriculum vorgeschriebenen Prüfung 
in dem Studium, für welches die Anerkennung erfolgt. 

 8. Anerkannte Prüfungen, andere Studienleistungen, Tätigkeiten und 
Erfahrungen sind mit der Bezeichnung „anerkannt“ einschließlich der 
Anzahl jener ECTS-Anrechnungspunkte auszuweisen, die im Curriculum 
für die anerkannte Prüfung oder andere Studienleistung vorgesehen ist. 

 (6) Auf Antrag ordentlicher Studierender, die Teile ihres Studiums im 
Ausland durchführen wollen, ist im Voraus bescheidmäßig festzustellen, welche 
der geplanten Prüfungen und anderen Studienleistungen anerkannt werden. 

(8) Positiv beurteilte Prüfungen, die außerordentliche Studierende abgelegt 
haben, sind für ordentliche Studien nach Maßgabe der Gleichwertigkeit nur 
insoweit anerkennbar, als sie 

 1. im Rahmen von Universitätslehrgängen oder Hochschullehrgängen, 

 2. vor der vollständigen Ablegung der Reifeprüfung oder der 
Studienberechtigungsprüfung, 

 3. vor der Zulassungsprüfung für den Nachweis der sportlichen Eignung für 
das Studium, für welches die Prüfung anerkannt werden soll, 

 4. vor der Zulassungsprüfung für den Nachweis der künstlerischen Eignung 
für das Studium, für welches die Prüfung anerkannt werden soll, oder 

(7) Positiv beurteilte Prüfungen, die außerordentliche Studierende abgelegt 
haben, sind für ordentliche Studien bei nicht wesentlichen Unterschieden nur 
insoweit anerkennbar, als sie 

 1. im Rahmen von Universitätslehrgängen oder Hochschullehrgängen, 

 2. vor der vollständigen Ablegung der Reifeprüfung oder der 
Studienberechtigungsprüfung, 

 3. vor der Zulassungsprüfung für den Nachweis der sportlichen Eignung für 
das Studium, für welches die Prüfung anerkannt werden soll, 

 4. vor der Zulassungsprüfung für den Nachweis der künstlerischen Eignung 
für das Studium, für welches die Prüfung anerkannt werden soll, oder 
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 5. vor der vollständigen Absolvierung der Eignungsfeststellung für das 
Lehramtsstudium, für welches die Prüfung anerkannt werden soll, 

abgelegt wurden. 

 5. vor der vollständigen Absolvierung der Eignungsfeststellung für das 
Lehramtsstudium, für welches die Prüfung anerkannt werden soll, 

abgelegt wurden. 

 (9) Auf Antrag der oder des außerordentlichen Studierenden sind positiv 
beurteilte Prüfungen, die an einer Bildungseinrichtung gemäß Abs. 1 abgelegt 
wurden, vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ 
bescheidmäßig anzuerkennen, soweit sie den im Curriculum des 
Universitätslehrganges vorgeschriebenen Prüfungen gleichwertig sind. 

 

Rechtsschutz bei Prüfungen Rechtsschutz bei Prüfungen 

§ 79. (1) Gegen die Beurteilung einer Prüfung ist kein Rechtsmittel zulässig. 
Wenn die Durchführung einer negativ beurteilten Prüfung einen schweren Mangel 
aufweist, hat das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ 
diese Prüfung auf Antrag der oder des Studierenden mit Bescheid aufzuheben. Die 
oder der Studierende hat den Antrag innerhalb von zwei Wochen ab der 
Bekanntgabe der Beurteilung einzubringen und den schweren Mangel glaubhaft zu 
machen. Der Antritt zu der Prüfung, die aufgehoben wurde, ist nicht auf die 
zulässige Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen. 

§ 79. (1) Gegen die Beurteilung einer Prüfung ist kein Rechtsmittel zulässig. 
Wenn die Durchführung einer negativ beurteilten Prüfung einen schweren Mangel 
aufweist, hat das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ 
diese Prüfung auf Antrag der oder des Studierenden bzw. einer Person, deren 
Zulassung gemäß § 68 Abs. 1 Z 3 erloschen ist, mit Bescheid aufzuheben. Die oder 
der Studierende hat den Antrag innerhalb von drei Wochen ab der Bekanntgabe der 
Beurteilung einzubringen und den schweren Mangel glaubhaft zu machen. Der 
Antritt zu der Prüfung, die aufgehoben wurde, ist nicht auf die zulässige Zahl der 
Prüfungsantritte anzurechnen. 

(2) Mündliche Prüfungen sind öffentlich. Die Prüferin oder der Prüfer oder 
die oder der Vorsitzende einer Prüfungskommission ist berechtigt, den Zutritt 
erforderlichenfalls auf eine den räumlichen Verhältnissen entsprechende Anzahl 
von Personen zu beschränken. Bei kommissionellen mündlichen Prüfungen hat 
jedes Mitglied der Prüfungskommission während der gesamten Prüfungszeit 
anwesend zu sein. Das Ergebnis einer mündlichen Prüfung ist unmittelbar nach der 
Prüfung der oder dem Studierenden bekannt zu geben. Wurde die Prüfung negativ 
beurteilt, sind die Gründe dafür der oder dem Studierenden zu erläutern. 

(2) Mündliche Prüfungen sind öffentlich. Die Prüferin oder der Prüfer oder 
die oder der Vorsitzende einer Prüfungskommission ist berechtigt, den Zutritt 
erforderlichenfalls auf eine den räumlichen Verhältnissen entsprechende Anzahl 
von Personen bzw. bei Abhaltung in digitaler Form die Zuschaltung auf eine den 
technischen Verhältnissen entsprechende Anzahl von Personen zu beschränken. 
Bei kommissionellen mündlichen Prüfungen hat jedes Mitglied der 
Prüfungskommission während der gesamten Prüfung anwesend bzw. zugeschaltet 
zu sein. Das Ergebnis einer mündlichen Prüfung ist unmittelbar nach der Prüfung 
der oder dem Studierenden bekannt zu geben. Wurde die Prüfung negativ beurteilt, 
sind die Gründe dafür der oder dem Studierenden zu erläutern. 

(3) ... (3) ... 

(4) Die Prüferin oder der Prüfer oder die oder der Vorsitzende einer 
Prüfungskommission hat für den geordneten Ablauf der Prüfung zu sorgen und das 
Prüfungsprotokoll zu führen. In das Protokoll sind der Prüfungsgegenstand, der Ort 
und die Zeit der Prüfung, die Namen der Prüferin oder des Prüfers oder die Namen 
der Mitglieder der Prüfungskommission, die Namen der oder des Studierenden, die 

(4) Die Prüferin oder der Prüfer oder die oder der Vorsitzende einer 
Prüfungskommission hat für den geordneten Ablauf der Prüfung zu sorgen und das 
Prüfungsprotokoll zu führen. In das Protokoll sind der Prüfungsgegenstand, der Ort 
bzw. die Form und der Beginn und das Ende der Prüfung, die Namen der Prüferin 
oder des Prüfers oder die Namen der Mitglieder der Prüfungskommission, der 
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gestellten Fragen, die erteilten Beurteilungen, die Gründe für die negative 
Beurteilung sowie allfällige besondere Vorkommnisse aufzunehmen. Die Gründe 
für die negative Beurteilung sind der oder dem Studierenden auf Antrag schriftlich 
mitzuteilen. Das Prüfungsprotokoll ist mindestens sechs Monate ab der 
Bekanntgabe der Beurteilung aufzubewahren. 

Name der oder des Studierenden, die gestellten Fragen, die erteilten Beurteilungen, 
die Gründe für die negative Beurteilung sowie allfällige besondere Vorkommnisse 
aufzunehmen. Die Gründe für die negative Beurteilung sind der oder dem 
Studierenden auf Antrag schriftlich mitzuteilen. Das Prüfungsprotokoll ist 
mindestens sechs Monate ab der Bekanntgabe der Beurteilung aufzubewahren. 

5. Abschnitt 

Bachelorarbeiten, Diplom- und Masterarbeiten sowie Dissertationen 

5. Abschnitt 

Bachelorarbeiten, Diplom- und Masterarbeiten sowie Dissertationen 

Bachelorarbeiten Bachelorarbeiten 

  

§ 80. (1) ... § 80. (1) ... 

(2) Bei der Bearbeitung des Themas und der Betreuung der Studierenden sind 
die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 111/1936, in der 
geltenden Fassung zu beachten. 

(2) Bei der Bearbeitung des Themas und der Betreuung der Studierenden sind 
die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 111/1936, zu beachten. 

Dissertationen und künstlerische Dissertationen Dissertationen und künstlerische Dissertationen 

§ 83. (1) Im Doktoratsstudium ist eine Dissertation oder eine künstlerische 
Dissertation abzufassen. Nähere Bestimmungen über Betreuung und Beurteilung 
von Dissertationen und künstlerischen Dissertationen sind in der Satzung, nähere 
Bestimmungen über das Thema der Dissertation oder künstlerischen Dissertation 
sind im jeweiligen Curriculum festzulegen. 

§ 83. (1) Im Doktoratsstudium ist eine Dissertation oder eine künstlerische 
Dissertation abzufassen. Im kombinierten Master- und Doktoratsstudium ist in 
jenem Teil dieses Studiums, der das Doktoratsstudium betrifft, eine Dissertation 
abzufassen. Nähere Bestimmungen über Betreuung und Beurteilung von 
Dissertationen und künstlerischen Dissertationen sind in der Satzung, nähere 
Bestimmungen über das Thema der Dissertation oder künstlerischen Dissertation 
sind im jeweiligen Curriculum festzulegen. 

(2) ... (2) ... 

6. Abschnitt 

Akademische Grade 

6. Abschnitt 

Akademische Grade 

Verleihung des akademischen Grades oder der akademischen Bezeichnung Verleihung des akademischen Grades oder der akademischen Bezeichnung 

§ 87. (1) ... § 87. (1) ... 

 (1a) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ hat den 
Absolventinnen und Absolventen von kombinierten Master- und Doktoratsstudien 
nach der positiven Beurteilung aller im Curriculum für das Masterstudium 
vorgeschriebenen Prüfungsleistungen den festgelegten Mastergrad sowie nach der 
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positiven Beurteilung aller im Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen und nach 
der Ablieferung der positiv beurteilten Dissertation den festgelegten Doktoratsgrad 
durch einen schriftlichen Bescheid unverzüglich, jedoch spätestens einen Monat 
nach der Erfüllung aller Voraussetzungen von Amts wegen zu verleihen. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

(5) Wird ein ordentliches Studium auf Grund eines gemeinsamen 
Studienprogrammes abgeschlossen, bei dessen Durchführung bei einem 
Studienumfang von bis zu 120 ECTS-Anrechnungspunkten jeweils mindestens 30 
ECTS-Anrechnungspunkte, bei einem Studienumfang von mehr als 120 ECTS-
Anrechnungspunkten jeweils mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte unter der 
Verantwortung einer Partnerinstitution erbracht wurden, ist es zulässig, zusätzlich 
zur Verleihung des akademischen Grades eine gemeinsame Urkunde mit dieser 
Partnereinrichtung oder diesen Partnereinrichtungen auszustellen. 

(5) Wird ein ordentliches Studium auf Grund eines gemeinsamen 
Studienprogrammes abgeschlossen, bei dessen Durchführung bei einem 
Studienumfang von bis zu 120 ECTS-Anrechnungspunkten jeweils mindestens 30 
ECTS-Anrechnungspunkte, bei einem Studienumfang von mehr als 120 ECTS-
Anrechnungspunkten jeweils mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte unter der 
Verantwortung der beteiligten österreichischen Partnerinstitution erbracht wurden, 
ist es zulässig,  

 1. gemeinsam einen akademischen Grad (joint degree) zu verleihen oder 

 2. bei double oder multiple degree programmes einen akademischen Grad zu 
verleihen, wobei die allenfalls verliehenen akademischen Grade der 
Partnerinstitutionen auszuweisen sind. 

(6) und (7) ... (6) und (7) ... 

Führung akademischer Grade Führung akademischer Grade 

§ 88. (1) Personen, denen von einer anerkannten inländischen oder 
ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung ein akademischer Grad 
verliehen wurde, haben das Recht, diesen in der in der Verleihungsurkunde 
festgelegten, auch abgekürzten, Form zu führen, wobei der akademische Grad 
einschließlich eines geschlechtsspezifischen Zusatzes geführt werden darf. 

§ 88. (1) Personen, denen von einer anerkannten inländischen oder 
ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung ein akademischer Grad 
verliehen wurde, haben das Recht, diesen in der in der Verleihungsurkunde 
festgelegten, auch abgekürzten, Form zu führen, wobei der akademische Grad 
einschließlich eines geschlechtsspezifischen Zusatzes („a“, „in“ oder „x“) geführt 
werden darf. Dies gilt auch für Personen, denen aufgrund von § 87 Abs. 5 Z 2 
mehrere akademische Grade verliehen wurden, mit der Maßgabe, dass lediglich 
einer der verliehenen akademischen Grade geführt werden darf. 

(1a) Personen, denen von einer inländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung oder einer anerkannten postsekundären Einrichtung einer 
anderen Vertragspartei des EU-Beitrittsvertrages oder einer anderen Vertragspartei 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ein akademischer Grad 
verliehen wurde, haben das Recht, die Eintragung dieses akademischen Grades in 
abgekürzter Form ohne Zusatz gemäß Abs. 1 in öffentliche Urkunden zu verlangen. 

(1a) Personen, denen von einer inländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung, einer anerkannten postsekundären Einrichtung einer anderen 
Vertragspartei des EU-Beitrittsvertrages oder einer anderen Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ein akademischer Grad 
verliehen wurde, haben das Recht, die Eintragung dieses akademischen Grades in 
abgekürzter Form einschließlich des geschlechtsspezifischen Zusatzes gemäß Abs. 
1 in öffentliche Urkunden zu verlangen. Personen, denen aufgrund des § 87 Abs. 5 
Z 2 mehrere akademische Grade verliehen wurden, haben das Recht, die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Eintragung eines akademischen Grades in abgekürzter Form in öffentliche 
Urkunden zu verlangen. 

(2) ... (2) ... 

Widerruf inländischer akademischer Grade oder akademischer 
Bezeichnungen 

Widerruf inländischer akademischer Grade oder akademischer 
Bezeichnungen 

§ 89. Der Verleihungsbescheid ist vom für die studienrechtlichen 
Angelegenheiten zuständigen Organ aufzuheben und einzuziehen, wenn sich 
nachträglich ergibt, dass der akademische Grad oder die akademische Bezeichnung 
insbesondere durch gefälschte Zeugnisse oder durch das Vortäuschen von 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen erschlichen worden ist. 

§ 89. Der Verleihungsbescheid ist vom für die studienrechtlichen 
Angelegenheiten zuständigen Organ aufzuheben und einzuziehen, wenn sich 
nachträglich ergibt, dass der akademische Grad oder die akademische Bezeichnung 
insbesondere durch gefälschte Zeugnisse oder durch das Vortäuschen von 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen erschlichen worden ist. Die 
Aufhebung und Einziehung des Verleihungsbescheides ist längstens bis 30 Jahre 
ab der Verleihung des akademischen Grades möglich. 

8. Abschnitt 

Studienbeitragsbestimmungen 

8. Abschnitt 

Studienbeitragsbestimmungen 

Studienbeitrag Studienbeitrag 

§ 91. (1) Ordentliche Studierende mit der Staatsangehörigkeit eines EU- oder 
EWR-Staates und ordentliche Studierende, denen Österreich auf Grund eines 
völkerrechtlichen Vertrages dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren 
hat wie österreichischen Staatsangehörigen, und ordentliche Studierende, die unter 
die Personengruppen gemäß der Personengruppenverordnung, fallen, sowie 
ordentliche Studierende aus Drittstaaten, die über eine andere 
Aufenthaltsberechtigung als jene für Studierende gemäß § 64 Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005 verfügen, haben, wenn sie die 
vorgesehene Studienzeit 

 1. eines Bachelor- oder Masterstudiums, wobei 30 ECTS-
Anrechnungspunkte einem Semester entsprechen, oder 

 2. eines Doktoratsstudiums oder eines Studienabschnittes eines 
Diplomstudiums, oder 

 3. eines Erweiterungsstudiums gemäß § 54a, wobei 30 ECTS-
Anrechnungspunkte einem Semester entsprechen und gegebenenfalls auf 
ganze Semester aufzurunden ist, oder 

§ 91. (1) Ordentliche Studierende mit der Staatsangehörigkeit eines EU- oder 
EWR-Staates und ordentliche Studierende, denen Österreich auf Grund eines 
völkerrechtlichen Vertrages dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren 
hat wie österreichischen Staatsangehörigen, und ordentliche Studierende, die unter 
die Personengruppen gemäß der Personengruppenverordnung, fallen, sowie 
ordentliche Studierende aus Drittstaaten, die über eine andere 
Aufenthaltsberechtigung als jene für Studierende gemäß § 64 NAG verfügen, 
haben, wenn sie die vorgesehene Studienzeit 

 1. eines Bachelor- oder Masterstudiums, wobei 30 ECTS-
Anrechnungspunkte einem Semester entsprechen, 

 2. eines Doktoratsstudiums oder eines Studienabschnittes eines 
Diplomstudiums, 

 3. eines Erweiterungsstudiums gemäß § 54a, wobei 30 ECTS-
Anrechnungspunkte einem Semester entsprechen und gegebenenfalls auf 
ganze Semester aufzurunden ist, 

 4. eines Erweiterungsstudiums gemäß § 54b, wobei die vorgesehene 
Studienzeit für das Erweiterungsstudium zur Erweiterung des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 4. eines Erweiterungsstudiums gemäß § 54b, wobei die vorgesehene 
Studienzeit für das Erweiterungsstudium zur Erweiterung des 
Bachelorstudiums acht Semester und für das Erweiterungsstudium zur 
Erweiterung des Masterstudiums vier Semester beträgt, oder 

 5. eines Erweiterungsstudiums gemäß § 54c, wobei die vorgesehene 
Studienzeit acht Semester beträgt, 

um mehr als zwei Semester überschreiten, einen Studienbeitrag von 363,36 Euro 
für jedes Semester zu entrichten. Der Studienbeitrag erhöht sich bei der Entrichtung 
innerhalb der Nachfrist um 10vH. 

Bachelorstudiums acht Semester und für das Erweiterungsstudium zur 
Erweiterung des Masterstudiums vier Semester beträgt, oder 

 5. eines Erweiterungsstudiums gemäß § 54c, wobei die vorgesehene 
Studienzeit acht Semester beträgt, 

um mehr als zwei Semester überschreiten, einen Studienbeitrag von 363,36 Euro 
für jedes Semester zu entrichten. 

(2) Ordentliche Studierende aus Drittstaaten, die nicht unter Abs. 1 fallen und 
die über eine Aufenthaltsberechtigung für Studierende gemäß § 64 Niederlassungs- 
und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005 verfügen, haben einen 
Studienbeitrag von 726,72 Euro für jedes Semester zu entrichten. 

(2) Ordentliche Studierende aus Drittstaaten, die nicht unter Abs. 1 fallen und 
die über eine Aufenthaltsberechtigung für Studierende gemäß § 64 NAG verfügen, 
haben einen Studienbeitrag von 726,72 Euro für jedes Semester zu entrichten. 

(3) bis (6) ... (3) bis (6) ... 

Erlass und Rückerstattung des Studienbeitrages Erlass und Rückerstattung des Studienbeitrages 

§ 92. (1) bis (5) ... § 92. (1) bis (5) ... 

 (5a) Studierenden, welche die in der „Vereinbarung über die Studienleistung“ 
gemäß § 59b Abs. 4 festgelegten Verpflichtungen für das jeweilige Semester 
erfüllen, ist der Studienbeitrag für dieses Semester rückzuerstatten. 

(6) … (6) … 

 Sonderbestimmung für die Universität für Musik und darstellende Kunst 
Wien, die Universität Mozarteum Salzburg und die Universität für Musik 

und darstellende Kunst Graz 

 § 93b. Österreichische Konservatorien mit Öffentlichkeitsrecht gemäß 
Bundesgesetz vom 25. Juli 1962 über das Privatschulwesen (Privatschulgesetz), 
BGBl. Nr. 244/1962, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 35/2019, 
können von der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, der Universität 
Mozarteum Salzburg und der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 
zur Verbesserung und Intensivierung der künstlerisch-praktischen Ausbildung 
herangezogen werden. Diesen Konservatorien kann von der betreffenden 
Universität die Bezeichnung „Lehrkonservatorium“ verliehen werden. 

79/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

53 von 98

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  54 von 98 
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Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung 

§ 96. Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung zur Fachärztin oder zum Facharzt 
stehen für die Dauer ihrer Ausbildung in einem zeitlich befristeten 
Ausbildungsverhältnis zur Universität. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den 
ärzterechtlichen Ausbildungsvorschriften und die Erfüllung der Aufgaben erfolgt 
in engem Kontakt mit wissenschaftlicher Forschung und Lehre. Die Ärztinnen und 
Ärzte in Facharztausbildung sind berechtigt, Aufgaben in Forschung und Lehre 
wahrzunehmen, soweit die Facharztausbildung dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

§ 96. (1) Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung (§§ 6a, 7 und 8 Ärztegesetz 1998) 
stehen für die Dauer ihrer Ausbildung in einem zeitlich befristeten 
Ausbildungsverhältnis zur Universität. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den 
ärzterechtlichen Ausbildungsvorschriften und die Erfüllung der Aufgaben erfolgt 
in engem Kontakt mit wissenschaftlicher Forschung und Lehre. Die Ärztinnen und 
Ärzte in Ausbildung sind berechtigt, Aufgaben in Forschung und Lehre 
wahrzunehmen, soweit die Ausbildung dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

 (2) In Ausbildungsverhältnissen gemäß Abs. 1 verbrachte Zeiten sind für die 
höchstzulässige Anzahl von Befristungen und die höchstzulässige Gesamtdauer 
gemäß § 109 nicht zu berücksichtigen. 

Berufungsverfahren für Universitätsprofessorinnen und 
Universitätsprofessoren 

Berufungsverfahren für Universitätsprofessorinnen und 
Universitätsprofessoren 

§ 98. (1) ... § 98. (1) ... 

(2) Jede Stelle ist vom Rektorat im In- und Ausland öffentlich auszuschreiben. 
In das Berufungsverfahren können mit ihrer Zustimmung auch 
Wissenschafterinnen und Wissenschafter oder Künstlerinnen und Künstler, die 
sich nicht beworben haben, als Kandidatinnen und Kandidaten einbezogen werden. 

(2) Jede Stelle ist vom Rektorat im In- und Ausland öffentlich auszuschreiben. 
Bis zur Erstellung des Besetzungsvorschlags können in das Berufungsverfahren 
mit ihrer Zustimmung auch Wissenschafterinnen und Wissenschafter oder 
Künstlerinnen und Künstler, die sich nicht beworben haben, von der 
Berufungskommission oder von der Rektorin oder dem Rektor als Kandidatinnen 
und Kandidaten einbezogen werden. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

 (4a) Die Rektorin oder der Rektor kann mehrere Universitätsprofessorinnen 
und Universitätsprofessoren aus verschiedenen Fachbereichen oder Personen aus 
der Universitätsverwaltung mit der Begleitung von Berufungsverfahren 
beauftragen. Jeweils eine oder einer dieser Universitätsprofessorinnen oder 
Universitätsprofessoren (Berufungsbeauftragte oder Berufungsbeauftragter) ist 
berechtigt, in einem Berufungsverfahren der Berufungskommission als 
zusätzliches Mitglied ohne Stimmrecht anzugehören. Die Berufungsbeauftragte 
oder der Berufungsbeauftragter erstellt einen Bericht über das Berufungsverfahren, 
der dem Besetzungsvorschlag der Berufungskommission an die Rektorin oder den 
Rektor anzuschließen ist. 

(5) Die Berufungskommission hat zu überprüfen, ob die vorliegenden 
Bewerbungen die Ausschreibungskriterien erfüllen und jene Bewerbungen, die die 

(5) Die Berufungskommission hat innerhalb eines Monats nach dem Ende der 
Bewerbungsfrist zu überprüfen, ob die vorliegenden Bewerbungen die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ausschreibungskriterien offensichtlich nicht erfüllen, auszuscheiden. Die übrigen 
Bewerbungen sind den Gutachterinnen und Gutachtern zu übermitteln, welche die 
Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für die ausgeschriebene Stelle einer 
Universitätsprofessorin oder eines Universitätsprofessors zu beurteilen haben. 

Ausschreibungskriterien erfüllen und jene Bewerbungen, die die 
Ausschreibungskriterien offensichtlich nicht erfüllen, auszuscheiden. Die übrigen 
Bewerbungen sind den Gutachterinnen und Gutachtern zu übermitteln, welche die 
Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für die ausgeschriebene Stelle einer 
Universitätsprofessorin oder eines Universitätsprofessors zu beurteilen haben. 

(6) Die Rektorin oder der Rektor hat allen geeigneten Kandidatinnen und 
Kandidaten Gelegenheit zu geben, sich in angemessener Weise zumindest dem 
Fachbereich und dem fachlich nahe stehenden Bereich zu präsentieren. 

(6) Die Rektorin oder der Rektor ist vor Weiterleitung darüber zu informieren, 
welche Bewerbungen an die Gutachterinnen und Gutachter weitergeleitet werden. 
Sollte eine oder mehrere Bewerbungen nicht den Ausschreibungskriterien 
entsprechen, so ist die Berufungskommission darauf hinzuweisen. Die Rektorin 
oder der Rektor hat allen geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten Gelegenheit 
zu geben, sich in angemessener Weise zumindest dem Fachbereich und dem 
fachlich nahe stehenden Bereich zu präsentieren. 

(7) Die Berufungskommission erstellt auf Grund der Gutachten und 
Stellungnahmen einen begründeten Besetzungsvorschlag, der die drei für die 
Besetzung der ausgeschriebenen Stelle am besten geeigneten Kandidatinnen und 
Kandidaten zu enthalten hat. Ein Vorschlag mit weniger als drei Kandidatinnen 
und Kandidaten ist besonders zu begründen. 

(7) Die Berufungskommission erstellt innerhalb von sieben Monaten nach 
dem Ende der Bewerbungsfrist auf Grund der Gutachten und Stellungnahmen 
einen begründeten Besetzungsvorschlag, der die drei für die Besetzung der 
ausgeschriebenen Stelle am besten geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten zu 
enthalten hat. Ein Vorschlag mit weniger als drei Kandidatinnen und Kandidaten 
ist besonders zu begründen. 

(8) Die Rektorin oder der Rektor hat die Auswahlentscheidung aus dem 
Besetzungsvorschlag zu treffen oder den Besetzungsvorschlag an die 
Berufungskommission zurückzuverweisen, wenn dieser nicht die am besten 
geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten enthält. 

(8) Die Rektorin oder der Rektor hat die Auswahlentscheidung aus dem 
Besetzungsvorschlag unter Berücksichtigung des Berichts der 
Berufungsbeauftragten oder des Berufungsbeauftragten zu treffen oder den 
Besetzungsvorschlag an die Berufungskommission zurückzuverweisen, wenn 
dieser nicht die am besten geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten enthält. Legt 
die Berufungskommission der Rektorin oder dem Rektor nicht binnen sieben 
Monaten nach Ende der Bewerbungsfrist einen begründeten Besetzungsvorschlag 
vor, kann die Rektorin oder der Rektor unter Berücksichtigung der zu diesem 
Zeitpunkt bereits vorhandenen Unterlagen die Auswahlentscheidung selbst treffen. 

(9) Die Rektorin oder der Rektor hat ihre oder seine Auswahlentscheidung 
dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen vor Aufnahme der 
Berufungsverhandlungen bekannt zu geben. Der Arbeitskreis hat das Recht, 
innerhalb von zwei Wochen Beschwerde zu erheben. Über diese entscheidet die 
Schiedskommission mit Bescheid. 

(9) Die Rektorin oder der Rektor hat ihre oder seine Auswahlentscheidung 
dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen vor Aufnahme der 
Berufungsverhandlungen bekannt zu geben. Der Arbeitskreis hat das Recht, 
innerhalb von drei Wochen Beschwerde zu erheben. Über diese entscheidet die 
Schiedskommission mit Bescheid. 

(10) bis (13) ... (10) bis (13) ... 
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 (14) Bewerberinnen und Bewerber im Zuge von Berufungsverfahren sind 
berechtigt, die ordentlichen Gerichte anzurufen. 

Abgekürztes Berufungsverfahren für Universitätsprofessorinnen und 
Universitätsprofessoren 

Abgekürztes Berufungsverfahren für Universitätsprofessorinnen und 
Universitätsprofessoren 

§ 99. (1) bis (4) ... § 99. (1) bis (4) ... 

(5) Das Angebot des Abschlusses einer Qualifizierungsvereinbarung gemäß § 
27 des gemäß § 108 Abs. 3 abgeschlossenen Kollektivvertrages, in der am 1. 
Oktober 2015 geltenden Fassung, setzt die Durchführung eines internationalen 
kompetitiven Standards entsprechenden Auswahlverfahrens voraus, insbesondere 
ist die Stelle international auszuschreiben. Zum Ergebnis des Auswahlverfahrens 
sind die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des betreffenden 
Fachbereichs anzuhören. Der Aspekt der Gleichstellung von Frauen und Männern 
ist entsprechend zu berücksichtigen. § 42 ist anzuwenden. 

(5) Das Angebot des Abschlusses einer Qualifizierungsvereinbarung gemäß § 
27 des gemäß § 108 Abs. 3 abgeschlossenen Kollektivvertrages, in der am 1. 
Oktober 2015 geltenden Fassung, setzt die Durchführung eines internationalen 
kompetitiven Standards entsprechenden Auswahlverfahrens voraus, insbesondere 
ist die Stelle international auszuschreiben. Zum Ergebnis des Auswahlverfahrens 
sind die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des betreffenden 
Fachbereichs anzuhören. Der Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter ist 
entsprechend zu berücksichtigen. § 42 ist anzuwenden. 

(6) und (7) ... (6) und (7) ... 

§ 99a. (1) Im Entwicklungsplan kann eine Anzahl von höchstens 5 vH der 
Stellen für Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren gemäß § 98 
ohne fachliche Widmung festgelegt werden, die im internationalen Wettbewerb um 
die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwecks proaktiver 
Gewinnung wissenschaftlich herausragender Persönlichkeiten besetzt werden 
können. 

§ 99a. (1) Im Entwicklungsplan kann eine Anzahl von höchstens 5 vH der 
Stellen für Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren gemäß § 98 
ohne fachliche Widmung festgelegt werden, die im internationalen Wettbewerb um 
die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Künstlerinnen und 
Künstler zwecks proaktiver Gewinnung wissenschaftlich bzw. künstlerisch 
herausragender Persönlichkeiten besetzt werden können. 

(2) § 98 Abs. 1 bis 8 ist nicht anzuwenden. Die Rektorin oder der Rektor hat 
mit der Kandidatin oder dem Kandidaten für die zu besetzende Stelle nach 
Anhörung der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des 
fachlichen Bereichs, dem die Stelle zugeordnet wird, Berufungsverhandlungen zu 
führen und einen zunächst auf höchstens sechs Jahre befristeten Arbeitsvertrag 
abzuschließen. Nähere Bestimmungen über die Besetzungen gemäß Abs. 1 und die 
Voraussetzungen für die Anhörung der Universitätsprofessorinnen und 
Universitätsprofessoren sind in der Satzung festzulegen. 

(2) § 98 Abs. 1 bis 8 ist nicht anzuwenden. Die Rektorin oder der Rektor hat 
mit der Kandidatin oder dem Kandidaten für die zu besetzende Stelle nach 
Anhörung der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des 
fachlichen Bereichs, dem die Stelle zugeordnet wird, Berufungsverhandlungen zu 
führen und einen zunächst auf höchstens fünf Jahre befristeten Arbeitsvertrag 
abzuschließen. In besonders begründeten Fällen kann auch sofort ein unbefristeter 
Arbeitsvertrag abgeschlossen werden. Nähere Bestimmungen über die 
Besetzungen gemäß Abs. 1 und die Voraussetzungen für die Anhörung der 
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sind in der Satzung 
festzulegen. 

(3) Eine unbefristete Verlängerung der Bestellung durch die Rektorin oder den 
Rektor ist nur nach Durchführung einer Qualifikationsprüfung zulässig. Inhalt der 
Qualifikationsprüfung ist die Qualität der wissenschaftlichen Leistungen sowie der 

(3) Wurde ein befristeter Arbeitsvertrag abgeschlossen, so ist eine unbefristete 
Verlängerung durch die Rektorin oder den Rektor nur nach Durchführung einer 
Qualifikationsprüfung zulässig. Inhalt der Qualifikationsprüfung ist die Qualität 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Leistungen in der Lehre der letzten fünf Jahre. Die Durchführung der 
Qualifikationsprüfung hat internationalen Standards zu entsprechen, wobei die 
näheren Bestimmungen dafür in der Satzung festzulegen sind. Der Antrag auf 
unbefristete Verlängerung kann nach dem vollendeten fünften Jahr gestellt werden. 
Im Verlängerungsverfahren kommen die Anhörungsrechte gemäß Abs. 2 zur 
Anwendung. 

der wissenschaftlichen, wissenschaftlich-künstlerischen oder künstlerischen 
Leistungen, der Leistungen in der Lehre sowie der sonstigen Tätigkeiten. Die 
Durchführung der Qualifikationsprüfung hat internationalen Standards zu 
entsprechen, wobei die näheren Bestimmungen dafür in der Satzung festzulegen 
sind. Der Antrag auf unbefristete Verlängerung kann nach dem vollendeten vierten 
Jahr gestellt werden. 

IV. Teil 

Personalrecht 

IV. Teil 

Personalrecht 

Ausschreibung und Aufnahme Ausschreibung und Aufnahme 

§ 107. (1) Alle zur Besetzung offen stehenden Stellen sind vom Rektorat 
öffentlich auszuschreiben. Stellen für das wissenschaftliche und künstlerische 
Personal gemäß § 94 Abs. 1 Z 4 sind international, zumindest EU-weit 
auszuschreiben. Die Ausschreibungsfrist hat zumindest drei Wochen zu betragen. 

§ 107. (1) Alle zur Besetzung offen stehenden Stellen sind vom Rektorat 
öffentlich auszuschreiben. Stellen für das wissenschaftliche und künstlerische 
Personal gemäß § 94 Abs. 1 Z 4 sind international, zumindest EU-weit 
auszuschreiben. Im Rahmen einer Ausschreibung können auch alternative 
Zuordnungen zu einer Personalgruppe vorgesehen werden. Die 
Ausschreibungsfrist hat zumindest drei Wochen zu betragen. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Rechtsgrundlagen der Arbeitsverhältnisse Rechtsgrundlagen der Arbeitsverhältnisse 

§ 108. (1) und (2) ... § 108. (1) und (2) ... 

(3) Der Dachverband ist für die ihm angehörenden Universitäten auf 
Arbeitgeberseite kollektivvertragsfähig im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 22/1974. Ein vom Dachverband abgeschlossener Kollektivvertrag gilt 
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der im Dachverband 
zusammengefassten Universitäten. 

(3) Der Dachverband ist für die ihm angehörenden Universitäten auf 
Arbeitgeberseite kollektivvertragsfähig im Sinne des ArbVG. Ein vom 
Dachverband abgeschlossener Kollektivvertrag gilt für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer der im Dachverband zusammengefassten Universitäten. 

(4) … (4) … 

Dauer der Arbeitsverhältnisse Dauer der Arbeitsverhältnisse 

§ 109. (1) Arbeitsverhältnisse können auf unbestimmte oder bestimmte Zeit 
abgeschlossen werden. Arbeitsverhältnisse auf bestimmte Zeit sind bei sonstiger 
Rechtsunwirksamkeit des Arbeitsvertrags auf höchstens sechs Jahre zu befristen, 
sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist. 

§ 109. (1) Arbeitsverhältnisse können auf unbestimmte oder bestimmte Zeit 
abgeschlossen werden. Arbeitsverhältnisse auf bestimmte Zeit sind bei sonstiger 
Rechtsunwirksamkeit des Arbeitsvertrags einmalig auf höchstens sechs Jahre zu 
befristen, sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist. 
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(2) Eine mehrmalige unmittelbar aufeinanderfolgende Befristung ist nur bei 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die im Rahmen von Drittmittelprojekten 
oder Forschungsprojekten beschäftigt werden, bei ausschließlich in der Lehre 
verwendetem Personal sowie bei Ersatzkräften zulässig. Die Gesamtdauer solcher 
unmittelbar aufeinanderfolgender Arbeitsverhältnisse einer Arbeitnehmerin oder 
eines Arbeitnehmers darf sechs Jahre, im Fall der Teilzeitbeschäftigung acht Jahre 
nicht überschreiten. Eine darüber hinausgehende einmalige Verlängerung bis zu 
insgesamt zehn Jahren, im Fall der Teilzeitbeschäftigung bis zu insgesamt zwölf 
Jahren, ist bei sachlicher Rechtfertigung, insbesondere für die Fortführung oder 
Fertigstellung von Forschungsprojekten und Publikationen zulässig. 

(2) Eine zweimalige Verlängerung bzw. ein zweimaliger neuerlicher 
Abschluss der Arbeitsverhältnisse von Personen, die dem wissenschaftlichen und 
künstlerischen Universitätspersonal gemäß § 94 Abs. 2 angehören, ist bis zu einer 
Gesamtdauer von acht Jahren unter Berücksichtigung von Abs. 1 zulässig. 

 

(3) Wechselt eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer im Sinne des § 100 
in eine andere Verwendung, ist unbeschadet des Abs. 2 eine einmalige neuerliche 
Befristung bis zur Gesamtdauer von sechs Jahren, im Falle der 
Teilzeitbeschäftigung bis zu acht Jahren, zulässig, wobei die Befristungen gemäß 
Abs. 1, 2 und 3 entsprechend zusammenzurechnen sind. Die Höchstgrenzen des 
Abs. 2 dürfen nicht überschritten werden. Beschäftigungszeiten als studentische 
Mitarbeiterin oder studentischer Mitarbeiter bleiben unberücksichtigt. 

(3) Unbeschadet der zulässigen Gesamtdauer finden Arbeitsverhältnisse, die 
ausschließlich zur Durchführung von Projekten gemäß §§ 26 und 27 abgeschlossen 
werden, bei der Feststellung der höchstzulässigen Anzahl von befristeten 
Arbeitsverhältnissen keine Berücksichtigung. 

(4) Eine andere Verwendung im Sinne des Abs. 3 liegt insbesondere dann vor, 
wenn durch den Wechsel eine weitere Karrierestufe (z. B. Postdoc-Stelle) erreicht 
wird oder der Wechsel von oder zu einer Stelle im Rahmen eines Drittmittel- oder 
Forschungsprojekts erfolgt. 

(4) Wechselt eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer in eine Verwendung 
gemäß § 94 Abs. 2 Z 1, ist eine einmalige neuerliche Befristung bis zu einer Dauer 
von sechs Jahren zulässig.  

 (5) Bei Ersatzkräften ist eine mehrmalige unmittelbare Verlängerung oder ein 
mehrfacher neuerlicher Abschluss von Arbeitsverhältnissen bis zur Gesamtdauer 
von sechs Jahren zulässig. Bei ausschließlich in der Lehre verwendetem Personal 
ist eine mehrmalige Verlängerung oder ein mehrfacher neuerlicher Abschluss von 
Arbeitsverhältnissen innerhalb von sechs Studienjahren zulässig.   

 (6) Arbeitsverhältnisse, die auch den Abschluss eines Doktoratsstudiums zum 
Inhalt haben, bleiben bis zum Ausmaß von bis zu vier Jahren unberücksichtigt. 
Weiters unberücksichtigt bleiben Arbeitsverhältnisse als studentische 
Mitarbeiterin oder als studentischer Mitarbeiter. 

 (7) Unberücksichtigt bleiben Zeiten gemäß § 20 Abs. 3 Z 1 des gemäß § 108 
Abs. 3 abgeschlossenen Kollektivvertrages für die ArbeitnehmerInnen der 
Universitäten (KV) in der am 1. Mai 2021 geltenden Fassung. 
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 (8) Bei der Feststellung der höchstzulässigen Gesamtdauer der 
Arbeitsverhältnisse gemäß Abs. 2 sind alle Arbeitsverhältnisse zur Universität zu 
berücksichtigen, unabhängig davon, ob die Arbeitsverhältnisse unmittelbar 
aufeinanderfolgen. 

Gesetzliche Sonderregelungen zur Arbeitszeit und Arbeitsruhe für das 
wissenschaftliche und künstlerische Universitätspersonal 

Gesetzliche Sonderregelungen zur Arbeitszeit und Arbeitsruhe für das 
wissenschaftliche und künstlerische Universitätspersonal 

§ 110. (1) Anstelle der Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, BGBl. Nr. 
461/1969, und des Arbeitsruhegesetzes, BGBl. Nr. 144/1983, gelten für das 
wissenschaftliche und künstlerische Personal der Universitäten die nachfolgenden 
Bestimmungen. Ausgenommen sind 

 1. und 2. ... 

§ 110. (1) Anstelle der Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes – AZG, BGBl. 
Nr. 461/1969, und des Arbeitsruhegesetzes – ARG, BGBl. Nr. 144/1983, gelten für 
das wissenschaftliche und künstlerische Personal der Universitäten die 
nachfolgenden Bestimmungen. Ausgenommen sind 

 1. und 2. ... 

(2) bis (7) … (2) bis (7) … 

(7a) Soweit betriebliche Erfordernisse nicht entgegenstehen, sind Sonntage 
und gesetzliche Feiertage (§ 7 Abs. 2 und 3 des Arbeitsruhegesetzes) arbeitsfrei zu 
halten. 

(7a) Soweit betriebliche Erfordernisse nicht entgegenstehen, sind Sonntage 
und gesetzliche Feiertage (§ 7 Abs. 2 und 3 ARG) arbeitsfrei zu halten. 

(8) bis (11) ... (8) bis (11) ... 

Gesetzliche Sonderregelungen zur Arbeitsruhe für das allgemeine 
Universitätspersonal 

Gesetzliche Sonderregelungen zur Arbeitsruhe für das allgemeine 
Universitätspersonal 

§ 111. Das allgemeine Universitätspersonal, dessen Mitarbeit zur 
Unterstützung und Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs oder des Forschungs- oder 
Kunstbetriebs unbedingt erforderlich ist, darf während der Wochenend- und 
Feiertagsruhe gemäß §§ 3 und 7 Arbeitsruhegesetz beschäftigt werden. 

§ 111. Das allgemeine Universitätspersonal, dessen Mitarbeit zur 
Unterstützung und Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs oder des Forschungs- oder 
Kunstbetriebs unbedingt erforderlich ist, darf während der Wochenend- und 
Feiertagsruhe gemäß §§ 3 und 7 ARG beschäftigt werden. 

 Ghostwriting 

 § 116a. (1) Wer eine Tat gemäß den Abs. 2 bis 4 ausführt, begeht, wenn die 
Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsbestimmungen mit 
strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung, die von der örtlich 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen ist.  

 (2) Wer gegen Entgelt ein Werk für einen anderen herstellt oder einem 
anderen zur Verfügung stellt, ist, wenn sie oder er weiß oder nach den Umständen 
annehmen kann, dass dieses Werk in der Folge teilweise oder zur Gänze als 
Seminar- oder Prüfungsarbeit sowie Abschlussarbeit (Bachelorarbeit, 
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wissenschaftliche und künstlerische Arbeiten gemäß § 19 Abs. 2a) fälschlich zum 
Nachweis nicht erbrachter eigenständiger Leistungen ausgegeben werden soll, mit 
Geldstrafe bis zu 25.000 Euro zu bestrafen.  

 (3) Ebenso ist zu bestrafen, wer unter den genannten Umständen öffentlich 
anbietet, ein solches Werk für einen anderen herzustellen oder einem anderen zur 
Verfügung zu stellen. 

 (4) Handelt die Täterin oder der Täter mit dem Vorsatz, sich durch die 
wiederkehrende Begehung solcher Taten laufende Einkünfte zu verschaffen, so ist 
sie oder er mit Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. Im Wiederholungsfall 
kann auf Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen erkannt werden. 

 (5) Das empfangene Entgelt oder eine sonstige Zuwendung, die die 
Täterin oder der Täter empfangen hat, ist für verfallen zu erklären (§ 17 VStG). 
Handelt es sich beim Entgelt oder bei der Zuwendung nicht um eine körperliche 
Sache oder besitzt die Täterin oder der Täter das Entgelt oder die Zuwendung nicht 
mehr, so ist sie oder er mit der Zahlung eines weiteren Geldbetrages zu bestrafen, 
der dem Wert des Entgelts oder der Zuwendung entspricht (Verfallsersatzstrafe). 

 (6) Die Strafbarkeit erlischt durch Verjährung. Die Verjährungsfrist 
beträgt 15 Jahre und beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die strafbare Handlung 
abgeschlossen wurde oder das strafbare Verhalten aufgehört hat. Ist der zum 
Tatbestand gehörende Erfolg erst später eingetreten, läuft die Frist erst von diesem 
Zeitpunkt. 

Mietrechte an Objekten der BIG und anderer Eigentümer Mietrechte an Objekten der BIG und anderer Eigentümer 

§ 118. Von der BIG oder von anderen Dritten angemietete Liegenschaften, 
Bauwerke und Räumlichkeiten, die kurzfristig nicht zu universitären Zwecken 
benötigt werden, dürfen an Dritte weitergegeben werden, soweit dies auf Grund 
des Mietvertrags und des Mietrechtsgesetzes zulässig ist. 

§ 118. Von der BIG oder von anderen Dritten angemietete Liegenschaften, 
Bauwerke und Räumlichkeiten, die kurzfristig nicht zu universitären Zwecken 
benötigt werden, dürfen an Dritte weitergegeben werden, soweit dies auf Grund 
des Mietvertrags und des Mietrechtsgesetzes – MRG, BGBl. Nr. 520/1981 zulässig 
ist. 

3. Abschnitt 

Studienrecht 

3. Abschnitt 

Studienrecht 

§ 124. (1) bis (4) ... § 124. (1) bis (4) ... 
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(5) Wird zu einem gemäß Abs. 1 eingerichteten Diplomstudium dieses 
Studium auch als Bakkalaureats- und Magisterstudien eingerichtet, so darf eine 
Zulassung zum Diplomstudium nicht mehr erfolgen. Die Übergangsbestimmungen 
dürfen für das Weiterstudium auf Grund der alten Vorschriften eine Übergangsfrist 
vorsehen, die höchstens der durchschnittlichen Studiendauer für dieses 
Diplomstudium entspricht. 

 

(6) bis (15) ... (6) bis (15) ... 

Vertragsbedienstete des Bundes Vertragsbedienstete des Bundes 

§ 126. (1) bis (3) ... § 126. (1) bis (3) ... 

(4) Hinsichtlich einer allfälligen zeitlichen Befristung des 
Arbeitsverhältnisses tritt keine Änderung ein. Die Universität setzt die Rechte und 
Pflichten des Bundes gegenüber diesen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
fort. Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86, in der jeweils geltenden 
Fassung, gilt hinsichtlich der ihm zum Stichtag unterliegenden Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer als Inhalt des Arbeitsvertrags mit der Universität. Der Abschluss 
von Sonderverträgen gemäß § 36 Vertragsbedienstetengesetz 1948 ist nicht mehr 
zulässig. Innerhalb von zwei Jahren ab dem vollen Wirksamwerden dieses 
Bundesgesetzes an der Universität ist eine Kündigung aus einem der im § 32 Abs. 
4 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 angeführten Gründe nicht zulässig. 

(4) Hinsichtlich einer allfälligen zeitlichen Befristung des 
Arbeitsverhältnisses tritt keine Änderung ein. Die Universität setzt die Rechte und 
Pflichten des Bundes gegenüber diesen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
fort. Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86 gilt hinsichtlich der ihm 
zum Stichtag unterliegenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Inhalt des 
Arbeitsvertrags mit der Universität. Der Abschluss von Sonderverträgen gemäß § 
36 Vertragsbedienstetengesetz 1948 ist nicht mehr zulässig. Innerhalb von zwei 
Jahren ab dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der Universität ist 
eine Kündigung aus einem der im § 32 Abs. 4 des Vertragsbedienstetengesetzes 
1948 angeführten Gründe nicht zulässig. 

(5) bis (8) ... (5) bis (8) ... 

Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der 
Universität 

Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der 
Universität 

§ 135. (1) Für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Universität gilt 
das Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974. 

§ 135. (1) Für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Universität gilt 
das ArbVG. 

(2) ... (2) ... 

(3) An jeder der in § 6 Abs. 1 Z 1 bis 21 genannten Universitäten ist je ein 
Betriebsrat für das wissenschaftliche und künstlerische sowie für das allgemeine 
Universitätspersonal nach den Bestimmungen der §§ 50 ff ArbVG zu wählen. Die 
Ärztinnen und Ärzte gemäß § 94 Abs. 3 Z 5 sind zum Betriebsrat für das 
wissenschaftliche und künstlerische Personal aktiv und passiv wahlberechtigt. 
Gemäß § 22a des Behinderteneinstellungsgesetzes (BEinstG), BGBl. Nr. 92/1970, 
sind Behindertenvertrauenspersonen zu wählen. 

(3) An jeder der in § 6 Abs. 1 Z 1 bis 22 genannten Universitäten ist je ein 
Betriebsrat für das wissenschaftliche und künstlerische sowie für das allgemeine 
Universitätspersonal nach den Bestimmungen der §§ 50 ff ArbVG zu wählen. Die 
Ärztinnen und Ärzte gemäß § 94 Abs. 3 Z 5 sind zum Betriebsrat für das 
wissenschaftliche und künstlerische Personal aktiv und passiv wahlberechtigt. 
Gemäß § 22a des Behinderteneinstellungsgesetzes (BEinstG), BGBl. Nr. 92/1970, 
sind Behindertenvertrauenspersonen zu wählen. 
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(4) Der am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an 
den Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 7 bis 21 eingerichtete 
Dienststellenausschuss für die Universitätslehrer bleibt bis zum Ablauf der am 
Stichtag noch laufenden Funktionsperiode bestehen. Ab dem Stichtag obliegt dem 
bestehenden Dienststellenausschuss für die Universitätslehrer die Funktion des 
Betriebsrats für das wissenschaftliche und künstlerische Personal im Sinne des 
Arbeitsverfassungsgesetzes. 

(4) Der am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an 
den Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 7 bis 21 eingerichtete 
Dienststellenausschuss für die Universitätslehrer bleibt bis zum Ablauf der am 
Stichtag noch laufenden Funktionsperiode bestehen. Ab dem Stichtag obliegt dem 
bestehenden Dienststellenausschuss für die Universitätslehrer die Funktion des 
Betriebsrats für das wissenschaftliche und künstlerische Personal im Sinne des 
ArbVG. 

(5) Der am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an 
den Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 7 bis 21 eingerichtete 
Dienststellenausschuss für die Bediensteten mit Ausnahme der Universitätslehrer 
bleibt bis zum Ablauf der am Stichtag noch laufenden Funktionsperiode bestehen. 
Ab dem Stichtag obliegt dem bestehenden Dienststellenausschuss für die 
Bediensteten mit Ausnahme der Universitätslehrer die Funktion des Betriebsrats 
für das allgemeine Universitätspersonal im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes. 

(5) Der am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an 
den Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 7 bis 21 eingerichtete 
Dienststellenausschuss für die Bediensteten mit Ausnahme der Universitätslehrer 
bleibt bis zum Ablauf der am Stichtag noch laufenden Funktionsperiode bestehen. 
Ab dem Stichtag obliegt dem bestehenden Dienststellenausschuss für die 
Bediensteten mit Ausnahme der Universitätslehrer die FAunktion des Betriebsrats 
für das allgemeine Universitätspersonal im Sinne des ArbVG. 

(6) und (7) ... (6) und (7) ... 

(8) Im Übrigen gelten für die Universitäten die Bestimmungen des 
Arbeitsverfassungsgesetzes mit folgender Maßgabe: 

 1. Eine Unterteilung in Arbeiter- und Angestelltenbetriebsrat findet nicht 
statt. 

 2. Für die zur Dienstleistung zugewiesenen Beamtinnen und Beamten hat der 
Betriebsrat gleichzeitig die Funktion des Dienststellenausschusses im 
Sinne des § 9 des Bundes-Personalvertretungsgesetzes, BGBl. Nr. 
133/1967, wahrzunehmen. Die der Universität zugewiesenen Beamtinnen 
und Beamten gehören darüber hinaus weiterhin dem Wirkungsbereich des 
zuständigen Zentralausschusses beim Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung an. 

(8) Im Übrigen gelten für die Universitäten die Bestimmungen des ArbVG mit 
folgender Maßgabe: 

 1. Eine Unterteilung in Arbeiter- und Angestelltenbetriebsrat findet nicht 
statt. 

 2. Für die zur Dienstleistung zugewiesenen Beamtinnen und Beamten hat der 
Betriebsrat gleichzeitig die Funktion des Dienststellenausschusses im 
Sinne des § 9 des Bundes-Personalvertretungsgesetzes, BGBl. Nr. 
133/1967, wahrzunehmen. Die der Universität zugewiesenen Beamtinnen 
und Beamten gehören darüber hinaus weiterhin dem Wirkungsbereich des 
zuständigen Zentralausschusses beim Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung an. 

(9) ... (9) ... 

6. Abschnitt 

Budget 

6. Abschnitt 

Budget 

§ 141. (1) ... § 141. (1) ... 
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(2) Die Universitäten können im Rahmen von Aufnahme- oder 
Auswahlverfahren von Studienwerberinnen und -werbern bzw. 
Prüfungsteilnehmerinnen und –teilnehmern personenbezogene Daten gemäß § 9 
Abs. 6 des Bildungsdokumentationsgesetzes, BGBl. I Nr. 12/2002, in der jeweils 
geltenden Fassung, erfassen und anonymisiert und aggregiert für statistische 
Zwecke und Evaluierungszwecke verarbeiten. 

(2) Die Universitäten können im Rahmen von Aufnahme- oder 
Auswahlverfahren von Studienwerberinnen und -werbern bzw. 
Prüfungsteilnehmerinnen und –teilnehmern personenbezogene Daten gemäß § 9 
Abs. 6 des Bildungsdokumentationsgesetzes erfassen und anonymisiert und 
aggregiert für statistische Zwecke und Evaluierungszwecke verarbeiten. 

(3) Zur Sicherstellung der Umsetzung der Maßnahmen gemäß § 12a Abs. 4 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 8/2018 sowie zur Vornahme eines 
umfassenden personenbezogenen Monitorings zur Verhinderung von 
Studienabbruch und Erhöhung des Studienfortschritts haben die Universitäten  

 1. datenbezogene Evidenzen zur sozialen Dimension in der Lehre sowie zur 
Einbeziehung von unterrepräsentierten Gruppen in die Hochschulbildung 
gemäß § 13 Abs. 2 Z 1 lit. g in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 8/2018 zu führen bzw. bestehende Erhebungen in diesem Bereich 
heranzuziehen und mit 

 2. Daten zu den Studierenden und deren Studienfortschritt gemäß § 3 des 
Bildungsdokumentationsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zu 
verknüpfen 

und damit die quantitativen Entwicklungen dieser Aspekte zu dokumentieren und 
nachweisbar zu machen. Zu diesem Zweck ist den Universitäten insbesondere 
Zugriff auf jene personenbezogenen Daten einzuräumen, die aufgrund des § 9 Abs. 
6 des Bildungsdokumentationsgesetzes, in der jeweils geltenden Fassung, 
anlässlich der Aufnahme der Studierenden sowie des Abgangs der Studierenden 
erhoben werden. 

(3) Zur Sicherstellung der Umsetzung der Maßnahmen gemäß § 12a Abs. 4 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 8/2018 sowie zur Vornahme eines 
umfassenden personenbezogenen Monitorings zur Verhinderung von 
Studienabbruch und Erhöhung des Studienfortschritts haben die Universitäten  

 1. datenbezogene Evidenzen zur sozialen Dimension in der Lehre sowie zur 
Einbeziehung von unterrepräsentierten Gruppen in die Hochschulbildung 
gemäß § 13 Abs. 2 Z 1 lit. g in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 8/2018 zu führen bzw. bestehende Erhebungen in diesem Bereich 
heranzuziehen und mit 

 2. Daten zu den Studierenden und deren Studienfortschritt gemäß § 3 des 
Bildungsdokumentationsgesetzes zu verknüpfen 

und damit die quantitativen Entwicklungen dieser Aspekte zu dokumentieren und 
nachweisbar zu machen. Zu diesem Zweck ist den Universitäten insbesondere 
Zugriff auf jene personenbezogenen Daten einzuräumen, die aufgrund des § 9 Abs. 
6 des Bildungsdokumentationsgesetzes anlässlich der Aufnahme der Studierenden 
sowie des Abgangs der Studierenden erhoben werden. 

(4) Die §§ 12, 12a und 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
8/2018 sind aufgrund der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund 
und dem Land Niederösterreich über die Errichtung und den Betrieb des 
Universitätszentrums für Weiterbildung (Donau-Universität Krems) samt Anlage, 
BGBl. Nr. 501/1994, sowie der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem 
Bund und dem Land Niederösterreich über den Ausbau des Universitätszentrums 
für Weiterbildung (Donau-Universität Krems) samt Anlage, BGBl. I Nr. 81/2014, 
auf die Finanzierung der Universität für Weiterbildung Krems gemäß § 10 des 
Bundesgesetzes über die Universität für Weiterbildung Krems (DUK-Gesetz 
2004), BGBl. I Nr. 22/2004, in der jeweils geltenden Fassung, nicht anzuwenden. 
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(5) ... (5) ... 

(6) § 12 Abs. 2 ist hinsichtlich der Einvernehmensherstellung mit der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen für die 
Leistungsvereinbarungsperiode 2019 bis 2021 nicht anzuwenden. Über die 
Aufteilung des Gesamtbetrags gemäß § 141b auf die drei in § 12 Abs. 2 genannten 
Budgetsäulen hat die Bundesministerin oder der Bundesminister spätestens bis 
einen Monat nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes das Einvernehmen mit der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen herzustellen. Der gemäß 
§ 141b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2017 zur Finanzierung 
der Universitäten festgelegte Gesamtbetrag umfasst für die 
Leistungsvereinbarungsperiode 2019 bis 2021 die Aufwendungen gemäß § 12 Abs. 
8 und 9, die für die Finanzierung der Medizinischen Fakultät an der Universität 
Linz gemäß der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG, BGBl. I Nr. 18/2014, sowie 
die für die Finanzierung der Universität für Weiterbildung Krems auf Grund der 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG, BGBl. I Nr. 81/2014, vom Bund zu 
erbringenden Mittel. 

(6) § 12 Abs. 2 ist hinsichtlich der Einvernehmensherstellung mit der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen für die 
Leistungsvereinbarungsperiode 2019 bis 2021 nicht anzuwenden. Über die 
Aufteilung des Gesamtbetrags gemäß § 141b auf die drei in § 12 Abs. 2 genannten 
Budgetsäulen hat die Bundesministerin oder der Bundesminister spätestens bis 
einen Monat nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes das Einvernehmen mit der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen herzustellen. Der gemäß 
§ 141b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2017 zur Finanzierung 
der Universitäten festgelegte Gesamtbetrag umfasst für die 
Leistungsvereinbarungsperiode 2019 bis 2021 die Aufwendungen gemäß § 12 Abs. 
8 und 9, die für die Finanzierung der Medizinischen Fakultät an der Universität 
Linz gemäß der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG, BGBl. I Nr. 18/2014, sowie 
die für die Finanzierung der Universität für Weiterbildung Krems auf Grund der 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG, BGBl. I Nr. 81/2004, vom Bund zu 
erbringenden Mittel. 

(7) ... (7) ... 

In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten von Rechtsvorschriften In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten von Rechtsvorschriften 

§ 143. (1) bis (46) ... § 143. (1) bis (46) ... 

(47) Die Bestimmungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2017 treten mit 
1. Oktober 2017 in Kraft. § 110 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB. I 
Nr. 129/2017 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft. Verordnungen 
auf Grund des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2017 können bereits ab dem seiner 
Kundmachung folgenden Tag erlassen werden. Diese Verordnungen sind 
frühestens gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in Kraft zu 
setzen. Änderungen von Curricula, Satzungen und anderen Verordnungen, die 
aufgrund des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2017 erforderlich sind, sind bis 
spätestens 30. Juni 2019 zu verlautbaren. Abschnitt 6a des Teil VIII in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2017 tritt mit 1. August 2017 in Kraft. 

(47) Die Bestimmungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2017 treten mit 
1. Oktober 2017 in Kraft. Verordnungen auf Grund des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 129/2017 können bereits ab dem seiner Kundmachung folgenden Tag erlassen 
werden. Diese Verordnungen sind frühestens gleichzeitig mit dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes in Kraft zu setzen. Änderungen von Curricula, Satzungen 
und anderen Verordnungen, die aufgrund des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
129/2017 erforderlich sind, sind bis spätestens 30. Juni 2019 zu verlautbaren. 
Abschnitt 6a des Teil VIII in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
129/2017 tritt mit 1. August 2017 in Kraft. 

(48) bis (58) ... (48) bis (58) ... 

 (59) Das Inhaltsverzeichnis mit Ausnahme der die Sonderbestimmungen für 
die Universität für Weiterbildung Krems betreffenden Einträge sowie die § 1, § 2 
Z 9, § 3 Z 9 und 11, § 6 Abs. 1 Z 22, § 6 Abs. 7, § 12 Abs. 8, § 13a Abs. 4, § 14 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 2a, § 15 Abs. 7, § 16 Abs. 1 und 2, § 20 Abs. 3a, 4a und 5a, § 20b Abs. 1, § 
20c samt Überschrift, § 21 Abs. 1 Z 13, Abs. 4 und 6, § 22 Abs. 1 Z 12, 12a und 
12b, § 23 Abs. 3 und 5, § 23a Abs. 4, § 23b, § 25 Abs. 1 Z 5a und 10, Abs. 4, § 29 
Abs. 4 Z 2, § 32 Abs. 1, § 40 Abs. 1, die Überschrift des 3. Abschnitts des I. Teils, 
§ 42 Abs. 2, Abs. 6 Z 2, Abs. 8 und 8f, § 45 Abs. 4, § 47 Abs. 1, § 51 Abs. 2 Z 2, 
12b, 26, 32 bis 38, § 52 Abs. 1, § 53, § 54 Abs. 1 und 4 Z 4a und Abs. 8, § 54a Abs. 
1 und 3, § 54d,  § 54e Abs. 3 und 9, § 54f samt Überschrift, § 58 Abs. 12, § 59 Abs. 
1 Z 5 und 6, § 59 Abs. 2, Einleitungssatz und Z 2 und 3, Abs. 5, § 59a und § 59b 
samt Überschriften, § 60 Abs. 6, § 61, § 62 Abs. 1 und 3, § 63 Abs. 5 Z 1, Abs. 7 
und 8, § 63a Abs. 7 und 7a, § 64, § 65 Abs. 1, § 65a Abs. 3, § 65b Abs. 1, § 66 
Abs. 4, § 67 Abs. 1, 1a und 2,  § 68 Abs. 1 Z 2a, 3 und 4, § 71b Abs. 7 Z 5, Abs. 7, 
§ 72a samt Überschrift, § 73 Abs. 1 Z 2, § 74 Abs. 5, § 76, § 76a samt Überschrift, 
§ 77 Abs. 2 und 3, § 78 samt Überschrift, § 79 Abs. 1, 2 und 4, § 80 Abs. 1, § 83 
Abs. 1, § 87 Abs. 1a und 5, § 88 Abs. 1 und 1a, § § 89, § 91 Abs. 1 und 2, § 92 
Abs. 5a, § 93b samt Überschrift, § 98 Abs. 2, 4a, 5 bis 9, Abs. 14, § 99 Abs. 5, § 
99a, § 107 Abs. 1, § 108 Abs. 3, § 109, § 110 Abs. 1 und 7a, § 111, § 116a samt 
Überschrift, § 118, § 124 Abs. 5, § 126 Abs. 4, § 135 Abs. 1, 3, 4, 5 und 8, § 141 
Abs. 2, 3, 4 , 6 und 8 sowie § 143 Abs. 47 treten mit 1. Mai 2021 in Kraft. 

(60) Die Einträge im Inhaltsverzeichnis, die die Universität für Weiterbildung 
Krems betreffen, die §§ 40b bis 40e samt Überschrift in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2021 treten mit 1.  Jänner 2022 in Kraft. Wird in 
anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen verwiesen, an deren Stelle mit 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes neue Bestimmungen wirksam werden, sind 
diese Verweisungen auf die entsprechenden neuen Bestimmungen zu beziehen. 

(61) § 59a, § 59b Abs. 2 bis 3 und § 68 Abs. 1 Z 2a sind auf Bachelor- und 
Diplomstudien anzuwenden, zu denen die Zulassung erstmals für das 
Wintersemester 2021/22 erfolgt. 

(62) Das Bundesgesetz über die Universität für Weiterbildung Krems (UWK-
Gesetz – UWKG), BGBl. I Nr. 22/2004, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 31/2018, tritt mit Ablauf des 31. Dezembers 2021 außer Kraft. 

(63) Die gemäß UWKG mit Ablauf des 31. Dezembers 2021 durch dieses 
Bundesgesetz sowie durch den Organisationsplan und die Satzung der Universität 
für Weiterbildung Krems eingerichteten monokratischen Organe und 
Kollegialorgane bleiben weiterhin für die jeweilige Funktionsperiode eingerichtet. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(64) Der an der Universität für Weiterbildung Krems mit Ablauf des 31. 
Dezembers 2021 geltende Entwicklungsplan, der Organisationsplan sowie die an 
der Universität für Weiterbildung Krems mit Ablauf des 31. Dezembers 2021 
geltende Satzung und die Leistungsvereinbarung bleiben weiterhin in Geltung. 

(65) Die an der Universität für Weiterbildung Krems mit Ablauf des 31, 
Dezember 2021 eingerichteten Universitätslehrgänge und PhD-Studien bleiben 
weiterhin eingerichtet. Auf diese Studien sind die jeweiligen Curricula in der am 
31. Dezember 2021 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 

(66) Acht Jahre nach Einrichtung eines „PhD“-Studiums hat eine Evaluierung 
hinsichtlich § 40c Abs. 2 Z 6 stattzufinden. 

(67) Der Betriebsrat für das wissenschaftliche und künstlerische 
Universitätspersonal sowie der Betriebsrat für das allgemeine Universitätspersonal 
sind nach den Bestimmungen der §§ 50 ff ArbVG binnen längstens 31. Dezember 
2022 zu wählen. Die Funktionsperiode des zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Änderung dieses Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2021 gewählten Betriebsrats 
endet mit der Konstituierung der neugewählten Betriebsräte. 

(68) § 108 Abs. 2 und 3 ist für die Universität für Weiterbildung Krems 
insofern ab dem 1. Jänner 2022 anzuwenden, als die Universität für Weiterbildung 
Krems ab dem 1. Jänner 2022 dem Dachverband der Universitäten angehört.  

(69) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die am 31. Dezember 2021 an der 
Universität für Weiterbildung Krems in einem vertraglichen Dienstverhältnis 
stehen, werden mit dem 1. Jänner 2022 Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer der 
Universität für Weiterbildung Krems gemäß § 6 Abs. 1 Z 22 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2021. 

(70) Die Dienst- und Besoldungsordnung für das Personal des 
Universitätszentrums für Weiterbildung (Donau-Universität Krems) ist weiterhin 
anzuwenden. 

(71) § 41 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2021 ist 
ab der dem 1. Mai 2021 folgenden Funktionsperiode des Arbeitskreises für 
Gleichbehandlungsfragen der Universität anzuwenden. 

(72) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat die Auswirkungen der 
Mindeststudienleistung sowie der Unterstützungsleistungen seitens der Universität 
gemäß §§ 59a und 59b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2021 
in Zusammenarbeit mit den Universitäten begleitend zu evaluieren und dem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nationalrat spätestens im Dezember 2025 einen Bericht über das Ergebnis der 
Evaluierung vorzulegen. Schwerpunkt der Evaluierung ist die Zusammensetzung 
der Studierenden in sozialer und kultureller Hinsicht sowie nach Geschlecht und 
Staatsangehörigkeit. 

(73) § 109 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2021 ist auf 
Arbeitsverhältnisse anzuwenden, die ab dem 1. Mai 2021 abgeschlossen werden. 
Bei der Feststellung der höchstzulässigen Gesamtdauer gemäß § 109 Abs. 7 sind 
auch Zeiten in Arbeitsverhältnissen zur Universität zu berücksichtigen, die vor dem 
1. Mai 2021 liegen. Wird ein bestehendes Arbeitsverhältnis nach dem 1. Mai 2021 
ohne Änderung der Verwendung verlängert, ist § 109 in der Fassung des 
Bundesgesetztes BGBl. I Nr. 3/2019 weiterhin anzuwenden. 

 

Artikel 2 

Änderung des Hochschul-Qualitätssicherungsgesetzes 

 

Audit und Zertifizierung Audit und Zertifizierung 

§ 22. (1) … § 22. (1) … 

(2) Für Universitäten nach UG und DUK-Gesetz 2004 sowie Erhalter von 
Fachhochschul-Studiengängen nach FHStG bestehen jedenfalls folgende 
Prüfbereiche: 

 1. … 

(2) Für Universitäten nach UG und DUK-Gesetz 2004 sowie Erhalter von 
Fachhochschul-Studiengängen nach FHStG bestehen jedenfalls folgende 
Prüfbereiche: 

 1. … 

 2. Strukturen und Verfahren der Qualitätssicherung in den Bereichen 
Studien und Lehre, Forschung oder Entwicklung und Erschließung der 
Künste oder Angewandte Forschung und Entwicklung, Organisation und 
Administration und Personal; 

 2. Strukturen und Verfahren der Qualitätssicherung in den Bereichen 
Studien und Lehre, insbesondere eine angemessene Verteilung der 
ECTS-Anrechnungspunkte, Forschung oder Entwicklung und 
Erschließung der Künste oder Angewandte Forschung und Entwicklung 
oder wissenschaftlich-berufsfeldbezogene Forschung, Organisation und 
Administration und Personal; 

 3. bis 6. …  3. bis 6. … 

(3) bis (7) … (3) bis (7) … 
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Inkrafttreten  Inkrafttreten 

§ 37. (1) bis (8) … § 37. (1) bis (8) … 

 (9) § 22 Abs. 2 Z 2 tritt mit 1. Mai 2021 in Kraft und ist auf Verfahren 
anzuwenden, die nach dem 1. Oktober 2021 begonnen werden. 

 

Artikel 3 

Änderung des Hochschulgesetzes 2005 
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Inhaltsverzeichnis 

1. Hauptstück 
Organisationsrecht 

… 

4. Abschnitt 
Organe 

§ 20. … 
§ 21. Frauenfördergebot, Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Hauptstück 
Organisationsrecht 

… 

4. Abschnitt 
Organe 

§ 20. … 
§ 21. Gleichstellung der Geschlechter; Arbeitskreis für 

Gleichbehandlungsfragen 
 

2. Hauptstück 
Studienrecht 

3. Abschnitt 
Gestaltung der Studien 

§ 42a. … 
  
  
§ 43. … 
$ 46. Zeugnis 
  
§ 48. … 
§ 56. Anrechnungen 
§ 57. … 

 

2. Hauptstück 
Studienrecht 

3. Abschnitt 
Gestaltung der Studien 

§ 42a. … 
§ 42b. Sondervorschrift für die Durchführung von Prüfungen auf 

elektronischem Weg 
§43. … 
§ 46. Zeugnisse 
§ 46a. Gesamtnote 
§ 48. … 
§ 56. Anerkennung von Prüfungen, anderen Studienleistungen, 

Tätigkeiten und Qualifikationen 
§ 57. … 

 

4. Abschnitt 
Studierende (in der Aus-, Fort- und Weiterbildung) 

§ 63. Rechte der Studierenden 
  

 

4. Abschnitt 
Studierende (in der Aus-, Fort- und Weiterbildung) 

§ 63. Rechte der Studierenden 
§ 63a. Mindeststudienleistung 
§ 63b. Unterstützungsleistungen seitens der Pädagogischen Hochschule 
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4a. Hauptstück 
Externe Qualitätssicherung der Lehramtsstudien 

§ 74a. Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung 

4. Hauptstück 
Liegenschaften, Bauwerke, Räumlichkeiten samt Inventar, Drittmittel 

§ 75. Raumnutzung 
§ 76. Mietrechte an Objekten der BIG und anderer Eigentümer 
§ 77. Drittmittel 

 

3a. Hauptstück 
Externe Qualitätssicherung der Lehramtsstudien 

§ 74a. Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung 

4. Hauptstück 
Liegenschaften, Bauwerke, Räumlichkeiten samt Inventar, Drittmittel 

§ 75. Raumnutzung 
§ 76. Mietrechte an Objekten der BIG und anderer Eigentümer 
§ 77. Drittmittel 

4a. Hauptstück 
Strafbestimmungen 

§ 77a. Ghostwriting 
 

5. Hauptstück 
… 

 

5. Hauptstück 
… 

 

§ 9. (1) bis (5) … § 9. (1) bis (5) … 

(6) Im Besonderen sind über Abs. 1 bis 5 hinaus folgende leitende Grundsätze 
zu beachten: 

(6) Im Besonderen sind über Abs. 1 bis 5 hinaus folgende leitende Grundsätze 
zu beachten: 

 1. bis 11. … 

 12. die Gleichbehandlung und Gleichstellung von Frauen und Männern, 

 13. bis 16. … 

 1. bis 11. … 

 12. die Gleichbehandlung und Gleichstellung der Geschlechter, 

 13. bis 16. … 

§ 11. (1) bis (3) … § 11. (1) bis (3) … 

 (4) Die Nutzung von digitalen Technologien für Sitzungen der 
Kollegialorgane, des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen sowie der 
Curricularkommission ist zulässig. Über den Einsatz dieser Technologien 
entscheidet die oder der Vorsitzende. Personen, die mittels digitaler Technologie 
an der Sitzung des Kollegialorgans teilnehmen, gelten als persönlich anwesend. 
Näheres ist in der jeweiligen Geschäftsordnung zu regeln. 

§ 15. (1) und (2) … § 15. (1) und (2) … 

(3) Das Rektorat hat folgende Aufgaben: (3) Das Rektorat hat folgende Aufgaben: 

 1. bis 8. …  1. bis 8. … 

  8a. Festlegung von Unterstützungsleistungen seitens der Pädagogischen 
Hochschule gemäß § 63b, sofern diese nicht in der Satzung geregelt sind, 
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 9. und 10. …  9. und 10. … 

 11. Stellungnahme zu den Entwürfen von Curricula und Genehmigung der 
Curricula, 

 12. bis 21. … 

 11. Stellungnahme zu den Entwürfen von Curricula sowie zu Entwürfen über 
Änderungen von Curricula und Genehmigung der Curricula sowie deren 
Änderungen, 

 12. bis 21. … 

§ 17. (1) Neben den durch andere gesetzliche Bestimmungen übertragenen 
Entscheidungsbefugnissen obliegen dem Hochschulkollegium folgende Aufgaben: 

 1. bis 3. … 

§ 17. (1) Neben den durch andere gesetzliche Bestimmungen übertragenen 
Entscheidungsbefugnissen obliegen dem Hochschulkollegium folgende Aufgaben: 

 1. bis 3. … 

 4. Erlassung des Curriculums sowie der Prüfungsordnung,  4. Erlassung des Curriculums und der Prüfungsordnung sowie deren 
Änderungen, 

 5. bis 9. …  5. bis 9. … 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

(4) Die Funktionsperiode des Hochschulkollegiums beträgt drei Studienjahre. 
Die Vertreter und Vertreterinnen gemäß Abs. 2 Z 1 bis 3 sind folgendermaßen zu 
bestellen: 

(4) Die Funktionsperiode des Hochschulkollegiums beträgt drei Studienjahre. 
Die Vertreter und Vertreterinnen gemäß Abs. 2 Z 1 bis 3 sind folgendermaßen zu 
bestellen: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 Die Wahlen gemäß Z 1 und 3 können als Distanzwahl durchgeführt werden. 
Näheres ist in der Wahlordnung festzulegen. 

Frauenfördergebot, Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Gleichstellung der Geschlechter; Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 

§ 21. (1) bis (8) … § 21. (1) bis (8) … 

(9) Hat der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Grund zur Annahme, 
dass die Entscheidung eines Hochschulorgans eine Diskriminierung von Personen 
auf Grund ihres Geschlechts oder auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der 
Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung 
darstellt, ist er berechtigt, innerhalb von zwei Wochen den Hochschulrat oder das 
zuständige Regierungsmitglied anzurufen. 

(9) Hat der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Grund zur Annahme, 
dass die Entscheidung eines Hochschulorgans eine Diskriminierung von Personen 
auf Grund ihres Geschlechts oder auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der 
Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung oder 
einen Verstoß gegen das Frauenförderungsgebot oder gegen den 
Frauenförderungs- und Gleichstellungsplan der Pädagogischen Hochschule 
darstellt, ist er berechtigt, innerhalb von zwei Wochen den Hochschulrat oder das 
zuständige Regierungsmitglied anzurufen. 

§ 31a. (1) … § 31a. (1) … 

(2) Der Frauenförderungsplan und der Gleichstellungsplan dienen der 
Umsetzung der verfassungsrechtlichen Vorgaben zur tatsächlichen Gleichstellung 
gemäß Art. 7 Abs. 2 und 3 B-VG sowie des Bundesgesetzes über die 

2) Der Frauenförderungsplan und der Gleichstellungsplan dienen der 
Umsetzung der verfassungsrechtlichen Vorgaben zur tatsächlichen Gleichstellung 
gemäß Art. 7 Abs. 2 und 3 B-VG sowie des Bundesgesetzes über die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gleichbehandlung im Bereich des Bundes – B-GlBG, BGBl. Nr. 100/1993, im 
Hinblick auf die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zur Gleichstellung und 
Gleichbehandlung von Frauen und Männern. Zusätzlich zum 
Frauenförderungsplan gemäß § 11a B-GlBG sind in einem eigenen 
Gleichstellungsplan insbesondere die Bereiche betreffend Vereinbarkeit (§ 2 Z 13 
des Universitätsgesetzes 2002 – UG, BGBl. I Nr. 120/2002) sowie 
Antidiskriminierung (2. Hauptstück des I. Teils B-GlBG) zu regeln. 

Gleichbehandlung im Bereich des Bundes – B-GlBG, BGBl. Nr. 100/1993, im 
Hinblick auf die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zur Gleichstellung und 
Gleichbehandlung der Geschlechter. Zusätzlich zum Frauenförderungsplan gemäß 
§ 11a B-GlBG sind in einem eigenen Gleichstellungsplan insbesondere die 
Bereiche betreffend Vereinbarkeit (§ 2 Z 13 des Universitätsgesetzes 2002 – UG, 
BGBl. I Nr. 120/2002) sowie Antidiskriminierung (2. Hauptstück des I. Teils B-
GlBG) zu regeln. 

§ 33. (1) und (2) … § 33. (1) und (2) … 

 (2a) Im Rahmen der Evaluierung der Lehre ist insbesondere die angemessene 
Verteilung der ECTS-Anrechnungspunkte in den Curricula und für die jeweiligen 
Lehrveranstaltungen zu berücksichtigen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

§ 35. Im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

§ 35. Im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

 1. bis 29. …  1. bis 29. … 

 30. Gemeinsame Studienprogramme sind Studien, die auf Grund von 
Vereinbarungen zwischen einer oder mehreren Pädagogischen 
Hochschulen, Universitäten, Erhaltern von Fachhochschul-
Studiengängen, Privatuniversitäten oder ausländischen anerkannten 
postsekundären Bildungseinrichtungen in der Form eines joint, double 
oder multiple degree programs durchgeführt werden. 

 30. Gemeinsame Studienprogramme (joint programmes) sind Studien, die auf 
Grund von Vereinbarungen zwischen zwei oder mehreren Pädagogischen 
Hochschulen, Universitäten, Fachhochschulen, Privatuniversitäten oder 
ausländischen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen 
durchgeführt und abgeschlossen werden. Ein gemeinsames 
Studienprogramm kann zu einem joint degree führen, wobei eine 
gemeinsame Urkunde über die Verleihung des gemeinsamen 
akademischen Grades auszustellen ist. Ein gemeinsames 
Studienprogramm kann zu einem double degree führen, wobei zwei 
Urkunden über die Verleihung der akademischen Grade auszustellen sind. 
Ein gemeinsames Studienprogramm kann zu einem multiple degree 
führen, wobei mehrere Urkunden über die Verleihung der akademischen 
Grade auszustellen sind. 

 31. bis 34. …  31. bis 34. … 

 35. Vortäuschen von wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen liegt 
jedenfalls dann vor, wenn jemand unerlaubte Hilfsmittel benutzt oder sich 
bei der Verfassung einer schriftlichen Arbeit oder Ablegung einer Prüfung 
oder bei der Erstellung einer künstlerischen Arbeit unerlaubter Weise einer 
anderen Person bedient oder wenn Daten und Ergebnisse erfunden oder 
gefälscht werden. 

 35. Vortäuschen von wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen liegt 
jedenfalls dann vor, wenn jemand unerlaubte Hilfsmittel benutzt oder sich 
bei der Verfassung einer schriftlichen Arbeit oder Ablegung einer Prüfung 
oder bei der Erstellung einer künstlerischen Arbeit unerlaubter Weise einer 
anderen Person bedient (Inanspruchnahme einer von einer dritten Person 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
erstellten Auftragsarbeit) oder wenn Daten und Ergebnisse erfunden oder 
gefälscht werden. 

  36. Pädagogisch-praktische Studien bestehen aus Praktika sowie den 
jeweiligen Begleitlehrveranstaltungen und umfassen inhaltlich eine 
betreute Vorbereitung und Planung von Unterricht, begleitete Praktika 
vornehmlich an Schulen und eine systematische Reflexion auf der Basis 
einer forschenden Grundhaltung mit dem Ziel, Studierende auf ihrem Weg 
zur reflektierenden Praktikerin bzw. zum reflektierenden Praktiker zu 
begleiten. Pädagogisch-praktische Studien haben konzertierte 
Verknüpfungen der Fachwissenschaft, Fachdidaktik sowie der 
bildungswissenschaftlichen Grundlagen zu initiieren und diese für die 
Praxis nutzbar zu machen. 

  37. Kernfächer sind diejenigen Prüfungsfächer, die ein Studium wesentlich 
kennzeichnen und im Hinblick auf die Lernergebnisse den 
charakterisierenden Inhalt dieses Studiums darstellen. 

  38. Lernergebnisse sind diejenigen Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Kompetenzen, die in einer Aus-, Fort- oder Weiterbildung, im 
Arbeitsprozess oder in einem nicht geregelten Lernprozess erworben 
werden und im Hinblick auf eine berufliche Tätigkeit oder eine weitere 
Ausbildung eingesetzt werden können. 

  39. Fachgleiche Studien sind solche ordentliche Studien, in welchen die 
gleichen Lernergebnisse vermittelt werden, und die durch gleiche 
Kernfächer charakterisiert sind; fachgleiche Prüfungen sind dem gleichen 
Fach(bereich) zugehörig und stellen die gleichen Lernergebnisse fest. 

  40. Fachverwandte Studien sind solche ordentliche Studien, in welchen nicht 
die gleichen Lernergebnisse vermittelt werden, aber in mehreren Fächern 
übereinstimmen; fachverwandte Prüfungen sind dem gleichen 
Fach(bereich) zugehörig und stellen nicht die gleichen Lernergebnisse 
fest. 

  41. Bildungsniveau ist die Gesamtheit aller Bildungsqualifikationen, die nach 
Ausbildungen erworben wurden, welche auf Grund gesetzlicher 
Bestimmungen dasselbe Zugangsniveau haben und akademische bzw. 
berufliche Berechtigungen auf derselben Stufe vermitteln. 

  42. Validierung ist ein Verfahren, welches jedenfalls die Verfahrensschritte 
Identifizierung, Dokumentation und Bewertung von bereits erworbenen 
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Lernergebnissen zum Zweck der Anerkennung als Prüfungen oder andere 
Studienleistungen umfasst. 

§ 36. Das Studienjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des 
Folgejahres. Es besteht aus dem Wintersemester und dem Sommersemester, 
jeweils einschließlich der lehrveranstaltungsfreien Zeit. Das Hochschulkollegium 
hat nähere Bestimmungen über Beginn und Ende der Semester und der 
lehrveranstaltungsfreien Zeit zu erlassen. 

§ 36. Das Studienjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des 
Folgejahres. Es besteht aus dem Wintersemester, das am 1. Oktober beginnt und 
am 28. bzw. 29. Februar endet, und dem Sommersemester, das am 1. März beginnt 
und am 30. September endet, jeweils einschließlich der lehrveranstaltungsfreien 
Zeit. Das Hochschulkollegium hat nähere Bestimmungen über Beginn und Ende 
der lehrveranstaltungsfreien Zeit zu erlassen. 

§ 38. (1) bis (5) … § 38. (1) bis (5) … 

(6) Wenn die beteiligten Bildungseinrichtungen beschließen, ein 
gemeinsames Studienprogramm oder ein gemeinsam eingerichtetes Studium nicht 
mehr durchzuführen, ist von den beteiligten Bildungseinrichtungen Vorsorge zu 
treffen, dass Studierenden der Abschluss des Studiums innerhalb einer 
angemessenen Frist, die jedenfalls die Studiendauer zuzüglich von zwei Semestern 
zu umfassen hat, möglich ist. 

 

§ 38b. (1) Die Zulassung zu einem und die Meldung der Fortsetzung eines 
Erweiterungsstudiums setzt die Zulassung zu einem oder den bereits erfolgten 
Abschluss eines ordentlichen Studiums, dessen Erweiterung es dient, voraus. 
Erlischt die Zulassung zu dem ordentlichen Studium, dessen Erweiterung es dient, 
aufgrund des § 59 Abs. 1 Z 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 oder Abs. 2, erlischt auch 
gleichzeitig die Zulassung zum Erweiterungsstudium. Der Abschluss des 
Erweiterungsstudiums setzt den Abschluss des ordentlichen Studiums, dessen 
Erweiterung es dient, voraus. Näheres ist im Curriculum zu regeln. 

§ 38b. (1) Die Zulassung zu einem und die Meldung der Fortsetzung eines 
Erweiterungsstudiums setzt die Zulassung zu einem oder den bereits erfolgten 
Abschluss eines ordentlichen Studiums, dessen Erweiterung es dient, voraus. 
Erlischt die Zulassung zu dem ordentlichen Studium, dessen Erweiterung es dient, 
aufgrund des § 59 Abs. 1 Z 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 7, 8, 9 oder Abs. 2, erlischt auch 
gleichzeitig die Zulassung zum Erweiterungsstudium. Der Abschluss des 
Erweiterungsstudiums setzt den Abschluss des ordentlichen Studiums, dessen 
Erweiterung es dient, voraus. Näheres ist im Curriculum zu regeln. 

(2) … (2) … 

§ 39a. Bei gemeinsamen Studienprogrammen haben die beteiligten 
Bildungseinrichtungen Vereinbarungen über die Durchführung, insbesondere über 
die Festlegung der Leistungen, die die betreffenden Studierenden an den beteiligten 
Bildungseinrichtungen zu erbringen haben, zu schließen. 

§ 39a. (1) Bei gemeinsamen Studienprogrammen haben die beteiligten 
Bildungseinrichtungen Vereinbarungen über die Durchführung, die Finanzierung 
sowie insbesondere über die Festlegung der Leistungen, die die betreffenden 
Studierenden an den beteiligten Bildungseinrichtungen zu erbringen haben, zu 
schließen. Dabei können bei Bedarf, unter Beachtung der §§ 8, 9, 62 und 63 sowie 
allenfalls der Regelungen der Satzung, von diesem Gesetz abweichende 
Regelungen getroffen werden, sofern das gemeinsame Studienprogramm nicht nur 
von Pädagogischen Hochschulen und Universitäten gemäß § 6 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes durchgeführt wird. 
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 (2) Bei Vorliegen einer Vereinbarung gemäß Abs. 1 ist binnen angemessener 
Frist ein entsprechendes Curriculum zu erlassen. 

 (3) Wenn die beteiligten Bildungseinrichtungen beschließen, die 
Durchführung eines gemeinsamen Studienprogrammes zu beenden, haben sie 
Vorsorge zu treffen, dass Studierenden der Abschluss des Studiums innerhalb einer 
angemessenen Frist, die jedenfalls die Studiendauer zuzüglich zweier Semester zu 
umfassen hat, möglich ist. 

§ 39b. (1) und (2) … § 39b. (1) und (2) … 

(3) In den von den Rektoraten der beteiligten öffentlichen Pädagogischen 
Hochschulen und Universitäten zu erlassenden Verordnungen bzw. von den 
zuständigen Organen von anerkannten privaten Pädagogischen Hochschulen, 
Einrichtungen zur Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen und 
Privatuniversitäten zu veröffentlichenden gleichlautenden Vereinbarungen sind 
Regelungen betreffend die Zuständigkeiten zur Vollziehung der studienrechtlichen 
Bestimmungen festzulegen. Weiters ist festzulegen, welche studienrechtlichen 
Satzungsbestimmungen welcher beteiligten Bildungseinrichtungen jeweils zur 
Anwendung kommen. 

(3) In den von den Rektoraten der beteiligten öffentlichen Pädagogischen 
Hochschulen und Universitäten gleichlautend zu erlassenden Verordnungen bzw. 
von den zuständigen Organen von anerkannten privaten Pädagogischen 
Hochschulen, Einrichtungen zur Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen 
und Privatuniversitäten zu veröffentlichenden gleichlautenden Vereinbarungen 
sind Regelungen betreffend die Zuständigkeiten zur Vollziehung der 
studienrechtlichen Bestimmungen festzulegen. Weiters ist festzulegen, welche 
studienrechtlichen Satzungsbestimmungen welcher beteiligten 
Bildungseinrichtungen jeweils zur Anwendung kommen. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

 (7) Wenn die beteiligten Bildungseinrichtungen beschließen, die 
Durchführung eines gemeinsam eingerichteten Studiums zu beenden, haben sie 
Vorsorge zu treffen, dass Studierenden der Abschluss des Studiums innerhalb einer 
angemessenen Frist, die jedenfalls die Studiendauer zuzüglich zweier Semester zu 
umfassen hat, möglich ist. 

§ 41. (1) bis (3) … § 41. (1) bis (3) … 

(4) Die Zulassung zum Studium erlischt, wenn die oder der Studierende bei 
einer für sie oder ihn im Rahmen der Studieneingangs- und Orientierungsphase 
vorgeschriebenen Prüfung auch bei der letzten zulässigen Wiederholung negativ 
beurteilt wurde. Die neuerliche Zulassung zu diesem Studium kann in Abweichung 
von § 52 Abs. 6 frühestens für das drittfolgende Semester nach dem Erlöschen der 
Zulassung beantragt werden. Die neuerliche Zulassung kann zweimal beantragt 
werden. Nach jeder neuerlichen Zulassung steht der oder dem Studierenden die 
gesamte Anzahl an Prüfungswiederholungen in der Studieneingangs- und 
Orientierungsphase gemäß Abs. 2 zur Verfügung. 

(4) Die Zulassung zum Studium erlischt, wenn die oder der Studierende bei 
einer für sie oder ihn im Rahmen der Studieneingangs- und Orientierungsphase 
vorgeschriebenen Prüfung auch bei der letzten zulässigen Wiederholung negativ 
beurteilt wurde. 

(5) … (5) … 
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§ 42. (1) An den Pädagogischen Hochschulen sind für die einzelnen Studien 
(ausgenommen Hochschullehrgänge mit weniger als 30 ECTS-
Anrechnungspunkten) und nach Maßgabe der §§ 38c Abs. 4 und 38d Abs. 2 
Curricula durch das Hochschulkollegium zu erlassen. 

§ 42. (1) An den Pädagogischen Hochschulen sind für die einzelnen Studien 
(ausgenommen Hochschullehrgänge mit weniger als 30 ECTS-
Anrechnungspunkten) und nach Maßgabe der §§ 38c Abs. 4 und 38d Abs. 2 
Curricula zu erlassen. 

(2) Die Curricula haben ein Qualifikationsprofil zu enthalten. (2) Die Curricula haben ein Qualifikationsprofil zu enthalten. Curricula sind 
so zu gestalten, dass die Kernfächer ausgewiesen werden müssen und die 
Verteilung der ECTS-Anrechnungspunkte dem tatsächlichen Arbeitsaufwand 
entspricht. 

(3) Die Curricula von Lehramtsstudien haben kompetenzorientiert nach 
Maßgabe der Anlage gestaltet zu sein. 

(3) Die Curricula von Lehramtsstudien haben kompetenzorientiert nach 
Maßgabe der Anlage gestaltet zu sein. Die pädagogisch-praktischen Studien sowie 
die im Rahmen dieser zu absolvierenden Praktika sind im Curriculum von 
Lehramtsstudien zu kennzeichnen. 

(4) … (4) … 

(5) Curricula sind vor deren Erlassung sowie vor wesentlichen Änderungen 
durch das Hochschulkollegium einem Begutachtungsverfahren zu unterziehen. 
Curricula für Lehramtsstudien sind im Rahmen des Begutachtungsverfahrens dem 
Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung zur 
Stellungnahme zuzuleiten. Die Curricula bedürfen der Genehmigung des 
Rektorats. 

(5) Curricula sind vor deren Erlassung sowie vor wesentlichen Änderungen 
durch das Hochschulkollegium einem Begutachtungsverfahren zu unterziehen. 
Curricula für Lehramtsstudien sind im Rahmen des Begutachtungsverfahrens dem 
Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung zur 
Stellungnahme zuzuleiten. 

(6) bis (13) … (6) bis (13) … 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen Lehrveranstaltungen und Prüfungen 

§ 42a. (1) Mindestens einmal im Studienjahr ist ein Verzeichnis der 
Lehrveranstaltungen zu veröffentlichen, welches Informationen über den Titel, die 
Art, die Zeit und den Ort der Abhaltung der Lehrveranstaltungen enthält. 

§ 42a. (1) Vor Beginn jedes Semesters ist ein elektronisches Verzeichnis der 
Lehrveranstaltungen zu veröffentlichen, welches Informationen über den Titel, die 
Art, die Form (gegebenenfalls inklusive Angabe des Ortes der Abhaltung) und die 
Termine der Lehrveranstaltungen enthält. Dieses ist laufend zu aktualisieren. 

(2) Die Leiterinnen und Leiter der Lehrveranstaltungen haben vor Beginn 
jedes Semesters die Studierenden in geeigneter Weise über die Ziele, die Inhalte 
und die Methoden ihrer Lehrveranstaltungen sowie über die Inhalte, die Methoden 
und die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der 
Lehrveranstaltungsprüfungen zu informieren. 

(2) Die Leiterinnen und Leiter der Lehrveranstaltungen haben vor Beginn 
jedes Semesters die Studierenden in geeigneter Weise über die Ziele, die Form, die 
Inhalte, die Termine und die Methoden ihrer Lehrveranstaltungen sowie über die 
Inhalte, die Form, die Methoden, die Termine, die Beurteilungskriterien und die 
Beurteilungsmaßstäbe der Prüfungen zu informieren. 

(3) Lehrveranstaltungen können unter Einbeziehung von 
Fernstudienelementen und elektronischen Lernumgebungen angeboten werden. 
Dabei sind geeignete Lernmaterialien bereitzustellen. Die Studierenden sind vor 

(3) Für Prüfungen, die in Form eines einzigen Prüfungsvorganges 
durchgeführt werden, sind Prüfungstermine jedenfalls zwei Mal in jedem Semester 
anzusetzen, wobei die Studierenden vor Beginn jedes Semesters über die Inhalte, 
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Beginn der Lehrveranstaltung über das Konzept der Lehrveranstaltung, sowie über 
die Inhalte, die Methoden und die Beurteilungskriterien und die 
Beurteilungsmaßstäbe der Lehrveranstaltungsprüfungen zu informieren. 

die Form, die Methoden, die Termine, die Beurteilungskriterien und die 
Beurteilungsmaßstäbe der Prüfungen zu informieren sind. 

(4) Für Prüfungen, die in Form eines einzigen Prüfungsvorganges 
durchgeführt werden, sind Prüfungstermine jedenfalls für den Anfang, für die Mitte 
und für das Ende jeden Semesters anzusetzen. 

(4) Sollte sich die gemäß Abs. 2 und 3 bekannt gegebene Form der 
Lehrveranstaltung oder der Prüfung während des Semesters aus zwingenden 
Gründen, welche vom Rektorat festzustellen sind, ändern, kann sich die oder der 
Studierende von der betreffenden Lehrveranstaltung oder Prüfung abmelden, ohne 
dass eine Anrechnung auf die Gesamtzahl der zulässigen Prüfungsantritte erfolgt. 

 (5) Nähere Bestimmungen hinsichtlich Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
gemäß Abs. 1 bis 4 können in der Satzung zu festgelegt werden. 

 (6) Die Pädagogische Hochschule hat den Prüfungsbetrieb so zu gestalten, 
dass eine Beurteilung von Prüfungen, die im Sommersemester absolviert wurden, 
bis längstens 31. Oktober erfolgt. 

 (7) In den pädagogisch-praktischen Studien ist ein aufbauender 
Kompetenzerwerb vorzusehen, bei dem die Eigenverantwortlichkeit sowie die 
Selbständigkeit durch Studierende im Unterricht steigernd erhöht wird und 
schließlich ein gänzlich eigenverantwortlicher Unterricht durch Studierende zu 
erfolgen hat. Die Praktika der pädagogisch-praktischen Studien sind zum 
überwiegenden Teil im Rahmen des Unterrichts an Schulen durchzuführen, wobei 
nach Verfügbarkeit und Schwerpunkt die Absolvierung an verschiedenen 
Schularten desselben Altersbereichs zu ermöglichen ist. 

 Sondervorschrift für die Durchführung von Prüfungen auf elektronischem 
Weg 

 § 42b. Bei Prüfungen auf elektronischem Weg ist eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Prüfung zu gewährleisten, wobei folgende Mindesterfordernisse 
einzuhalten sind: 

  1. Vor Beginn der Prüfung hat eine Überprüfung der Identität der oder des 
Studierenden stattzufinden. 

  2. Zur Gewährleistung der eigenständigen Erbringung der Prüfungsleistung 
durch die Studierende oder den Studierenden sind technische oder 
organisatorische Maßnahmen vorzusehen. 

  3. Über die Prüfung ist ein Prüfungsprotokoll zu führen, in das auf Verlangen 
der oder des Studierenden auf elektronischem Weg Einsicht zu gewähren 
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ist. Davon ausgenommen sind Multiple Choice-Fragen einschließlich der 
jeweiligen Antwortmöglichkeiten. 

  4. Bei der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel ist die Prüfung abzubrechen 
und diese ist auf die zulässige Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen. 

  5. Bei technischen Problemen, die ohne Verschulden der oder des 
Studierenden auftreten, ist die Prüfung abzubrechen und diese ist nicht auf 
die zulässige Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen. 

 Näheres ist in der Satzung zu regeln. 

§ 43a. (1) … § 43a. (1) … 

(2) Die Studierenden sind berechtigt, negativ beurteilte Prüfungen dreimal zu 
wiederholen. Auf die Zahl der zulässigen Prüfungsantritte sind alle Antritte für 
dieselbe Prüfung an derselben Pädagogischen Hochschule und bei gemeinsam 
eingerichteten Studien an allen beteiligten Bildungseinrichtungen anzurechnen. In 
der Satzung ist festzulegen, ob und wie viele weitere Prüfungswiederholungen 
zulässig sind. 

(2) Die Studierenden sind berechtigt, negativ beurteilte Prüfungen dreimal zu 
wiederholen. Auf die Zahl der zulässigen Prüfungsantritte sind alle Antritte für 
dieselbe Prüfung an derselben Pädagogischen Hochschule und bei gemeinsam 
eingerichteten Studien an allen beteiligten Bildungseinrichtungen anzurechnen. In 
der Satzung ist festzulegen, ob und wie viele weitere Prüfungswiederholungen 
zulässig sind. Bei negativer Beurteilung der letzten Prüfungswiederholung der 
letzten Prüfung des Studiums sind die Studierenden berechtigt, diese ein weiteres 
Mal zu wiederholen.  

(3) … (3) … 

(4) Die Studierenden sind berechtigt, im Curriculum gekennzeichnete 
Praktika im Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien bei negativer 
Beurteilung einmal zu wiederholen. Bei wiederholter negativer Beurteilung kann 
zur Vermeidung von besonderen Härtefällen eine zweite Wiederholung vorgesehen 
werden, wenn die negative Beurteilung der Wiederholung auf besondere, nicht 
durch die Studierende oder den Studierenden verschuldete Umstände 
zurückzuführen ist. 

(4) Die Studierenden sind berechtigt, im Curriculum gekennzeichnete 
Praktika im Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien bei negativer 
Beurteilung einmal zu wiederholen. Die oder der Studierende ist berechtigt, im 
Curriculum gekennzeichnete Praktika im Rahmen der pädagogisch-praktischen 
Studien ein weiteres Mal zu wiederholen, wenn die negative Beurteilung der 
Wiederholung darauf zurückzuführen ist, dass die oder der Studierende ohne 
eigenes Verschulden dieses oder Teile davon versäumt hat. Es ist dahingehend 
beim für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ binnen zwei 
Wochen ab Beurteilung ein Antrag zu stellen und es sind die erforderlichen 
Nachweise beizubringen. 

(5) … (5) … 

§ 44. (1) Gegen die Beurteilung einer Prüfung ist kein Rechtsmittel zulässig. 
Wenn die Durchführung einer negativ beurteilten Prüfung einen schweren Mangel 
aufweist, hat das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ 
diese Prüfung auf Antrag der oder des Studierenden mit Bescheid aufzuheben. Die 
oder der Studierende hat den Antrag innerhalb von zwei Wochen ab der 

§ 44. (1) Gegen die Beurteilung einer Prüfung ist kein Rechtsmittel zulässig. 
Wenn die Durchführung einer negativ beurteilten Prüfung einen schweren Mangel 
aufweist, hat das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ 
diese Prüfung auf Antrag der oder des Studierenden bzw. einer Person, deren 
Zulassung gemäß § 59 Abs. 1 Z 3 erloschen ist, mit Bescheid aufzuheben. Die oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bekanntgabe der Beurteilung einzubringen und den schweren Mangel glaubhaft zu 
machen. Der Antritt zu der Prüfung, die aufgehoben wurde, ist nicht auf die 
zulässige Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen. 

der Studierende hat den Antrag innerhalb von drei Wochen ab der Bekanntgabe der 
Beurteilung einzubringen und den schweren Mangel glaubhaft zu machen. Der 
Antritt zu der Prüfung, die aufgehoben wurde, ist nicht auf die zulässige Zahl der 
Prüfungsantritte anzurechnen. 

(2) Mündliche Prüfungen sind öffentlich. Die Prüferin oder der Prüfer oder 
die oder der Vorsitzende einer Prüfungskommission ist berechtigt, den Zutritt 
erforderlichenfalls auf eine den räumlichen Verhältnissen entsprechende Anzahl 
von Personen zu beschränken. Bei kommissionellen mündlichen Prüfungen hat 
jedes Mitglied der Prüfungskommission während der gesamten Prüfungszeit 
anwesend zu sein. Das Ergebnis einer mündlichen Prüfung ist unmittelbar nach der 
Prüfung der oder dem Studierenden bekannt zu geben. Wurde die Prüfung negativ 
beurteilt, sind die Gründe dafür der oder dem Studierenden zu erläutern. 

(2) Mündliche Prüfungen sind öffentlich. Die Prüferin oder der Prüfer oder 
die oder der Vorsitzende einer Prüfungskommission ist berechtigt, den Zutritt 
erforderlichenfalls auf eine den räumlichen Verhältnissen entsprechende Anzahl 
von Personen bzw. bei Abhaltung in digitaler Form die Zuschaltung auf eine den 
technischen Verhältnissen entsprechende Anzahl von Personen zu beschränken. 
Bei kommissionellen mündlichen Prüfungen hat jedes Mitglied der 
Prüfungskommission während der gesamten Prüfung anwesend bzw. zugeschaltet 
zu sein. Das Ergebnis einer mündlichen Prüfung ist unmittelbar nach der Prüfung 
der oder dem Studierenden bekannt zu geben. Wurde die Prüfung negativ beurteilt, 
sind die Gründe dafür der oder dem Studierenden zu erläutern. 

(3) … (3) … 

(4) Die Prüferin oder der Prüfer oder die oder der Vorsitzende einer 
Prüfungskommission hat für den geordneten Ablauf der Prüfung zu sorgen und das 
Prüfungsprotokoll zu führen. In das Protokoll sind der Prüfungsgegenstand, der Ort 
bzw. die Form und der Beginn und das Ende der Prüfung, die Namen der Prüferin 
oder des Prüfers oder die Namen der Mitglieder der Prüfungskommission, der 
Name der oder des Studierenden, die gestellten Fragen, die erteilten Beurteilungen, 
die Gründe für die negative Beurteilung sowie allfällige besondere Vorkommnisse 
aufzunehmen. Die Gründe für die negative Beurteilung sind der oder dem 
Studierenden auf Antrag schriftlich mitzuteilen. Das Prüfungsprotokoll ist 
mindestens sechs Monate ab der Bekanntgabe der Beurteilung aufzubewahren. 

(4) Die Prüferin oder der Prüfer oder die oder der Vorsitzende einer 
Prüfungskommission hat für den geordneten Ablauf der Prüfung zu sorgen und das 
Prüfungsprotokoll zu führen. In das Protokoll sind der Prüfungsgegenstand, der Ort 
bzw. die Form und der Beginn und das Ende der Prüfung, die Namen der Prüferin 
oder des Prüfers oder die Namen der Mitglieder der Prüfungskommission, der 
Name der oder des Studierenden, die gestellten Fragen, die erteilten Beurteilungen, 
die Gründe für die negative Beurteilung sowie allfällige besondere Vorkommnisse 
aufzunehmen. Die Gründe für die negative Beurteilung sind der oder dem 
Studierenden auf Antrag schriftlich mitzuteilen. Das Prüfungsprotokoll ist 
mindestens sechs Monate ab der Bekanntgabe der Beurteilung aufzubewahren. 

(5) … (5) … 

§ 45. (1) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ 
hat die Beurteilung mit Bescheid für nichtig zu erklären, wenn 

§ 45. (1) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ 
hat die Beurteilung mit Bescheid für nichtig zu erklären, wenn 

 1. …  1. … 

 2. bei einer Prüfung oder einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit 
die Beurteilung, insbesondere durch die Verwendung unerlaubter 
Hilfsmittel, erschlichen wurde. 

 2. bei einer Prüfung oder einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit 
die Beurteilung, insbesondere durch ein Plagiat gemäß § 35 Z 34 oder 
durch Vortäuschen von wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Leistungen gemäß § 35 Z 35, erschlichen wurde. 

§ 46. (1) bis (5) … § 46. (1) bis (5) … 
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(6) Die Ausstellung von Zeugnissen mittels automationsunterstützter 
Datenverarbeitung ist zulässig. Wenn keine eigenhändige Fertigung erfolgt, ist eine 
Beglaubigung nur bei studienabschließenden Zeugnissen erforderlich. 

 

(7) und (8) … (7) und (8) … 

 Gesamtnote 

 § 46a. (1) Auf Antrag der Absolventin oder des Absolventen eines 
ordentlichen Studiums ist, sofern im Ausland eine Gesamtnote in Form eines 
Notendurchschnittes vorzuweisen ist, eine nach ECTS-Anrechnungspunkten 
gewichtete Gesamtnote zu berechnen und auf zwei Kommastellen gerundet 
darzustellen, wobei aufzurunden ist, wenn die Tausendstelstelle mindestens den 
Wert 5 hat. 

 (2) Abweichend von Abs. 1 ist die Gesamtnote gemäß Z 13 des 
Notenwechsels zwischen der Regierung der Republik Österreich und der 
Italienischen Republik über die gegenseitige Anerkennung akademischer Grade 
und Titel samt Anlage, BGBl. III Nr. 45/2001, sowie gemäß Z 12 des Abkommens 
zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der 
Italienischen Republik über die gegenseitige Anerkennung akademischer Grade 
und Titel, BGBl. III Nr. 177/2008, zu ermitteln, indem 

  1. die Noten aller für das betreffende Studium vorgeschriebenen 
Prüfungsfächer und gegebenenfalls Bachelorarbeiten sowie die Note der 
Diplomarbeit bzw. der Masterarbeit addiert werden, 

  2. der gemäß Z 1 errechnete Wert durch die Anzahl der Prüfungsfächer, im 
Fall eines Diplom- oder Masterstudiums vermehrt um die Zahl 1, dividiert 
wird sowie 

  3. das Ergebnis der Division auf zwei Kommastellen gerundet wird, wobei 
aufzurunden ist, wenn die Tausendstelstelle mindestens den Wert 5 hat. 

Zulassungsfristen Zulassungsfristen 

§ 51. (1) Das Rektorat hat nach Anhörung des Hochschulkollegiums für die 
Zulassung für jedes Semester die allgemeine Zulassungsfrist festzulegen. Dies ist 
der Zeitraum, in dem Anträge auf Zulassung einzubringen sind und Studierende 
den Studienbeitrag zu entrichten haben. Die allgemeine Zulassungsfrist hat für das 
Wintersemester mindestens acht Wochen zu betragen und endet am 5. September, 
für das Sommersemester mindestens vier Wochen zu betragen und endet am 
5. Februar, wobei abweichende allgemeine Zulassungsfristen festgelegt werden 

§ 51. (1) Das Rektorat hat nach Anhörung des Hochschulkollegiums für jedes 
Semester die allgemeine Zulassungsfrist festzulegen. Dies ist der Zeitraum, in dem 
die Studierenden ihre Anträge auf Zulassung zum Studium einzubringen und bei 
Bestehen einer Studienbeitragspflicht den Studienbeitrag zu entrichten haben. Die 
allgemeine Zulassungsfrist hat für das Wintersemester mindestens acht Wochen 
und für das Sommersemester mindestens vier Wochen zu betragen. Für 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
können. In der Satzung können abweichende Regelungen festgelegt werden, die 
die Zulassung zu Masterstudien auch außerhalb der allgemeinen Zulassungsfrist 
und der Nachfrist vorsehen, wenn die Zulassung aufgrund eines Bachelorstudiums 
erfolgt, das an der jeweiligen Pädagogischen Hochschule oder bei gemeinsam 
eingerichteten Studien an einer der beteiligten Bildungseinrichtungen 
abgeschlossen wurde. 

Zulassungen zu Bachelorstudien endet die allgemeine Zulassungsfrist im 
Wintersemester am 5. September und im Sommersemester am 5. Februar. 

(2) Mit Ablauf der allgemeinen Zulassungsfrist beginnt die Nachfrist, die im 
Wintersemester am 30. November, im Sommersemester am 30. April endet. 
Innerhalb der Nachfrist sind die Zulassung und die Meldung der Fortsetzung des 
Studiums zulässig, für Studierende gemäß § 69 Abs. 1 dann, wenn der erhöhte 
Studienbeitrag einbezahlt wird. Die Zulassung zu einem Bachelorstudium darf 
innerhalb der Nachfrist nur in Ausnahmefällen erfolgen. Ausnahmefälle sind 
insbesondere: 

 

 1. Nichtbestehen eines Aufnahme- oder Zulassungsverfahrens oder der 
Studieneingangs- und Orientierungsphase in einem anderen Studium, 
sofern das Ergebnis für das Wintersemester erst nach dem 31. August, für 
das Sommersemester erst nach dem 31. Jänner vorliegt; 

 

 2. Erlangung der allgemeinen Universitätsreife für das Wintersemester erst 
nach dem 31. August, für das Sommersemester erst nach dem 31. Jänner; 

 

 3. bei Zivildienern, Präsenzdienern und Ausbildungsdienst Leistenden und 
bei Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres, sofern zum 31. August 
oder 31. Jänner der Dienst geleistet wurde oder eine Einberufung bestand 
und der Dienst später nicht angetreten oder vor Ende der Nachfrist 
abgebrochen oder unterbrochen wurde; 

 

 4. Personen, die glaubhaft machen, dass sie innerhalb der gesamten 
allgemeinen Zulassungsfrist durch ein unvorhergesehenes oder 
unabwendbares Ereignis verhindert waren, die Frist einzuhalten, und die 
kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft; 

 

 5. Personen, die nachweislich auf Grund von Berufstätigkeit oder Praktika 
daran gehindert waren, innerhalb der gesamten allgemeinen 
Zulassungsfrist einen Antrag zu stellen; 

 

 6. Personen, die nachweislich auf Grund eines Auslandsaufenthaltes aus 
zwingenden Gründen daran gehindert waren, innerhalb der gesamten 
allgemeinen Zulassungsfrist einen Antrag zu stellen. 

 

Weitere Gründe können in der Satzung festgelegt werden.  
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(3) Das Rektorat ist berechtigt, (2) Das Rektorat nach Anhörung des Hochschulkollegiums ist berechtigt, 

 1. für Hochschullehrgänge,  1. für Hochschullehrgänge, 

 2. für facheinschlägige Studien ergänzende Bachelorstudien für das Lehramt 
Sekundarstufe (Berufsbildung) und 

 2. für facheinschlägige Studien ergänzende Bachelorstudien für das Lehramt 
Sekundarstufe (Berufsbildung), 

 3. unter Berücksichtigung der Dauer und des Durchführungszeitraumes für 
die Zulassung zu ordentlichen Studien im Rahmen transnationaler EU-, 
staatlicher oder universitärer Mobilitätsprogramme, einschließlich 
gemeinsamer Studienprogramme, 

 3. unter Berücksichtigung der Dauer und des Durchführungszeitraumes für 
die Zulassung zu ordentlichen Studien im Rahmen transnationaler EU-, 
staatlicher oder universitärer Mobilitätsprogramme, einschließlich 
gemeinsamer Studienprogramme, und 

  4. für Masterstudien, wenn die Zulassung aufgrund eines Bachelorstudiums 
erfolgt, das an der jeweiligen Pädagogischen Hochschule oder bei 
gemeinsam eingerichteten Studien an einer der beteiligten 
Bildungseinrichtungen abgeschlossen wurde, 

eine abweichende Regelung für die allgemeine Zulassungsfrist zu treffen. eine abweichende Regelung für die allgemeine Zulassungsfrist zu treffen. 

 (3) Die Zulassung zu einem Bachelorstudium darf in den folgenden 
Ausnahmefällen im Wintersemester bis längstens 31. Oktober und im 
Sommersemester bis längstens 31. März erfolgen: 

  1. Nichtbestehen eines Aufnahme- oder Zulassungsverfahrens oder der 
Studieneingangs- und Orientierungsphase in einem anderen Studium, 
sofern das Ergebnis für das Wintersemester erst nach dem 31. August, für 
das Sommersemester erst nach dem 31. Jänner vorliegt; 

  2. Erlangung der allgemeinen Universitätsreife für das Wintersemester erst 
nach dem 31. August, für das Sommersemester erst nach dem 31. Jänner; 

  3. nicht rechtzeitige Ausstellung einer Aufenthaltsberechtigung für 
Studierende gemäß § 64 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), 
BGBl. I Nr. 100/2005, sofern diese daran kein Verschulden trifft. 

 Weitere Ausnahmefälle können in der Satzung festgelegt werden. 

§ 52. (1) bis (5) … § 52. (1) bis (5) … 

(6) Nach dem Erlöschen der Zulassung wegen der negativen Beurteilung bei 
der letzten zulässigen Wiederholung einer Prüfung (§ 59 Abs. 1 Z 3) ist die 
neuerliche Zulassung an der Pädagogischen Hochschule oder bei gemeinsam 
eingerichteten Studien an den beteiligten Bildungseinrichtungen, für jene Studien, 
bei denen die Absolvierung derselben Prüfung verpflichtend vorgesehen ist, nicht 
zulässig. Beim Lehramtsstudium Sekundarstufe (Allgemeinbildung) ist davon 

(6) Nach dem Erlöschen der Zulassung wegen der negativen Beurteilung bei 
der letzten zulässigen Wiederholung einer Prüfung (§ 59 Abs. 1 Z 3) ist die 
neuerliche Zulassung an der Pädagogischen Hochschule oder bei gemeinsam 
eingerichteten Studien an den beteiligten Bildungseinrichtungen, für jene Studien, 
bei denen die Absolvierung derselben Prüfung verpflichtend vorgesehen ist, nicht 
zulässig. Beim Lehramtsstudium Sekundarstufe (Allgemeinbildung) ist davon 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
abweichend eine neuerliche Zulassung zum Studium ausschließlich für jene 
Unterrichtsfächer oder Spezialisierungen zulässig, bei denen die Absolvierung 
derselben Prüfung nicht verpflichtend vorgesehen ist. Erlischt bei einem 
Lehramtsstudium die Zulassung aufgrund des § 59 Abs. 1 Z 7, ist eine neuerliche 
Zulassung zu einem Lehramtsstudium an der Pädagogischen Hochschule oder bei 
gemeinsam eingerichteten Studien an den beteiligten Bildungseinrichtungen nicht 
zulässig. Erlischt bei einem Studium die Zulassung aufgrund des § 59 Abs. 1 Z 8, 
ist eine neuerliche Zulassung zu einem Studium an derselben Pädagogischen 
Hochschule oder bei gemeinsam eingerichteten Studien an denselben beteiligten 
Bildungseinrichtungen frühestens im drittfolgenden Semester nach dem Erlöschen 
der Zulassung zulässig. 

abweichend eine neuerliche Zulassung zum Studium ausschließlich für jene 
Unterrichtsfächer oder Spezialisierungen zulässig, bei denen die Absolvierung 
derselben Prüfung nicht verpflichtend vorgesehen ist. Erlischt bei einem 
Lehramtsstudium die Zulassung aufgrund des § 59 Abs. 1 Z 7, ist eine neuerliche 
Zulassung zu einem Lehramtsstudium nicht zulässig. Erlischt bei einem Studium 
die Zulassung aufgrund des § 59 Abs. 1 Z 8, ist eine neuerliche Zulassung zu einem 
Studium nur möglich, wenn eine Gefährdung nicht mehr festgestellt werden kann. 
Erlischt bei einem Studium die Zulassung aufgrund des § 59 Abs. 1 Z 2a, ist eine 
neuerliche Zulassung zu diesem Studium an derselben Universität oder bei 
gemeinsam eingerichteten Studien an denselben beteiligten Bildungseinrichtungen 
erst nach Ablauf von zehn Studienjahren zulässig. 

(7) Die gleichzeitige Zulassung für dasselbe Studium an mehr als einer 
Pädagogischen Hochschule oder Universität in Österreich ist unzulässig. Weitere 
Zulassungen für dasselbe Studium an anderen Pädagogischen Hochschulen oder 
Universitäten leiden im Sinne des § 68 Abs. 4 Z 4 AVG an einem mit Nichtigkeit 
bedrohten Fehler und sind vom Rektorat von Amts wegen für nichtig zu erklären. 
Beim Lehramtsstudium Sekundarstufe (Allgemeinbildung) liegt dasselbe Studium 
vor, wenn ein Unterrichtsfach oder eine Spezialisierung ident ist. 

(7) Die gleichzeitige Zulassung zu einem fachgleichen Studium an mehr als 
einer Pädagogischen Hochschule und bzw. oder einer Universität in Österreich ist 
unzulässig. Weitere Zulassungen für ein fachgleiches Studium an einer anderen 
Pädagogischen Hochschule und bzw. oder Universität leiden im Sinne des § 68 
Abs. 4 Z 4 AVG an einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler und sind vom Rektorat 
von Amts wegen für nichtig zu erklären. Beim Lehramtsstudium Sekundarstufe 
(Allgemeinbildung) liegt ein fachgleiches Studium vor, wenn ein Unterrichtsfach 
oder eine Spezialisierung ident ist. 

(8) bis (9) … (8) bis (9) … 

§ 52a. (1) Die Zulassung zu einem Masterstudium setzt den Abschluss eines 
fachlich in Frage kommenden Bachelorstudiums oder eines fachlich in Frage 
kommenden Fachhochschul-Bachelorstudienganges oder eines anderen 
gleichwertigen Studiums an einer anerkannten inländischen oder ausländischen 
postsekundären Bildungseinrichtung voraus. Wenn die Gleichwertigkeit 
grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne Ergänzungen auf die volle 
Gleichwertigkeit fehlen, ist das Rektorat berechtigt, die Feststellung der 
Gleichwertigkeit mit der Auflage von Prüfungen zu verbinden, die während des 
jeweiligen Masterstudiums abzulegen sind. Das Rektorat kann festlegen, welche 
dieser Prüfungen Voraussetzung für die Ablegung von im Curriculum des 
Masterstudiums vorgesehenen Prüfungen sind. 

§ 52a. (1) Die Zulassung zu einem Masterstudium setzt den Abschluss eines 
fachverwandten Bachelorstudiums, eines anderen fachverwandten Studiums 
mindestens desselben hochschulischen Bildungsniveaus an einer anerkannten 
inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung oder ein im 
Curriculum des Masterstudiums definiertes Studium voraus. Zum Ausgleich 
wesentlicher fachlicher Unterschiede können Ergänzungsprüfungen 
vorgeschrieben werden, die während des Masterstudiums abzulegen sind. Das 
Rektorat kann festlegen, welche dieser Ergänzungsprüfungen Voraussetzung für 
die Ablegung von im Curriculum des Masterstudiums vorgesehenen Prüfungen 
sind. Bereits erbrachte Leistungen sind gemäß § 56 zu berücksichtigen. 

(2) Die Zulassung zu einem Masterstudium für ein Lehramt gemäß § 38 
Abs. 1 setzt abweichend von Abs. 1 und § 52 Abs. 2 den Abschluss eines 
einschlägigen Bachelorstudiums gemäß § 38 Abs. 1 oder eines gleichwertigen 
ausländischen Studiums voraus. Bei einer Zulassung zu einem Masterstudium für 

(2) Abweichend von Abs. 1 setzt die Zulassung zu einem Masterstudium für 
ein Lehramt gemäß § 38 Abs. 1 zusätzlich zu § 52 Abs. 2 den Abschluss eines 
facheinschlägigen Bachelorstudiums gemäß § 38 Abs. 1 oder eines fachgleichen 
ausländischen Studiums voraus. Bei einer Zulassung zu einem Masterstudium für 
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das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) können auch Unterrichtsfächer 
oder Spezialisierungen gewählt werden, die in Form von Erweiterungsstudien 
ergänzend zum Bachelorstudium Lehramt absolviert worden sind. 

das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) können auch Unterrichtsfächer 
oder Spezialisierungen gewählt werden, die in Form von Erweiterungsstudien 
ergänzend zum Bachelorstudium Lehramt absolviert worden sind. Abs. 1 zweiter, 
dritter und vierter Satz ist anwendbar. 

 (2a) In der Satzung kann vorgesehen werden, dass Studierende eines 
Bachelorstudiums gemäß § 38 Abs. 1 unter den in der Satzung festgelegten 
Voraussetzungen bestimmte Lehrveranstaltungen aus dem Curriculum des 
facheinschlägigen Masterstudiums an derselben Pädagogischen Hochschule bereits 
vor der Zulassung zum diesem Masterstudium absolvieren dürfen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

§ 52b. (1) Die allgemeine Universitätsreife ist durch eine der folgenden 
Urkunden nachzuweisen: 

§ 52b. (1) Die allgemeine Universitätsreife ist durch eine der folgenden 
Urkunden nachzuweisen: 

 1. ein österreichisches Reifeprüfungszeugnis (einschließlich eines 
Zeugnisses über die Berufsreifeprüfung) oder ein österreichisches Reife- 
und Diplomprüfungszeugnis oder ein nach schulrechtlichen Vorschriften 
nostrifiziertes Reifeprüfungszeugnis, 

 1. ein österreichisches Reifeprüfungszeugnis einschließlich eines Zeugnisses 
über die Berufsreifeprüfung bzw. Reife- und Diplomprüfungszeugnis, 
sowie diesen durch völkerrechtliche Vereinbarung gleichwertige 
Zeugnisse, 

 2. ein anderes österreichisches Zeugnis über die Zuerkennung der 
Studienberechtigung für eine bestimmte Studienrichtungsgruppe (§ 52c 
Abs. 2) an einer Pädagogischen Hochschule, Universität oder 
Fachhochschule, 

 2. ein österreichisches Zeugnis über die Zuerkennung der 
Studienberechtigung für eine bestimmte Studienrichtungsgruppe an einer 
Pädagogischen Hochschule, Universität oder Fachhochschule, 

 3. ein ausländisches Zeugnis, das einem österreichischen Zeugnis gemäß Z 1 
auf Grund einer völkerrechtlichen Vereinbarung oder auf Grund der 
Entscheidung des Rektorats im Einzelfall gleichwertig ist, 

 

 4. eine Urkunde über den Abschluss eines mindestens dreijährigen Studiums 
an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung, 

 3. eine Urkunde über den Abschluss eines mindestens dreijährigen Studiums 
(auf Vollzeitbasis oder 180 ECTS-Anrechnungspunkte) an einer 
anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung, 

 5. ein nach den Bestimmungen der „International Baccalaureate 
Organization“ erworbenes „IB Diploma“, 

 4. ein „IB Diploma“ nach den Bestimmungen der „International 
Baccalaureate Organization“ oder 

 6. ein Europäisches Abiturzeugnis gemäß Art. 5 Abs. 2 der Vereinbarung 
über die Satzung der Europäischen Schulen, BGBl. III Nr. 173/2005. 

 5. ein Europäisches Abiturzeugnis gemäß Art. 5 Abs. 2 der Vereinbarung 
über die Satzung der Europäischen Schulen, BGBl. III Nr. 173/2005. 

(2) Ist die Gleichwertigkeit ausländischer Zeugnisse im Hinblick auf die 
Inhalte und die Anforderungen einer österreichischen Reifeprüfung nicht gegeben, 
so sind vom Rektorat die Ergänzungsprüfungen vorzuschreiben, die für die 

(2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung hat durch Verordnung Personengruppen festzulegen, deren 
Reifezeugnis auf Grund deren besonderer persönlicher Nahebeziehungen zu 
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Herstellung der Gleichwertigkeit mit einer inländischen Reifeprüfung erforderlich 
und vor der Zulassung abzulegen sind. 

Österreich oder deren Tätigkeit im Auftrag der Republik Österreich als in 
Österreich ausgestellt gilt (Personengruppenverordnung). 

 (2a) Die allgemeine Universitätsreife kann darüber hinaus durch eine 
ausländische Qualifikation nachgewiesen werden, wenn inhaltlich kein 
wesentlicher Unterschied zur allgemeinen Universitätsreife gemäß Abs. 1 Z 1 
besteht. Ein wesentlicher Unterschied besteht nicht, wenn 

 1. die Qualifikation im Ausstellungsstaat Zugang zu allen Sektoren von 
Hochschulen vermittelt, 

 2. die Dauer der Schulzeit mindestens zwölf Jahre beträgt und 

 3. allgemeinbildende Ausbildungsinhalte überwiegen, was durch die 
Absolvierung von sechs allgemeinbildenden Unterrichtsfächern (zwei 
Sprachen, Mathematik, ein naturwissenschaftliches, ein 
geisteswissenschaftliches sowie ein weiteres allgemeinbildendes 
Unterrichtsfach) in der Sekundarstufe II nachgewiesen wird. 

 Fehlen Ausbildungsinhalte gemäß Z 2, kann das Rektorat bis zu vier 
Ergänzungsprüfungen vorschreiben, die vor der Zulassung abzulegen sind. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

§ 52d. (1) Zusätzlich zur allgemeinen Universitätsreife sind die 
Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung gemäß den §§ 41 und 69 SchOG sowie § 13 
Abs. 2 des Land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetzes, BGBl. 
Nr. 175/1966, nachzuweisen oder als Ergänzungsprüfung abzulegen (besondere 
Universitätsreife). 

§ 52d. Zusätzlich zur allgemeinen Universitätsreife sind die Zusatzprüfungen 
zur Reifeprüfung gemäß den §§ 41 und 69 SchOG sowie § 13 Abs. 2 des Land- 
und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetzes, BGBl. Nr. 175/1966, 
nachzuweisen oder als Ergänzungsprüfung abzulegen (besondere 
Universitätsreife). 

(2) Studienwerberinnen und Studienwerber mit einer anderen 
Staatsangehörigkeit als der eines EU- oder EWR-Staates und Studienwerberinnen 
und Studienwerber, denen Österreich nicht auf Grund eines völkerrechtlichen 
Vertrages dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat wie 
österreichischen Staatsangehörigen, haben die Erfüllung der studienspezifischen 
Zulassungsvoraussetzungen einschließlich des Rechts zur unmittelbaren Zulassung 
zum Studium nachzuweisen, die im Ausstellungsstaat der Urkunde, mit der die 
allgemeine Universitätsreife nachgewiesen wird, bestehen. Der Nachweis eines 
Studienplatzes ist nicht zu fordern. Ist das in Österreich angestrebte Studium im 
Ausstellungsstaat der Urkunde nicht eingerichtet, sind die studienspezifischen 
Zulassungsvoraussetzungen in Bezug auf ein im Ausstellungsstaat der Urkunde 
eingerichtetes, mit dem in Österreich angestrebten Studium fachlich am nächsten 
verwandtes Studium zu erfüllen. 
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(3) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung hat durch Verordnung Personengruppen festzulegen, deren 
Reifezeugnis auf Grund deren besonderer persönlicher Nahebeziehungen zu 
Österreich oder deren Tätigkeit im Auftrag der Republik Österreich für die 
Ermittlung des Vorliegens der besonderen Universitätsreife als in Österreich 
ausgestellt gilt (Personengruppenverordnung). Diese Personen haben keinen 
Nachweis gemäß Abs. 2 vorzulegen. 

 

§ 52h. (1) Der Studienwerberin oder dem Studienwerber ist Einsicht in die 
Beurteilungsunterlagen und in die Auswertungsprotokolle von Aufnahmeverfahren 
zu gewähren, wenn sie oder er dies innerhalb von drei Monaten ab Bekanntgabe 
des Ergebnisses verlangt. Die Beurteilungsunterlagen umfassen auch die bei dem 
betreffenden Verfahren gestellten Fragen. Im Rahmen der Einsichtnahme ist 
sicherzustellen, dass auch eine individuelle Rückmeldung zur Beurteilung gegeben 
werden kann. Die oder der Studierende ist berechtigt, diese Beurteilungsunterlagen 
zu vervielfältigen. Vom Recht auf Einsichtnahme und auf Vervielfältigung sind 
Fragen betreffend die persönliche Eignung ausgenommen. Vom Recht auf 
Vervielfältigung sind ebenso Multiple-Choice-Fragen einschließlich der jeweiligen 
Antwortmöglichkeiten ausgenommen. 

§ 52h. (1) Der Studienwerberin oder dem Studienwerber ist Einsicht in die 
Beurteilungsunterlagen und in die Auswertungsprotokolle von Aufnahmeverfahren 
zu gewähren, wenn sie oder er dies innerhalb von drei Monaten ab Bekanntgabe 
des Ergebnisses verlangt. Die Beurteilungsunterlagen umfassen auch die bei dem 
betreffenden Verfahren gestellten Fragen. Im Rahmen der Einsichtnahme ist 
sicherzustellen, dass auch eine individuelle Rückmeldung zur Beurteilung gegeben 
werden kann. Die Studienwerberin oder der Studienwerber ist berechtigt, diese 
Beurteilungsunterlagen zu vervielfältigen. Vom Recht auf Einsichtnahme und auf 
Vervielfältigung sind Fragen betreffend die persönliche Eignung ausgenommen. 
Vom Recht auf Vervielfältigung sind ebenso Multiple-Choice-Fragen 
einschließlich der jeweiligen Antwortmöglichkeiten ausgenommen. 

(2) … (2) … 

§ 55. (1) Die Studierenden sind verpflichtet, innerhalb der allgemeinen 
Zulassungsfrist oder der Nachfrist jedes Semesters der Pädagogischen Hochschule, 
an der eine Zulassung zum Studium besteht, die Fortsetzung des Studiums zu 
melden. 

§ 55. (1) Das Rektorat hat nach Anhörung des Hochschulkollegiums für jedes 
Semester die Frist für die Meldung der Fortsetzung des Studiums festzulegen. Dies 
ist der Zeitraum, in dem die Studierenden der Pädagogischen Hochschule, an der 
eine Zulassung zum Studium besteht, mit Ausnahme des ersten Semesters, die 
Meldung der Fortsetzung ihres Studiums vorzunehmen und bei Bestehen einer 
Studienbeitragspflicht den Studienbeitrag zu entrichten haben. Die Frist zur 
Meldung der Fortsetzung hat für das Wintersemester mindestens acht Wochen und 
für das Sommersemester mindestens vier Wochen zu betragen. Die Frist für das 
Wintersemester endet spätestens am 31. Oktober und für das Sommersemester 
spätestens am 31. März. 

(2) ... (2) … 

(3) Die Wirkung der Meldung der Fortsetzung des Studiums für ein Semester 
erstreckt sich bis zum Ende der Nachfrist des unmittelbar darauf folgenden 
Semesters, sofern die Zulassung zum Studium noch nicht erloschen ist. 

(3) Die Wirkung der Meldung der Fortsetzung des Studiums für das 
Wintersemester erstreckt sich bis zum 31. März des unmittelbar darauffolgenden 
Sommersemesters und die Wirkung der Meldung der Fortsetzung des Studiums für 
das Sommersemester erstreckt sich bis zum 31. Oktober des unmittelbar 
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darauffolgenden Wintersemesters, in beiden Fällen sofern die Zulassung zum 
Studium noch nicht erloschen ist. 

(4) … (4) … 

Anerkennung von Prüfungen Anerkennung von Prüfungen, anderen Studienleistungen, Tätigkeiten und 
Qualifikationen 

§ 56. (1) Auf Antrag der oder des ordentlichen Studierenden sind positiv 
beurteilte Prüfungen, soweit sie den im Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen 
gleichwertig sind, vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen 
Organ bescheidmäßig anzuerkennen, wenn sie 

§ 56. (1) Positiv beurteilte Prüfungen und andere Studienleistungen sind bis 
zu dem in Abs. 5 Z 6 festgelegten Höchstausmaß anzuerkennen, wenn 

 1. an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung, 

 1. keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der erworbenen 
Kompetenzen (Lernergebnisse) bestehen und sie 

 2. in Studien an einer anerkannten inländischen Bildungseinrichtung, deren 
Zugang die allgemeine Universitätsreife erfordert, 

 2. an einer der folgenden Bildungseinrichtungen abgelegt wurden: 

 a. anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung gemäß § 35 Z 1; 

 b. berufsbildenden höheren Schule in den für die künftige Berufstätigkeit 
erforderlichen Fächern; 

 c. allgemeinbildenden höheren Schule unter besonderer Berücksichtigung 
der musischen oder der sportlichen Ausbildung in künstlerischen und 
künstlerisch-wissenschaftlichen sowie in sportlichen und sportlich-
wissenschaftlichen Fächern. 

 3. an einer berufsbildenden höheren Schule in den für die künftige 
Berufstätigkeit erforderlichen Fächern, 

 

 4. an einer Höheren Anstalt für Lehrer- und Erzieherbildung in den für die 
künftige Berufstätigkeit erforderlichen Fächern, 

 

 5. an allgemein bildenden höheren Schulen unter besonderer 
Berücksichtigung der musischen oder der sportlichen Ausbildung in 
künstlerischen und künstlerisch-wissenschaftlichen sowie in sportlichen 
und sportlich-wissenschaftlichen Fächern oder 

 

 6. an österreichischen Konservatorien mit Öffentlichkeitsrecht  

abgelegt wurden. Die an einer inländischen postsekundären Bildungseinrichtung 
oder an einer anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung eines EU- oder 
EWR-Staates für ein Fach abgelegten Prüfungen sind für das gleiche Fach im 
weiteren Studium desselben Studiums an einer anderen inländischen Universität 
jedenfalls anzuerkennen, wenn die ECTS-Anrechnungspunkte gleich sind oder nur 

Einer oder einem Studierenden eines Hochschullehrgangs sind darüber hinaus 
positiv absolvierte Prüfungen an einer mittleren Schule in den für die künftige 
Berufstätigkeit erforderlichen Fächern anzuerkennen, wenn keine wesentlichen 
Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen (Lernergebnisse) 
bestehen. 
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geringfügig abweichen. Solche Anerkennungen können im Curriculum generell 
festgelegt werden. 

(2) Die Anerkennung von Prüfungen, die entgegen der Bestimmungen des 
§ 52 Abs. 7 und 8 an einer anderen Pädagogischen Hochschule oder Universität 
abgelegt wurden, ist ausgeschlossen. 

(2) Ein wesentlicher Unterschied gemäß Abs. 1 Z 1 besteht nicht, wenn es sich 

 1. um Prüfungen aus den Kernfächern dieses Studiums oder 

 2. um Prüfungen aus anderen Fächern handelt, die im betreffenden 
Curriculum jener Universität vorgesehen sind, an der die Anerkennung 
erfolgt. 

(3) Die wissenschaftliche Tätigkeit in Betrieben oder 
Forschungseinrichtungen außerhalb der Pädagogischen Hochschule und bei 
gemeinsam eingerichteten Studien außerhalb der beteiligten 
Bildungseinrichtungen, die eine wissenschaftliche Berufsvorbildung vermitteln 
können, ist entsprechend der Art der Forschungstätigkeit und der 
Forschungsprojekte der betreffenden Einrichtung sowie nach Art und Umfang der 
Mitwirkung oder Tätigkeit der oder des Studierenden nach Maßgabe der 
Gleichwertigkeit auf Antrag der oder des ordentlichen Studierenden 
bescheidmäßig als Prüfung anzuerkennen. 

(3) Folgende wissenschaftliche, künstlerische und berufliche Tätigkeiten sind 
anzuerkennen, wenn keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der erworbenen 
Kompetenzen (Lernergebnisse) bestehen: 

 1. wissenschaftliche Tätigkeiten oder wissenschafts- oder 
ausbildungsbezogene Praktika in Betrieben oder Forschungseinrichtungen 
außerhalb der Pädagogischen Hochschule und bei gemeinsam 
eingerichteten Studien außerhalb der beteiligten Bildungseinrichtungen, 
die eine wissenschaftliche Berufsvorbildung vermitteln können; 

 2. künstlerische Tätigkeiten und kunstbezogene Praktika in Organisationen 
und Unternehmen außerhalb der Pädagogischen Hochschule und bei 
gemeinsam eingerichteten Studien außerhalb der beteiligten 
Bildungseinrichtungen, die eine künstlerische Berufsvorbildung 
vermitteln können; 

 3. einschlägige berufliche Tätigkeiten mit pädagogischen Anteilen für 
Lehramtsstudien sowie instrumental(gesangs-), religions- und 
wirtschaftspädagogischen Studien. 

(4) Die künstlerische Tätigkeit an Institutionen außerhalb der Pädagogischen 
Hochschule und bei gemeinsam eingerichteten Studien außerhalb der beteiligten 
Bildungseinrichtungen, die eine künstlerische Berufsvorbildung vermitteln 
können, ist entsprechend der Art der künstlerischen Tätigkeit sowie nach Art und 
Umfang der Mitwirkung oder Tätigkeit der oder des Studierenden nach Maßgabe 
der Gleichwertigkeit auf Antrag der oder des ordentlichen Studierenden 
bescheidmäßig als Prüfung anzuerkennen. 

(4) Andere berufliche oder außerberufliche Qualifikationen können nach 
Durchführung einer Validierung der Lernergebnisse bis zu dem in Abs. 5 Z 6 
festgelegten Höchstausmaß anerkannt werden. In diesem Fall sind Regelungen 
zum Verfahren zur Validierung der Lernergebnisse gemäß den in den 
studienrechtlichen Bestimmungen der Satzung festgelegten Standards 
aufzunehmen. 

(5) Bei Lehramtsstudien sowie instrumental(gesangs-), religions- und 
wirtschaftspädagogischen Studien sind einschlägige berufliche Tätigkeiten mit 
pädagogischen Anteilen nach Maßgabe der Gleichwertigkeit auf Antrag der oder 

(5) Bei Anerkennungen von Prüfungen, anderen Studienleistungen, 
Tätigkeiten und Qualifikationen gilt Folgendes: 

 1. Die Anerkennung erfolgt auf Antrag der oder des Studierenden für ein 
ordentliches oder außerordentliches Studium. 
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des ordentlichen Studierenden auf entsprechende praxisorientierte 
Lehrveranstaltungen bescheidmäßig als Prüfung anzuerkennen. 

 2. Die Anerkennung für bereits vor dem Antrag auf Zulassung absolvierte 
Prüfungen, andere Studienleistungen, Tätigkeiten und Qualifikationen 
gemäß Abs. 1, 3 und 4 ist bis spätestens Ende des ersten Semesters zu 
beantragen. 

 3. Die für die Beurteilung notwendigen Unterlagen sind von der 
Antragstellerin oder dem Antragsteller dem Antrag anzuschließen. 

 4. Die Anerkennung erfolgt durch Bescheid des für die studienrechtlichen 
Angelegenheiten zuständigen Organs für ein ordentliches oder 
außerordentliches Studium. Über Anerkennungsanträge ist abweichend 
von § 73 AVG spätestens zwei Monate nach Einlangen des Antrages zu 
entscheiden. Für Beschwerden gegen den Bescheid gilt § 25 Abs. 2. § 50 
Abs. 9 ist sinngemäß anzuwenden. 

 5. Die Anerkennung von Prüfungen, die entgegen der Bestimmung des § 52 
Abs. 7 und 8 an einer anderen Pädagogischen Hochschule oder Universität 
abgelegt wurden, ist ausgeschlossen. 

 6. Die Pädagogische Hochschule darf absolvierte Prüfungen gemäß Abs. 1 Z 
2 lit. b und c bis zu einem Höchstausmaß von 60 ECTS-
Anrechnungspunkten sowie berufliche oder außerberufliche 
Qualifikationen bis zu einem Höchstausmaß von 60 ECTS-
Anrechnungspunkten anerkennen. Anerkennungen sind bis zu einem 
Höchstausmaß von insgesamt 90 ECTS-Anrechnungspunkten zulässig. 
Anerkennungen gemäß Abs. 1 Z 2 lit. a sind unbegrenzt möglich. 

 7. Die Anerkennung als Prüfung gilt als Prüfungsantritt und positive 
Beurteilung der entsprechenden im Curriculum vorgeschriebenen Prüfung 
in dem Studium, für welches die Anerkennung erfolgt. 

 8. Anerkannte Prüfungen, andere Studienleistungen, Tätigkeiten und 
Erfahrungen sind mit der Bezeichnung „anerkannt“ einschließlich der 
Anzahl jener ECTS-Anrechnungspunkte auszuweisen, die im Curriculum 
für die anerkannte Prüfung oder andere Studienleistung vorgesehen ist. 

(6) Auf Antrag ordentlicher Studierender, die Teile ihres Studiums im 
Ausland durchführen wollen, ist bescheidmäßig festzustellen, welche der geplanten 
Prüfungen den im Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen gleichwertig sind. Die 
für die Beurteilung notwendigen Unterlagen sind von der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller vorzulegen. 

(6) Auf Antrag ordentlicher Studierender, die Teile ihres Studiums im 
Ausland durchführen wollen, ist im Voraus bescheidmäßig festzustellen, welche 
der geplanten Prüfungen und anderen Studienleistungen anerkannt werden. 
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(7) Die Anerkennung einer Prüfung gilt als Prüfungsantritt und positive 
Beurteilung der entsprechenden im Curriculum vorgeschriebenen Prüfung in dem 
Studium, für welches die Prüfung anerkannt wird. 

 

(8) Positiv beurteilte Prüfungen, die außerordentliche Studierende abgelegt 
haben, sind für ordentliche Studien nach Maßgabe der Gleichwertigkeit nur 
insoweit anerkennbar, als sie 

 1. im Rahmen von Hochschullehrgängen oder Universitätslehrgängen, 

 2. vor der vollständigen Ablegung der Reifeprüfung oder der 
Studienberechtigungsprüfung oder 

 3. vor der vollständigen Absolvierung der Eignungsfeststellung für das 
Lehramtsstudium, für welches die Prüfung anerkannt werden soll, 

abgelegt  wurden. 

(7) Positiv beurteilte Prüfungen, die außerordentliche Studierende abgelegt 
haben, sind für ordentliche Studien bei nicht wesentlichen Unterschieden nur 
insoweit anerkennbar, als sie 

 1. im Rahmen von Hochschullehrgängen oder Universitätslehrgängen, 

 2. vor der vollständigen Ablegung der Reifeprüfung oder der 
Studienberechtigungsprüfung, 

 3. vor der Zulassungsprüfung für den Nachweis der sportlichen Eignung für 
das Studium, für welches die Prüfung anerkannt werden soll, 

 4. vor der Zulassungsprüfung für den Nachweis der künstlerischen Eignung 
für das Studium, für welches die Prüfung anerkannt werden soll, oder 

 5. vor der vollständigen Absolvierung der Eignungsfeststellung für das 
Lehramtsstudium, für welches die Prüfung anerkannt werden soll, 

abgelegt wurden. 

(9) Auf Antrag der oder des außerordentlichen Studierenden sind positiv 
beurteilte Prüfungen, die an einer Bildungseinrichtung gemäß Abs. 1 oder an einer 
mittleren Schule in den für die künftige Berufstätigkeit erforderlichen Fächern 
abgelegt wurden, vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen 
Organ bescheidmäßig anzuerkennen, soweit sie den im Curriculum des 
Hochschullehrganges vorgeschriebenen Prüfungen gleichwertig sind. 

 

(10) Über Anerkennungsanträge ist abweichend von § 73 AVG spätestens 
zwei Monate nach Einlangen des Antrages bescheidmäßig zu entscheiden. 

 

Beurlaubung Beurlaubung 

§ 58. (1) Studierende sind auf Antrag für ein oder mehrere Semester wegen 

 1. Leistung eines Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes oder 

 2. Erkrankung, die nachweislich am Studienfortschritt hindert, oder 

 3. Schwangerschaft oder 

 4. Kinderbetreuungspflichten oder anderen gleichartigen 
Betreuungspflichten oder 

 5. Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres 

§ 58. (1) Studierende sind auf Antrag für ein oder mehrere Semester wegen 

 1. Leistung eines Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes oder 

 2. Erkrankung, die nachweislich am Studienfortschritt hindert, oder 

 3. Schwangerschaft oder 

 4. Kinderbetreuungspflichten oder anderen gleichartigen 
Betreuungspflichten oder 

 5. Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres 
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bescheidmäßig zu beurlauben. Weitere Gründe können in der Satzung festgelegt 
werden. 

bescheidmäßig zu beurlauben. 

(2) Die Beurlaubung ist bis längstens zum Beginn des jeweiligen Semesters 
zu beantragen. Bei unvorhergesehenem und unabwendbarem Eintritt eines 
gesetzlichen Beurlaubungsgrundes kann die Beurlaubung bis längstens zum Ende 
der Nachfrist des jeweiligen Semesters beantragt werden. 

(2) Bei Beurlaubungen gilt Folgendes: 

 1. Eine Beurlaubung für das erste Semester ist mit Ausnahme der Z 3 
unzulässig. 

 2. Eine Beurlaubung für das Wintersemester ist bis längstens 31. Oktober 
und für das Sommersemester bis längstens 31. März zu beantragen. 

 3. Bei unvorhergesehenem und unabwendbarem Eintritt eines 
Beurlaubungsgrundes gemäß Abs. 1 Z 2 bis 4 kann die Beurlaubung auch 
während des Semesters beantragt werden. Bis zum Zeitpunkt dieser 
Beurlaubung erbrachte Studienleistungen (insbesondere abgeschlossene 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen) bleiben gültig. 

(3) … (3) … 

Erlöschen der Zulassung zu ordentlichen Studien Erlöschen der Zulassung zu ordentlichen Studien 

§ 59. (1) Die Zulassung zu einem Studium erlischt, wenn die oder der 
Studierende 

 1. und 2. … 

§ 59. (1) Die Zulassung zu einem Studium erlischt, wenn die oder der 
Studierende 

 1.  und 2. … 

  2a. die Mindeststudienleistung gemäß § 63a nicht erbringt oder 

 3. bei einer für ihr oder sein Studium vorgeschriebenen Prüfung auch bei der 
letzten zulässigen Wiederholung negativ beurteilt wurde, wobei sich die 
Zahl der zulässigen Wiederholungen nach den Prüfungsantritten an der 
jeweiligen Pädagogischen Hochschule und bei gemeinsam eingerichteten 
Studien nach den Prüfungsantritten an den beteiligten 
Bildungseinrichtungen in allen Studien bemisst oder 

 3. bei einer für ihr oder sein Studium vorgeschriebenen Prüfung auch bei der 
letzten zulässigen Wiederholung negativ beurteilt wurde und diese 
Prüfung nicht gemäß § 44 Abs. 1 aufgehoben worden ist oder 

 4. das Recht auf unmittelbare Zulassung für dieses Studium oder auf 
Fortsetzung des Studiums im Ausstellungsstaat der Urkunde, mit der die 
allgemeine Universitätsreife nachgewiesen wurde, verloren hat, weil sie 
oder er eine hiefür erforderliche Prüfung nicht rechtzeitig abgelegt hat oder 

 

 5. und 6. …  5. und 6. … 

 7. bei einem Lehramtsstudium in den im Curriculum gekennzeichneten 
Praktika im Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien bei der letzten 
zulässigen Wiederholung negativ beurteilt wurde, wobei ein Verweis von 
der Praxisschule einer negativen Beurteilung gleichzuhalten ist, oder 

 7. bei einem Lehramtsstudium in den im Curriculum gekennzeichneten 
Praktika im Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien bei der letzten 
zulässigen Wiederholung negativ beurteilt wurde und ein allfälliger 
Antrag gemäß § 43a Abs. 4 zurück- oder abgewiesen wurde, wobei ein 
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Verweis von der Praxisschule einer negativen Beurteilung gleichzuhalten 
ist, oder 

 8. und 9. …  8. und 9. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Pflichten der Studierenden Pflichten der Studierenden 

 § 62. (1) Die Studierenden sind verpflichtet, an der Erfüllung der Aufgaben 
der Pädagogischen Hochschule mitzuwirken und ihre Verpflichtungen im Rahmen 
der jeweiligen hochschulischen Gremien zu erfüllen. Sie haben sich den 
Studienzielen mit Gewissenhaftigkeit zu widmen und die Pflicht, ihren 
Studienfortschritt eigenverantwortlich im Sinne eines raschen Studienabschlusses 
zu gestalten. Weiters haben sie Benützungsordnungen für Lehr- und 
Studieneinrichtungen einzuhalten. 

§ 62. Die Studierenden haben insbesondere 

 1. der Pädagogischen Hochschule, an der eine Zulassung zum Studium 
besteht, Namens- und Adressänderungen sowie sämtliche Umstände, die 
für das Studium von Bedeutung sein könnten, unverzüglich bekannt zu 
geben, 

(2) Die Studierenden haben insbesondere 

 1. der Pädagogischen Hochschule, an der eine Zulassung zum Studium 
besteht, Namens- und Adressänderungen sowie sämtliche Umstände, die 
für das Studium von Bedeutung sein könnten, unverzüglich bekannt zu 
geben, 

 2. die Fortsetzung des Studiums an der Pädagogischen Hochschule, an der 
die Zulassung zu einem Studium besteht, jedes Semester während der 
allgemeinen Zulassungsfrist oder der Nachfrist zu melden, 

 2. die Fortsetzung des Studiums der Pädagogischen Hochschule, an der die 
Zulassung zu einem Studium besteht, während der Frist gemäß § 55 Abs. 1 
zu melden, 

 3. bis 5. …  3. bis 5. … 

Rechte der Studierenden 

§ 63. (1) bis (4) … 

Rechte der Studierenden 

§ 63. (1) bis (4) … 

 Mindeststudienleistung 

§ 63a. (1) In Bachelorstudien sind die Studierenden verpflichtet, in jedem 
Studium, zu dem eine Zulassung besteht, in den ersten vier Semestern insgesamt 
eine Studienleistung im Umfang von mindestens 24 ECTS-Anrechnungspunkten 
zu erbringen. Anerkennungen gemäß § 56 sind nur dann auf die 
Mindeststudienleistung anzurechnen, wenn die der Anerkennung 
zugrundeliegende Prüfung, andere Studienleistung, Tätigkeit oder Qualifikation 
während der betreffenden Semester erbracht wurde. 

(2) ECTS-Anrechnungspunkte für das Erreichen der Mindeststudienleistung 
können im Wintersemester bis zum 31. Oktober und im Sommersemester bis zum 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
31. März erworben werden. Für die Berechnung der Zahl der ECTS-
Anrechnungspunkte ist der Zeitpunkt der Beurteilung der Leistung relevant. 

(3) Für Semester, für die eine Beurlaubung vorliegt, reduziert sich die 
Mindeststudienleistung gemäß Abs. 1 um jeweils 6 ECTS-Anrechnungspunkte. 

(4) Gemäß § 59 Abs. 1 Z 2a erlischt die Zulassung zum Studium mit 1. 
November oder 1. April, wenn der oder die Studierenden die 
Mindeststudienleistungen gemäß Abs. 1 nicht erbracht hat. 

(5) Diese Bestimmung gilt nicht für Studierende mit einer Behinderung im 
Sinne des § 8 Abs. 5 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 
376/1967. 

 

 Unterstützungsleistungen seitens der Pädagogischen Hochschule 

§ 63b. (1) Die Pädagogische Hochschule hat Studierende, die in den ersten 
beiden Semestern nicht mindestens 12 ECTS-Anrechnungspunkte absolviert 
haben, darüber zu informieren, dass die Zulassung zum Studium erlischt, wenn sie 
nach Beenden des vierten Semesters die Mindeststudienleistung gemäß § 63a Abs. 
1 nicht erbracht haben. 

(2) Die Pädagogische Hochschule hat jedenfalls im Zusammenhang mit der 
Information über das Erlöschen der Zulassung auf die bestehenden Möglichkeiten 
einer Studienberatung sowie von Unterstützungsleistungen hinzuweisen. Konkrete 
Unterstützungsleistungen können in der Satzung festgelegt werden 

(3) Studierenden, die in einem Bachelorstudium bereits 100 ECTS-
Anrechnungspunkte absolviert haben, kann die Pädagogische Hochschule bei 
Prüfungsinaktivität der Studierenden im vorangegangenen Studienjahr eine 
„Vereinbarung über die Studienleistung“ für dieses Studium anbieten. Die 
Vereinbarung ist zwischen der oder dem Studierenden und dem für die 
studienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ abzuschließen und hat 
jedenfalls folgende Mindestinhalte zu umfassen: 

 a) Unterstützungsmaßnahmen für die Studierenden seitens der 
Pädagogischen Hochschule (insbesondere durch Anspruch auf 
Absolvierung bestimmter Lehrveranstaltungen und Prüfungen, 
Aufnahme in Lehrveranstaltungen mit einer beschränkten Zahl von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Rückerstattung des 
Studienbeitrages, etc.), 
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 b) Verpflichtungen der Studierenden (insbesondere zur Absolvierung 
bestimmter Lehrveranstaltungen und Prüfungen, etc.), 

 c) Sanktionen bei Nichterfüllung der Vereinbarung (insbesondere keine 
Rückerstattung des Studienbeitrages, etc.). 

Verleihung des akademischen Grades oder der akademischen Bezeichnung 

§ 65. (1) bis (4) … 

Verleihung des akademischen Grades oder der akademischen Bezeichnung 

§ 65. (1) bis (4) … 

(5) Wird ein ordentliches Studium aufgrund eines gemeinsamen 
Studienprogramms abgeschlossen, bei dessen Durchführung bei einem 
Studienumfang von bis zu 120 ECTS-Anrechnungspunkten jeweils mindestens 30 
ECTS-Anrechnungspunkte, bei einem Studienumfang von mindestens 120 ECTS-
Anrechnungspunkten jeweils mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte unter der 
Verantwortung einer Partnerinstitution erbracht wurden, ist es zulässig, zusätzlich 
zur Verleihung des akademischen Grades eine gemeinsame Urkunde mit dieser 
Partnereinrichtung oder diesen Partnereinrichtungen auszustellen. 

(5) Wird ein ordentliches Studium auf Grund eines gemeinsamen 
Studienprogrammes abgeschlossen, bei dessen Durchführung bei einem 
Studienumfang von bis zu 120 ECTS-Anrechnungspunkten jeweils mindestens 30 
ECTS-Anrechnungspunkte, bei einem Studienumfang von mehr als 120 ECTS-
Anrechnungspunkten jeweils mindestens 60 ECTS-Anrechnungspunkte unter der 
Verantwortung der beteiligten österreichischen Partnerinstitution erbracht wurden, 
ist es zulässig, 

 1. gemeinsam einen akademischen Grad (joint degree) zu verleihen oder 

 2. bei double oder multiple degree programmes einen akademischen Grad zu 
verleihen, wobei die allenfalls verliehenen akademischen Grade der 
Partnerinstitutionen auszuweisen sind. 

(6) und (7) … (6) und (7) … 

Widerruf inländischer akademischer Grade oder akademischer 
Bezeichnungen 

Widerruf inländischer akademischer Grade oder akademischer 
Bezeichnungen 

§ 67. Der Verleihungsbescheid ist von dem für die studienrechtlichen 
Angelegenheiten zuständigen Organ aufzuheben und einzuziehen, wenn sich 
nachträglich ergibt, dass der akademische Grad oder die akademische Bezeichnung 
insbesondere durch gefälschte Zeugnisse oder durch das Vortäuschen von 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen erschlichen worden ist. 

§ 67. Der Verleihungsbescheid ist von dem für die studienrechtlichen 
Angelegenheiten zuständigen Organ aufzuheben und einzuziehen, wenn sich 
nachträglich ergibt, dass der akademische Grad oder die akademische Bezeichnung 
insbesondere durch gefälschte Zeugnisse oder durch das Vortäuschen von 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen erschlichen worden ist. Die 
Aufhebung und Einziehung des Verleihungsbescheides ist längstens bis 30 Jahre 
ab der Verleihung des akademischen Grades möglich. 
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Studienbeitrag 

§ 69. (1) Ordentliche Studierende mit der Staatsangehörigkeit eines EU- oder 
EWR-Staates und ordentliche Studierende, denen Österreich auf Grund eines 
völkerrechtlichen Vertrages dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren 
hat wie österreichischen Staatsangehörigen, und ordentliche Studierende, die unter 
die Personengruppen gemäß der Personengruppenverordnung fallen, sowie 
ordentliche Studierende aus Drittstaaten, die über eine andere 
Aufenthaltsberechtigung als jene für Studierende gemäß § 64 Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz – NAG, BGBl. I Nr. 100/2005 verfügen, haben, wenn sie die 
vorgesehene Studienzeit 

 1. eines Bachelor- oder Masterstudiums im Sinne des § 38 Abs. 1 und 1a, 
wobei 30 ECTS-Anrechnungspunkte einem Semester entsprechen, oder 

§ 69. (1) Ordentliche Studierende mit der Staatsangehörigkeit eines EU- oder 
EWR-Staates und ordentliche Studierende, denen Österreich auf Grund eines 
völkerrechtlichen Vertrages dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren 
hat wie österreichischen Staatsangehörigen, und ordentliche Studierende, die unter 
die Personengruppen gemäß der Personengruppenverordnung fallen, sowie 
ordentliche Studierende aus Drittstaaten, die über eine andere 
Aufenthaltsberechtigung als jene für Studierende gemäß § 64 Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz – NAG, BGBl. I Nr. 100/2005 verfügen, haben, wenn sie die 
vorgesehene Studienzeit 

 1. eines Bachelor- oder Masterstudiums im Sinne des § 38 Abs. 1 und 1a, 
wobei 30 ECTS-Anrechnungspunkte einem Semester entsprechen, 

 2. eines Erweiterungsstudiums gemäß § 38b, wobei 30 ECTS-
Anrechnungspunkte einem Semester entsprechen und gegebenenfalls auf 
ganze Semester aufzurunden ist, oder 

 2. eines Erweiterungsstudiums gemäß § 38b, wobei 30 ECTS-
Anrechnungspunkte einem Semester entsprechen und gegebenenfalls auf 
ganze Semester aufzurunden ist, 

 3. eines Erweiterungsstudiums gemäß § 38c, wobei die vorgesehene 
Studienzeit für das Erweiterungsstudium zur Erweiterung des 
Bachelorstudiums acht Semester und für das Erweiterungsstudium zur 
Erweiterung des Masterstudiums vier Semester beträgt, oder 

 3. eines Erweiterungsstudiums gemäß § 38c, wobei die vorgesehene 
Studienzeit für das Erweiterungsstudium zur Erweiterung des 
Bachelorstudiums acht Semester und für das Erweiterungsstudium zur 
Erweiterung des Masterstudiums vier Semester beträgt, 

 4. …  4. … 

um mehr als zwei Semester überschreiten, einen Studienbeitrag von 363,36 Euro 
für jedes Semester zu entrichten. Der Studienbeitrag erhöht sich bei der Entrichtung 
innerhalb der Nachfrist um 10vH. 

um mehr als zwei Semester überschreiten, einen Studienbeitrag von 
363,36 Euro für jedes Semester zu entrichten. 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 

Erlass und Erstattung des Studienbeitrages 

§ 71. (1) bis (5) … 

Erlass und Erstattung des Studienbeitrages 

§ 71. (1) bis (5) … 

 (5a) Studierenden, welche die in der „Vereinbarung über die Studienleistung“ 
gemäß § 63b Abs. 3 festgelegten Verpflichtungen für das jeweilige Semester 
erfüllen, ist der Studienbeitrag für dieses Semester rückzuerstatten. 

(6) … (6) … 
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4a. Hauptstück 

Externe Qualitätssicherung der Lehramtsstudien 

3a. Hauptstück 

Externe Qualitätssicherung der Lehramtsstudien 

Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung 

§ 74a. … 

Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung 

§ 74a. … 

4. Hauptstück 

Liegenschaften, Bauwerke, Räumlichkeiten samt Inventar, 
Drittmittel 

Raumnutzung 

§ 75. … 

4. Hauptstück 

Liegenschaften, Bauwerke, Räumlichkeiten samt Inventar, 
Drittmittel 

Raumnutzung 

§ 75. … 

Mietrechte an Objekten der BIG und anderer Eigentümer 

§ 76. … 

Mietrechte an Objekten der BIG und anderer Eigentümer 

§ 76. … 

Drittmittel 

§ 77. … 

Drittmittel 

§ 77. … 

 

4a. Hauptstück 

Strafbestimmungen 

 Ghostwriting 

 § 77a. (1) Wer eine Tat gemäß den Abs. 2 bis 4 ausführt, begeht, wenn die Tat 
nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsbestimmungen mit strengerer 
Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung, die von der örtlich zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen ist. 

(2) Wer gegen Entgelt ein Werk für einen anderen herstellt oder einem 
anderen zur Verfügung stellt, ist, wenn sie oder er weiß oder nach den Umständen 
annehmen kann, dass dieses Werk in der Folge teilweise oder zur Gänze als 
Seminar- oder Prüfungsarbeit sowie Abschlussarbeit (Bachelorarbeit, 
wissenschaftliche und künstlerische Arbeiten gemäß § 19 Abs. 2a) fälschlich zum 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nachweis nicht erbrachter eigenständiger Leistungen ausgegeben werden soll, mit 
Geldstrafe bis zu 25.000 Euro zu bestrafen. 

(3) Ebenso ist zu bestrafen, wer unter den genannten Umständen öffentlich 
anbietet, ein solches Werk für einen anderen herzustellen oder einem anderen zur 
Verfügung zu stellen. 

(4) Handelt die Täterin oder der Täter mit dem Vorsatz, sich durch die 
wiederkehrende Begehung solcher Taten laufende Einkünfte zu verschaffen, so ist 
sie oder er mit Geldstrafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. Im Wiederholungsfall 
kann auf Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen erkannt werden. 

(5) Das empfangene Entgelt oder eine sonstige Zuwendung, die die Täterin 
oder der Täter empfangen hat, ist für verfallen zu erklären (§ 17 VStG). Handelt es 
sich beim Entgelt oder bei der Zuwendung nicht um eine körperliche Sache oder 
besitzt die Täterin oder der Täter das Entgelt oder die Zuwendung nicht mehr, so 
ist sie oder er mit der Zahlung eines weiteren Geldbetrages zu bestrafen, der dem 
Wert des Entgelts oder der Zuwendung entspricht (Verfallsersatzstrafe). 

(6) Die Strafbarkeit erlischt durch Verjährung. Die Verjährungsfrist beträgt 
15 Jahre und beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die strafbare Handlung 
abgeschlossen wurde oder das strafbare Verhalten aufgehört hat. Ist der zum 
Tatbestand gehörende Erfolg erst später eingetreten, läuft die Frist erst von diesem 
Zeitpunkt. 

In-Kraft-Treten 

§ 80. (1) bis (18) … 

In-Kraft-Treten 

§ 80. (1) bis (18) … 

 (19) Für das Inkrafttreten der durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2021 
geänderten oder eingefügten Bestimmungen und das Außerkrafttreten der durch 
dieses Bundesgesetz entfallenen Bestimmungen gilt Folgendes: 

  1. Das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich der die §§ 21, 42b, 46, 46a, 56, 63a 
und 63b sowie hinsichtlich die Hauptstücke 3a und 4a betreffenden Zeilen 
sowie § 9 Abs. 6 Z 12, § 11 Abs. 4, § 15 Abs. 3 Z 8a und 11, § 17 Abs. 1 
Z 4, § 17 Abs. 4, § 21 samt Überschrift, § 31a Abs. 2, § 33 Abs. 2a, § 35 
Z 30, 35 und 36 bis 42, § 36, § 38b Abs. 1, § 39a, § 39b Abs. 3, § 39b 
Abs. 7, § 41 Abs. 4, § 42 Abs. 1, 2, 3 und 5, § 42a, § 42b samt Überschrift, 
§ 43a Abs. 2 und 4, § 44 Abs. 1, 2 und 4, § 45 Abs. 1 Z 2, § 46a samt 
Überschrift, § 51, § 52 Abs. 6 und 7, § 52a Abs. 1 bis 2a, § 52b Abs. 1 bis 
2a, § 52d Abs. 1, § 52h Abs. 1, 55 Abs. 1, § 56 samt Überschrift, § 58 
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Abs. 1, 1a und 2, § 59 Abs. 1 Z 2a, 3 und 7, § 62, § 63a samt Überschrift, 
§ 63b samt Überschrift, § 65 Abs. 5, § 67, § 69 Abs. 1, § 71 Abs. 5a, die 
3a. Hauptstückbezeichnung sowie das 4a. Hauptstück treten mit 1. Mai 
2021 in Kraft, 

  2. § 38 Abs. 6, § 46 Abs. 6, § 52d Abs. 2 und 3, § 55 Abs. 3 sowie § 59 
Abs. 1 Z 4 treten mit Ablauf des 30. April 2021 außer Kraft. 

  3. § 63a, § 63b Abs. 1 und 2 und § 59 Abs. 1 Z 2a sind auf Bachelorstudien 
anzuwenden, zu denen die Zulassung erstmals für das Wintersemester 
2021/22 erfolgt. 

  4. Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminister hat 
die Auswirkungen der Mindeststudienleistung sowie der 
Unterstützungsleistungen seitens der Pädagogischen Hochschulen gemäß 
§§ 63a und 63b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2021 
in Zusammenarbeit mit den Pädagogischen Hochschulen begleitend zu 
evaluieren und dem Nationalrat spätestens Dezember 2025 einen Bericht 
über das Ergebnis der Evaluierung vorzulegen. Schwerpunkt der 
Evaluierung ist die Zusammensetzung der Studierenden in sozialer und 
kultureller Hinsicht sowie nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit. 
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